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1. Begrüßung und Formalia
1.1. Allgemeines
Alle Ausschreibungen befinden sich unter https://www.stura.tu-dresden.de/ausschreibungen_le
gislatur_1819.
Die Sitzung findet im Raum POT/13/U statt.5

1.2. Bekanntgabe Ergebnisse schriftlicher Abstimmungen
Der Antrag P180118-06 wurde mit 26/VV/01 angenommen.

1.3. Unbestätigte Protokolle
1.3.1. Protokoll vom 16.11.2017

Wurde denMitgliedern zur Verfügung gestellt.10

Der Sitzungsvorstand empfiehlt eine Vertagung, da ihm angezeigt wurde, dass noch Änderungswünsche
bestehen. Der Sitzungsvorstand bittet um zeitnahe Zusendung selbiger.

1.3.2. Protokoll vom 25.01.2018

Wurde denMitgliedern zur Verfügung gestellt.

1.3.3. Protokoll vom 22.2.101815

Wird demMitgliedern zur Verfügung gestellt.

1.4. Bestätigte Protokolle
Es gibt zum Protokoll 18.1.18 einen Antrag(P180315-06)
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2. P180315-06 Protokoll 18.1.18
Antragsteller: Tim Rothbarth

Antragstext
Das Plenumsmöge die Rücknahme des Protokolls des Plenums vom 18. Januar 2018 beschließen

Begründung5
n dem auf derWebsite zu findenden Protokoll sind vielemehr oder weniger offensichtliche Fehler ent-
halten.NachRücksprachemitdemReferentenStruktur ist diesdasaufder SitzungdesPlenumsvom22.
Februar beschlossene Protokoll. Auf dieser Sitzung gaben die Mitglieder des Sitzungsvorstands noch
zu bedenken, dass diese das Protokoll vor seiner Beschlussfassung noch einmal gegenlesen würden.
Dennoch wurde das Protokoll angenommen.10

Viele Grüße
Tim
Hier folgen nun die Fehler (Rechtschreibfehler sind nicht der Hauptgegenstand, hier teilweise aber
dennoch aufgeführt), die ich auf den ersten Blick finden konnte:
-Zu 1.2: Meines Wissens ist Sebastian Jaster aus dem Referat Ausländische Studierende zurückgetre-15
ten
-Seite 5, Zeile 55: „Antragssteller!nnen“
-Seite 7, Zeile 65ff: „Die Wahl wird mit 22/0/1 abgelehnt. Damit wurde Fabian gewählt.“
-Seite 7, Zeile 68ff: Meine Wahl zum Referenten Personal folgte erst nach der Vorstellung der beiden
Mitarbeiterinnen (TOP „Service-Büro“) und der Debatte um das neue Stellenkonzept. An dieser Stelle20
weiß ich abernichtmehr, ob esdafür einenGO-Antrag gabundvomwemdieser kam. Ichweißnur, dass
man die Mitarbeiterinnen einerseits nicht ewig warten lassen und andererseits sie bei der Vorstellung
des Stellenkonzeptesmit dabei habenwollte. Ob, nebenmeiner, noch andereWahlen und Entsendun-
gen nach den beiden genannten Punkten erfolgte weiß ich an dieser Stelle nicht, würde aber zu „nein“
tendieren.25

-Seite 9: Beginnt mit 3.1 Abwahlantrag GF Finanzen. Wurde meines Wissens nicht aufgerufen (Bei der
TO-Debatte wurden ausdrücklich nur Wahlen und Entsendungen und nicht der Abwahlantrag nach
vorne gezogen). Ist hier vielleicht nur der Rest aus der Sitzungsunterlage reinkopiert?
-4.6: wurde meines Wissens vorgezogen (siehe vierter Anstrich)
-Seite 10, Zeile 74ff: Hier haut die Formatierung nicht so ganz hin30

-Seite 10, Zeile 77 ff: Hier taucht jetzt schlagartig der Senatsbericht auf (immer noch unter TOP 4.6
„Service-Büro“), der auch sehr lustig formatiert aussieht
-Seite 11, Zeile 28: Hier fehlt, ob der GO-Antrag angenommen ist
-Seite 11, Zeile 29ff: Hier taucht jetzt schlagartig das Stellenkonzept (siehe vierter Anstrich) auf. Außer-
dem wurde auf Seite 10, Zeile 73-77 der GO-Antrag diesen TOP vorzuziehen angenommen. Hätte er35
dann nicht schon dort kommenmüssen?
-Seite 13, Zeilen 76 bis 81: Was will man damit ausdrücken?
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-Seite 13, Zeile 84: Hier findet sich der Hinweis, dass „Wahlen und Entsendungen“ und (offenbar auch)
Berichte entgegenderbeschlossenenTOunterbrochenbzw. verschobenwurde (siehevierterAnstrich)
-Seite 14 (gesamt): Danke für das Angebot für die Fahrten von Jena nach Dresden und zurück. (Irgend-
wie sieht es lustig aus)
-Seite 14, Zeile 45:Was ist „RYL“?. Vermute „Rock your Life“, aber sollte sowas nicht für alle Leser:innen5
verständlich sein?
-Seite 14, Zeile 50: Ist der GO-Antrag nun angenommen oder nicht?
-Seite 14, Zeile 52 – Seite 15, Zeile 2: Sieht von der Formulierung her nicht ganz so gut aus. Außerdem
sollte vielleicht erkennbar sein, was der vorzuziehende TOP 3c (siehe Seite 14, Zeile 54f) ist.
-Seite 15, Zeile 7f: Von wann bis wann ging nun die geschlossene Sitzung?10

-Seite 15, Zeilen 26-32: Wann wurde das nun besprochen und was ist das Ergebnis (man kann es sich
zwar denken, aber es sollte vielleicht für alle Leser:innen verständlich sein)?
-Dann folgen jetzt auf den Seiten 15 bis 32 offenbar die verbliebenen Teile aus den Sitzungsunterlagen
(teilweise nicht so gut formatiert). Glaube nicht, dass das alles noch besprochen wurde.
-Seite 32, Zeile 50: Hier ist das Sitzungsende endlich zu finden.15

-Seite 33, Zeile 1: Bin mir ziemlich sicher, dass einige Punkte nicht behandelt wurden (was im Wider-
spruch zu den Seiten 16-32 steht).
-Seite 149: Hier fehlt anscheinend ein Bild
Die Liste ist nicht als abgeschlossen zu betrachten
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3. Wahlen und Entsendungen
Antragsteller:Martin Baumgarten

angestrebter Tätigkeitsbereich: KommissionUmwelt

Begründung
—5

Antragsteller: Robert Hoppermann

angestrebter Tätigkeitsbereich: WAHL ins Referat Personal

Begründung
Da die meisten Projekte die derzeit laufen vonmir angestoßen wurden, würde ich auch weiterhin ger-10
ne dort mitarbeiten.

Antragsteller: Sebastian Schmidt

angestrebter Tätigkeitsbereich: KQSL

Begründung15
Hiermitmöchte ichmich vomPlenumdes StuRa alsMitglied Kommission für Qualität in Studiumund
Lehre (KQSL) entsenden lassen. Ich bringe dabei großes Interesse für die Qualitätssicherung an der TU
Dresden mit. Durch meine Arbeit als Studiengangskoordinator Ba/Ma Physik habe ich bereits Erfah-
rungenmit der KQSL gemacht und die Evaluationsprozedur eines Studiengangs schon einmal von der
anderen Seite miterlebt. Als Referatsmitglied QE bin ich zudem gut mit anderen studentischen Akteu-20
ren in Lehre und Studium vernetzt. Daher bitte ich das Plenummeiner Entsendung zuzustimmen.

Antragsteller: Paul Hösler

angestrebter Tätigkeitsbereich: referat HOPO

Begründung25
ich möchte mich hiermit in das Referat Hochschulpolitik ab April 2018 entsenden lassen.
DerHintergrunddafür ist, dass ichdie:dennächste:nGeschäftführer:in undReferent:in fürHochschul-
politik gern in der Arbeit unterstützenmöchte. Es gibt Projekte, die ich als noch amtierenderGeschäfts-
führer Hochschulpolitik angefangen (Reader zur Einführung in hochschulpolitische Arbeit) bzw. wei-
tergeführthabe (Hochschulfinanzierungsflyer), die abernochnichtbeendet sind. Ich sehemeineHaupt-30
aufgabe darin, diesemit anzugehen sowieGFundReferent:in in strategischenVorgehensweisenmit zu
unterstützen.
FürweitereFragenundeineVorstellungmeinerPerson stehe ich sowohl imVorausunterhopo@stura.tu-
dresden.de als auch auf der Sitzung amDonnerstag zur Verfügung.
Bis dahin und ahoi!35
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Antragsteller: Claudia Meissner

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referat ÖA

Begründung
Ich habe mich in letzter Zeit ersatzweise sehr in diesem Geschäftsbereich eingebracht und mich vor
allem umUni-Tage etc. gekümmert. Das würde ich gerne noch weiter machen.5

Antragsteller: Robert Georges

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referat Mobilität

Begründung
Hiermit möchte ich mich gerne in das Referat Mobilität entsenden lassen, um das Referat bei der Be-10
arbeitung von Rückerstattungsanträgen zu unterstützen.
Bei weiteren Fragen stehe ich euch gerne auf der Sitzung zur Verfügung.
Viele Grüße Robert Georges

Antragsteller: Robert Georges15

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referat Service und Förderpolitik

Begründung
Hiermitmöchte ichmich in das Referat Service- und Förderpolitik entsenden lassen. Gerade das Bera-
ten vonAntragsstellernundFSR-Finanzernhatmir inderVergangenheit ziehmlich viel Freudebereitet.
Zudem denke ich, dass ichmichmeinen erworbenen Erfahrungen und Kenntnissen da einen sinnvol-20
len Beitrag leisten kann. Des Weiteren verfolge ich noch immer die Idee, entsprechende Checklisten
und Leitfäden für Antragssteller zu verfassen, die einen Überlick über das Verfahren der Antragsstel-
lung sowie eine Übersicht der für die Abrechnung beim Stura benötigten Unterlagen enthalten.
Bei weiteren Fragen stehe ich euch gerne auf der Sitzung zur Verfügung.
Viele Grüße Robert Georges25

3.1. Referenten
Antragstellerin: Veronika Soloviova

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referentin IBS

Begründung30
Hiermit bewerbe ich mich als Referentin für das Referat „Integration von Studierenden mit Behinde-
rung und chronisch Kranker”.
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Im Jahr 2015 habe ich mich für dieses Referat entsenden lassen und war seither in der Beratungsfunk-
tion tätig und habe in der Organisation im Bereich „Inklusiven Bildung” an der Universität beigetra-
gen.
Diese Arbeit beinhaltet zum einen das Kursangebot der Gebärdensprache durch den StuRa zu organi-
sieren, welcher seit 3 Semestern angebotenwird. Zum anderen gehören auch Vorträge undWorkshops5
zum Themengebiet.
Zielmeiner Arbeit ist, neben der Funktion als Interessenvertretung der Studierenden, Inklusion als sol-
ches, nicht alsReaktionaufBedürfnisse zugestalten, sondernalsArt derBewusstseinsentwicklungdem
Thema gegenüber.
Dies beinhaltet auch den engen und regen Kontakt zur Interessengemeinschaft, als auch zur Stabstelle10
Diversity Management der Universität.
Um meine Vorhaben als Stimmberechtigte durchführen zu können, und sowohl nach Innen als nach
Außen als Repräsentantin wahrgenommen zu werden, möchte ich als Referentin tätig sein.
Dies hat auch den Grund, dass ich beispielsweise in Beratungsfällen gegenüber den jeweiligen Fakul-
täten als Vertreterin des Studentenrates auch als solches akzeptiert werde. Ein weiterer Grund ist, dass15
das Referat heute nur aus mir als Einzelperson besteht, und ich zukünftig in die Wege leiten möchte,
dassweitere Studierende für das Referat begeistert werden können. Besonders umeine nachhaltige Ar-
beit zu schaffen, die auch mit meinem Studienabschluss (voraussichtlich 2019) weiterbestehen kann
und wird.
Da ich im vergangenen Semester imAuslandwar und aus diesemGrund keine Präsenz gegenüber dem20
Studentenrat zeigen konnte, möchte ich mich nun entsenden lassen.

Antragsteller: Georg Rennert

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referent WHAT

Begründung25
Hiermit bewerbe ich mich auf das Amt des Referenten WHAT für die nächste Wahlperiode 18/19.

Antragsteller: Christian Soyk

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referent Studentenwerk

Begründung30
Begründung erfolgt zur nächsten Sitzung

Antragsteller:Matthias Zagermann

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referent Datenschutz

Begründung35
Hallo Leute,
hiermit kandidiere ich für den Posten des ReferentenDatenschutzes für die am 01.04.2018 beginnende
Wahlperiode der Exekutive des Studentenrates.
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Neben der Fortführung der Anpassung laufender Verwaltungs-Prozesse der Studentenschaft auf das
notwendige Mindestmaß der Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben stehen in der kom-
mendenWahlperiode auchweitere wesentliche Anpassungsprozesse aufgrund der EU-DSGVO an, de-
ren Umsetzung ich in Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten der TU Dresden in der Studen-
tenschaft als Referent Datenschutz voranbringen möchte.5

Liebe Grüße,
Matthias Zagermann

Antragsteller: Christoph Kleine

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referent Technik10

Begründung
as Sturaplenummöge mich als Referent Technik wählen.
Begründung, Ziele:
- Stura IT Serverbetriebssysteme aktualisieren (von Debian 7 oder 8 zu Debian 9), Zuverlässigkeit er-
höhen15

- Neu aufsetzten der Stura Windows Domäne, mit redundanten Windows Servern undWindows 10
- Wissenstransfer für technische Infrastruktur zwischen Stura und FSRen
- gemeinsame IT Lösungen, welche denWartungsaufwand für alle verringern soll
- LDAP ZIH Anbindung (ermöglicht nach wie vor auch lokale Zugänge)
- Schauen, welche Infrastruktur vom ZIH genutzt werden kann20

- einen besseren Standort für die Server, wennmöglich gbit Anbindung der Baracke zumUninetz
- Wartungsintervall Freitag ab 20 Uhr ohne weitere Vorankündigung von Neustarts oder kurzzeitigen
Nichtverfügbarkeiten, andere Wartungsintervalle werden auf der Wikistartseite veröffentlicht

Antragsteller: claudia Meissner25

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referentin Soziales

Begründung
Da ich nicht wieder als GF Soziales antreten werde, aber der Geschäftsbereich leider personell nicht
so gut ausgestattet ist, würde ich gerne als Referentin Soziales weiter arbeiten. Dabei geht es vor al-
lem darumweiter Beratungen anzubieten und die Härtefälle zu bearbeiten. Außerdem gibt es ein paar30
Projekte die irgendwo zwischen Soziales undÖA angesiedelt sind, die ich angestoßen habe bzw. immer
wieder kommen, die ich zumindest noch ein Jahr gerne durchführen würde.

Antragsteller:Hendrik Hosttombe

angestrebter Tätigkeitsbereich: Referenten Service- und Förderpolitik35
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Begründung
Hallo zusammen,
Hiermitmöchte ichmichzumReferentenService-undFörderpolitikwählen lassen. Ichhabe imReferat
schon länger mitgearbeitet undmir viele Aufgabenmit Sven (dem derzeitigen Referenten) geteilt.
Beratung von FSRen, HSGs und Referaten in finanziellen Fragen habe ich bereits gemacht und bereitet5
mir kaum Schwierigkeiten.
Finanzvorprüfungen habe ich öfters durchgeführt und möchte ich weiter machen, soweit dies der GF
Finanzen dies möchte.
Ebenso möchte ich den GF Finanzen unterstützen, soweit gewünscht.
Mit dem Materialverleihkonzept bin ich vertraut, einer weiteren Konzeptionierung bedarf es derzeit10
noch nicht.
Ich freue mich auf die Fragen auf der Sitzung.

3.2. Geschäftsführung
Antragsteller: Sven Herdes15

angestrebter Tätigkeitsbereich: Geschäftsführer Finanzen und Inneres

Begründung
Hallo Plenum,
Hiermit Bewerbe ich mich auf das Amt des Freiwerdenden GF Finanzen. Ich studiere Lehramt für Be-
rufsbildenden Schulen,war im dortigen FSR Finanzer und bin aktuell Referent für Service und För-20
derpolitik und Sitzungsleitung im StuRa. Privat unterstütze ich die Bereitschaft des DRK durch ehren-
amtliche Tätigkeiten. In der Vergangenheit habe ich Finanzvorprüfungen,sowie Finanzerberatungen
durchgeführt, sodass ichmich intensivermit den uns über gestelltenOrdnungen beschäftigt habe. Au-
ßerdem befinde ich mich gerade in das Einlesen in das Problemfeld von Steuern bei Körperschaften
öffentliches Recht, sowie dem Ausgabeverhalten der Studierendenschaft der letzten Jahre.25

Der Verwaltungsakt Semesterticketrückerstatung istmir ein Begriff, da ich im Servicebüro ausgeholfen
habe.
In den anderen Bereichen des Geschäftsbereich sind rudimentäre Kenntnisse vorhanden, sodass ich
diesen im Notfall bei größeren Projekten unterstützen kann.
Im Bereich Finanzen sehe ich größeren Aufwand auf uns zu kommen, da wir unsere Ordnungen über-30
arbeiten müssen.So würde ich gerne zügig nach meiner Wahl damit anfangen die Finanzordnung zu
überarbeiten. Ziel sollte es sein Punkte wie Reisekosten zu vereinfachen und eine Art Interne Innenre-
vision aufzubauen.Diese interne Innenrevision sollte die FSRunddenStuRaüberprüfen, sowie aktuell
es der GF Finanzen bei den FSRs macht. So könnte man die Arbeit des Finanzers vereinfachen indem
er imArbeitspunkt Finanzprüfungen entlastet wird. Ob er sie gar nicht oder sie nur nachkontrolliert ist35
Zeitpunkt einer späteren Diskussion.
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Außerdem istmir als Sitzungsleitung der Inhalt der letzten geschlossenen Berichte aus demGeschäfts-
bereich Finanzen bekannt. Man sollte das auf uns zukommende Problem nicht unterschätzen. In die-
semZusammenhang sollteman sich über die Strukturierung der Exekutive Gedankenmachen. Außer-
dem könnte der Landesrechnungshof bald wieder vorbeischauen, sein letzter Besuch war 2006. Des-
weiteren ist eine ständige Anpassung an aktuellem Recht bei unseren Ordnungen notwendig.5

Meine Priorität würde in meiner ersten Amtszeit vorallem auf die Inneren Angelegenheiten des Stu-
dentenrates ruhen. Ich hoffe das ich mich schnell in die Aufgaben des GF Finanzen einarbeiten kann
umso Finanzprüfungen sehr zügig anfangen kann. Ichmöchte euch als Plenum in diesen Sachennicht
außen vorlassen und einemöglichst offene Arbeitsumgebung schaffen, sodass ihr euch gut informiert
fühlt und das ihr für meine Zeiteinteilung ein Verständnis habt.10

Wenn ich gewählt werden sollte, werde ich ab dem 1.4 nur noch GF Finanzen im StuRa sein und kann
mirdieZeit fürdieOrdnungsänderungnehmen.Ichhabeaktuell keineÄmter imSenat,Verwaltungsrat,..
inne die mir Zeit rauben könnte. Ich hoffe mit euch als Plenum eine erfolgreiche Zeit anzugehen und
so den StuRa nachhaltig zu verbessern. Für Fragen stehe ich im Vorfeld und zur Sitzung gerne zur Ver-
fügung.Erreichen könnt ihr mich am bestem über Email unter:sven.herdes@stura.tu-dresden.de . Al-15
ternative Medien wie Briefe;Brieftauben;persönliche Gespräche und Telefonate können über den Sit-
zungsvorstand angeleiert werden.
Mit Freundlichen Grüßen
Sven Herdes

20
Antragsteller: Sebastian Jaster

angestrebter Tätigkeitsbereich: Geschäftsführer Finanzen und Inneres

Begründung
Liebes Plenum,
hiermit möchte ich mich gerne auf den frei werdenden Posten des Geschäftsführers Finanzen und25
Inneres bewerben. Einige kennen mich sicher schon, aber hier trotzdem noch ein paar Infos zu mir.
Ich bin Sebastian, 19 Jahre alt und studiere im 3. Semester Bachelor Informatik. Im letzten Jahr war
ich Finanzer des FSR Informatik und habe mich dort generell mit der Thematik des Finanzwesens
von Teilkörperschaften öffentlichen Rechtes befasst. Im Laufe der letzten Legislatur habe ich bereits
einen groben Einblick in die Arbeit durch den amtierenden Geschäftsführer und in die Arbeitsweise30
des StuRa’s allgemein bekommen. Im Zuge der Haushaltsdebatte, habe ich mich bereits mit den Un-
terschieden, der Problematik unddemneuenPrinzip desHaushaltsplanes auseinandergesetzt. Zudem
habe ichmich auch in das Themader Finanzprüfungen eingearbeitet und bereits an diesen teilgenom-
men. Auch sind mir die aktuellen Probleme, die der StuRa derzeit in diesem Geschäftsbereich hat, be-
kannt und diese möchte ich auch gerne als Geschäftsführer dieses Bereiches angehen und Lösungen35
finden.
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ichmich für diesenPosten zurWahl stellen lassenmöchte und
habe mich letztendlich dafür entschieden. Viele Thematiken, die dieser Posten vereint, fallen gleich-
zeitig in meinen Interessenbereich. Selbstverständlich besitze ich noch nicht das vollständige Wissen,
um diesen Posten bis zur Perfektion auszuüben, dennoch habe ich mich bereits in der Vergangenheit40
intensiver mit solchen Themen auseinandergesetzt und binmotiviert, mich weiter damit zu befassen.
Deshalb habe ich mich letztendlich für die Kandidatur entschieden.
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Ich stelle mich auch mit einigen Vorhaben und Zielen zur Wahl, die ich euch natürlich nicht vorent-
halten möchte. Der wichtigste Punkt ist hierbei die FSR-Finanzprüfungen. Hierbei möchte ich auch
weiterhin dasModell der Vorprüfungen der FSR-Finanzen durch das Referat Service und Förderpolitik
etablieren. Die FSR-Finanzprüfungen sind ein Aufgabenpunkt, den ich gerne wieder verstärkt durch-
setzen möchte. Demnach bin ich hier der Ansicht, dass ein neues Modell für Finanzprüfungen durch-5
aus sinnvoll wäre und ich wäre auch bereit, ein solches Verfahren zu erarbeiten. Die Gelder der FSRä
stellen ein wichtiges Kernelement der studentischen Selbstverwaltung dar und sollten entsprechend
zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß genutzt werden. Zudem sind mir auch Themen und Pro-
bleme aus diesem Geschäftsbereich durch den Posten in der Sitzungsleitung aus den geschlossenen
Sitzungen bekannt. Auch diese möchte ich entsprechend angehen.10

Leider kann ich am22.02. nicht auf der Sitzung anwesend sein, da ichmich nicht inDeutschland befin-
denwerde zu der Zeit. Dennochwollte ich euch schonmalmeineBewerbung zukommen lassen, damit
vielleicht auch schon Fragen im Vorfeld geklärt werden können. Gerne stehe ich für diese persönlich
und im Vorfeld der Sitzung zur Verfügung.
Beste Grüße,15

Sebastian

Antragsteller: Fabian Köhler

angestrebter Tätigkeitsbereich: Geschäftsführer Lehre und Studium

Begründung20
Die scheidende Legislatur war für mich sehr aufregend. Im StuRa hat sich viel bewegt, wir haben neue
Mitarbeiter:innenundeinHaufen anNeuexekutivmitglieder, neueReferatewurden gegründet undun-
sere Strukturenwurden neu überdacht. Natürlich gab es auch die ein oder anderen Stresspunkte dieser
Legislatur.
Vor allem habe ich auch einiges gelernt in dieser Zeit zum Beispiel, dass man als GF oft inhaltliche25
Fragen akuten Krisensituationen hinten anstellen muss. Deswegen möchte ich nicht zu vollmundig
große Projekte für die neue Legislatur anpreisen, sondern erstmal die notwendigen Dinge erledigen
und dann kontextspezifisch schauen.
An allererster Stelle steht fürmich ein guter Übergang zwischen scheidender und aufkeimender Legis-
latur. Da die GF (hoffentlich) mit Nachfolgern besetzt wird, versuche ich darauf zu achten, dass es zu30
keinemWissensverlust kommt und alte Dinge/Projekte/Veranstaltungen wie Spirexseite, Sommeruni,
Turnustreffen in der Baracke, etc nicht liegen bleiben. Ein altes Projekt, dass ich auch noch mal ange-
henmöchte: Die Fachschaftenverteilermüssen überarbeitet werden. Seit letztem Jahr habenwir einen
neuen Fachschaftsrat (CMCB), der noch nicht über einen eigenen Verteiler verfügt und die Erstellung
eines neuen Verteilers gestaltet sich schwierig. Darüber hinaus sind wir mit der aktuellen Struktur der35
Verteiler nicht zufrieden. Einemögliche Perspektive ist die Verteiler über das Rundmailtool zu erstellen
was unter anderem das Problem der fehlenden Studis im Verteiler lösen würde.
Deshalb möchte ich euch nochmal um euer Vertrauen bitten und um euch lange Lesezeiten zu erspa-
ren stehe ich auf der Sitzung natürlich für eure Fragen zu Verfügung.

40
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Das Ergebnis muss noch verkündet werden
durch die Zählkommision vom 22.2.18.
Antragstellerin:Nathalie Schmidt

angestrebter Tätigkeitsbereich: Geschäftsführerin Hochschulpolitik

Begründung5
Hallo ihr Lieben,
hiermit bewerbe ich mich auf den Posten der Geschäftsführerin Hochschulpolitik.
Mein Name ist Nathalie Schmidt, ich bin 23 Jahre alt und studiere derzeit im 4./6. Fachsemester Hö-
heres Lehramt an Gymnasien mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Englisch an der Technischen
Universität Dresden.10

Im Verlauf meines Studiums habe ich bereits mehrere Ämter innerhalb der studentischen und aka-
demischen Selbstverwaltung ausgeübt. Seit meinem ersten Semester (WS14/15) bin ich Mitglied des
StuRa-Plenumsder TUDresdenundwirke imFachschaftsrat Allgemeinbildende Schulenmit.DesWei-
teren bin ich seit Dezember 2016 studentische Senatorin.
Ich habe bereits an Treffen der Referate Hochschulpolitik und Gleichstellungspolitik teilgenommen.15
Außerdem habe ich mich mit dem amtierenden Geschäftsführer Paul Hösler ausgetauscht.
Auchauf Landesebenebin ichbereits hochschulpolitischaktiv. Seit April 2017bin ichalsVertreterinun-
seres StuRas in den Landessprecher:innenrat der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS)
entsandt.Diesmöchte ich auch zukünftigweiterführen.Da es abAprilwieder eineReferentin fürHoch-
schulpolitik der KSS geben wird, werde ich zukünftig auch an Treffen des Ausschusses Hochschulpo-20
litik der KSS teilnehmen, um unsere Interessen zu vertreten und die Vernetzung auf Landesebene zu
stärken.
Außerdem übe ich seit Mai 2017 das Amt der Referentin für Lehramt der KSS aus. Thematisch werde
ich inmeiner Amtszeit sicherlich auch weiterhin die Bereichsbildung, insbesondere die Erstellung der
Bereichsordnungen, kritisch begleiten. Für Rückfragen, gerne auch schon imVorfeld der Sitzung, stehe25
ich gerne für Verfügung.

Antragsteller: Tim Rothbarth

angestrebter Tätigkeitsbereich: Geschäftsführer Personal

Begründung30
Liebes Plenum,
im letzten Jahr verbreitete sich Stück für Stück durch die Baracke, dass es in der anstehenden Legislatur
einigepersonelleUmbrüche inderGesprächsführung gäbe. So sprach ichunter anderemauch (damals
nur aus reinem Interesse, wer weitermacht und wer nicht) kurz mit Robert Hoppermann und auch er
signalisierte keine erneute Kandidatur. Im selben Atemzug wies er mich auch gleich darauf hin, dass35
in das neue Referat Personal zu diesem Zeitpunkt noch keine Menschen entsendet waren und er sich
über jede Hilfe freuen würde. Und so kam es, dass ich Anfang des Jahres Referent Personal und somit
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in diesemGeschäftsbereich aktiv wurde. Nebenmeiner Tätigkeit in den Referatsprojekten, die ich, un-
abhängig vom Ergebnis derWahl, auf jeden Fall weiter begleiten bzw. zu Ende bringenmöchte, bekam
ich auch schlagartig viel aus der Welt der Festangestellten und der Tätigkeiten des Geschäftsführers
Personal, quasi live, mit. Natürlich kam es mir erst mal unglaublich viel vor (und wahrscheinlich ist
es noch viel mehr. . . ), doch waren die Themen jetzt kein Buch mit sieben Siegeln und ich konnte mir5
das Ganze von „der Seitenlinie“ in Ruhe mit ansehen und mir so wenigstens einen groben Überblick
verschaffen.
Kurz ein paar Worte zu meiner Person:

• Studierender des Verkehrsingenieurwesens (Diplom, 5. Hochschulsemester)
• 2012 bis 2015: Berufsausbildung (Inhalte unter anderem auch Arbeitnehmerrechte (Arbeitszeit-10
gesetz,Kündigungsfristen,Betriebsverfassungsgesetz,Bundesurlaubsgesetz,. . . ), Tarifverträge,Grund-
lagen Einkommenssteuer und Sozialversicherung,. . . )

• 2015 (März-September): Vollzeitarbeitnehmer im Schichtdienst
• seit 10/2015: Teilzeitarbeitnehmer im Schichtdienst
• war von 11/2015 bis 11/2017 Mitglied des FSR Verkehr, davon von 05/2016 bis 11/2017 Sprecher15

• seit 04/2017 Mitglied im Referat Lehre und Studium und von 01/2018 bis vsl. 04/2018 Referent
Personal

• Mitgliedschaft und Funktionen in einigen anderen Gremien der TU Dresden
Was plane ich? Welche Projekte schwebenmir vor?
Als erstes (und wahrscheinlich auch mit das Wichtigste) das Tagesgeschäft, z.B. Einstellung Sachbe-20
arbeiter, so gut es geht meistern. Sonst würde ich gerne, wie oben geschrieben, die Referatsprojekte
gemeinsam mit dem (hoffentlich) neuen Referenten Personal weiter begleiten und mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Dazu zählen bspw. der Einführungs-Guide für neueMitglieder der Exekutive oder die
Evaluation von Referaten. Weiterhin würde ich gerne die Zusammenarbeit zwischen Plenum und der
Exekutive verbessern und auch die Positionen und Interessen der Angestellten so gut wiemöglich ver-25
treten. Wichtig ist mir dabei vor allem eins: Gegenseitige Achtung für die Arbeit des Anderen und eine
Kommunikation auf Augenhöhe.
Mir ist die zum Teil sehr hohe und auch ungleichmäßige Arbeitsbelastung als potentielles Mitglied der
Geschäftsführung bewusst und habe viel Respekt davor.
Da ich zur Zeit kein Praktikum oder Ähnliches plane könnte ich das Amt die ganze Legislatur überneh-30
men.
Bei Rückfragen stehe ich euch im Plenum gerne persönlich zur Verfügung.
Viele Grüße
Tim

35
Antragsteller: Alexander Busch

angestrebter Tätigkeitsbereich: Geschäftsführer Öffentlichkeitsarbeit

Begründung
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Hiermit bewerbe ich umden Posten desGFÖffentliches. Eine Vorstellung lasse ich denMitgliedern die
Tage zukommenund stellemich gern auch persönlich demPlenumvor und für Fragen zur Verfügung.
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4. P180315-02 Entfristung der Festangestellten
Antragsteller: Robert Hoppermann

Antragstext
Der StuRa möge beschließen, die Arbeitsverträge der beiden Festangestellten Frau Dunst und Frau
Schwarzkopf zu entfristen.5

Begründung
beide Angestellte haben sich über das letzte Jahr eingearbeitet und haben den Wunsch geäußert auch
nach Ende des 2-Jahresvertrages weiter beim StuRa zu arbeiten. Auf Grund der durchgehend positiven
Rückmeldungen und der guten Arbeit, befürwortet auch die derzeitige Geschäftsführung dieses Anlie-
gen. Der Antrag wurde jetzt gestellt, da die derzeitige Geschäftsführung fast komplett ausscheidet und10
die Angestellten gerne Planungssicherheit hätten.
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5. p180315-05 Stellenbschreibung
Antragsteller: Robert oder GF Personaloder Referent Personal

Antragstext
Lfd – Nr.
Aufgabe5
Ausführliche Beschreibung
Anteil in %1
Buchhaltung
• Archivierung von Buchhaltungs- und Finanzunterlagen10
• Abstimmungenmit der Innenrevision TUD
• Abwicklung der Debitoren-, Kreditoren-, Sachkontenbuchhaltung mit Bilanz und Erfolgsrechnung
•Weiterberechnung von verauslagten Geldern , Erstellung von AR, Buchung, OP-Kontrolle, Mahnwe-
sen
• Vorbereitung, Kontierung, Verbuchung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen15
• Kontierung und Buchung, Abstimmung von Kassen und Bankbelegen
• Allgemeine Anlagebuchhaltung
• Vorbereitung, Beurteilung, Kontierung und Verbuchung / Aktivierung von Anlagevermögen
• Inventarisierung
• Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung, Erstellung Anlagengitter20
• Prüfung von Eingangsrechnungen- und sonstige Belege sowie Vorbereitung zur Zahlung
• Zahlung über S-Firm (4-Augenprinzip)
•Nacharbeitung zum Zahlungsverkehr
• Prüfung und Abstimmung Kontoauszug mit Sachkonten der Finanzbuchhaltung,
• Abstimmung Haupt- und Nebenbuchhaltungß25
• Auswertung der Kostenträgerrechnung
• Erstellung der Auswertungen und Berichte zur GuV, Übergabe an den GF Finanzen
• Erstellung des Jahresabschluss und Bilanz
• Verteidigung gegenüber der Innenrevision

50%30 2
Antragsbearbeitung & Beratung
• Vorprüfung und Abrechnung von Reisekosten
• komplexe und persönliche Einzelberatung StuRa intern, FSR, HS-Gruppen, Projektgruppen bzgl. Ab-
rechnung von FA, Erläuterung von Inhalten, Formularwesen, Zuwendungsbescheid etc.35
• Prüfung von FA
•Nachforderung von Unterlagen, Vorbereitung zur Abrechnung, Buchung und Zahlung
• Erstellung der Abschusszusammenstellungen, Umsetzung Anforderungen der Innenrevision, Erläu-
terungsposten, Tabellenpflege
• Beratung StuRa und FSR hinsichtlich Kontoänderungen40
• Koordinierung des Antrags- und Belegwesens zwischen StuRa und Bank
• Abstimmung Zahlungsverkehr, Bankkontrolle
• Beratung & Einarbeitung GF Finanzen
40%
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3
Löhne, Gehälter und Steuern
•Meldung und Kontakt mit externen Bearbeitungsstellen zu Lohn & Gehaltsabrechnungen
•Meldung und Kontakt mit externen Bearbeitungsstellen zu steuerlichen Angelegenheiten
• Vorbereitung, Abstimmungmit GF Personal und Übergabe Unterlagen zur mtl. Gehaltabrechnung5
• Erfassung von Urlaubs- und Krankentagen, Übergabe an Relog und Abstimmung
• Koordinierung bei Ein- und Austritten sowie sonstigen Änderungen der Mitarbeiter:innen
• Abstimmung mit Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Pflege Meldedienst usw.ß • Abstimmung
und Verprobung mtl. Gehaltsabrechnung mit Belegwesen, Buchungen, Zahlungsverkehr u. Ausgleich
der Verbindlichkeiten, Buchung und Abstimmung der Finanzbuchhaltung10

5%4
Verwaltungstechnische Bearbeitung der Finanzen Dritter im Rahmen von Vereinbarungen (u.a. KSS)
• Buchhaltung
• Kontoführung15
• Finanzüberweisung
• Vorprüfung und Abrechnung von Reisekosten

5%
*jeweils selbständigund inAnwendungder relevanten rechtlichenRahmenbedingungensowieder ein-
schlägigenGesetzeslage, derwirtschaftlichenGegebenheiten sowie imRahmender internenVorgaben20
des StuRa

Begründung
—
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6. f180308-41/43 Finanzbeschlüsse mit Empfehlungen des
Förderauschuss

6.1. f180308-41 AEGEE
Antragsteller: Luisa Hieckel

Antragstext5
Die Hochschulgruppe AEGEE beantragt 649,01 Euro für die Durchführung des Mitgliederwochenen-
des.

Begründung
DasMitgliederwochenende ist wichtig für die Gruppe.Mit der Förderung sollen die Teilnehmerbeiträ-
ge gering gehalten werden. siehe Anhang ab Seite 5510
Fragen des Förderauschuss und seine Empfehlung
Warum wurde nicht die günstigere Unterkunft gewählt? – Die Wichtelpension bietet eine der Gruppe
besser passende Raumaufteilung.
Welche Planungsansätze sind für die Mahlzeiten eingerechnet? – Die Antragssteller reichen eine ent-
sprechende Kalkulation nach.15
Mit welcher Kilometerpauschale wurde gerechnet? – 17ct pro km.
Dem Antragssteller wurde eine kürzere Wegstrecke vorgeschagen.
Warumübernimmt AEGEE keinen Teil der Kosten? – AEGEE hat einen geringen Teilnehmerbeitrag, da-
von lässt sich neben den normalen laufenden Kosten kein Zuschuss für die Fahrt generieren.
Hendrik meint, dass der StuRa hier prozentual zu viel fördert.20

Empfehlung des FöA: Das StuRa-Plenummöge den Finanzantrag in Höhe von 649,01 Euro für
das AEGEEMitgliederwochenendemit der notwenigenMehrheit beschließen.

6.2. F180308-43 Denkzettel
Antragsteller: Katharina Bäumler

Antragstext25
Die Hochschulgruppe Denkzettel Dresden beantragt 650 Euro für einen Vortragsabend/-nachmittag
siehe Anhang ab Seite 58

Begründung
DieHochschulgruppemöchte am 25.4. 4 Redner einladen. Da die Gruppe keine eigenenMittel besitzt,
möchte diese gerne die Förderung des StuRa in Anspruch nehmen.30
Fragen des Förderauschuss und seine Empfehlung
DieAntragsstellerwerdendarauf hingewiesen, dass eineUnterbringung imGästehaus nicht unbedingt
die günstigste Option ist. Die Antragssteller versichern, dass die Bahnfahrten nachmöglichkeit mit ei-
nem billigeren Sparpreis erfolgen, im Gegensatz zumNormalpreis.
Den Antragsstellern wurde empfohlen, sich evtl. auch andere Förderpartner zu suchen, um nicht nur35
vom StuRa abhängig zu sein.
Als Auflage für diese Veranstaltung ist eine Spendenbox im Gespräch, die einen Teil der Veranstaltung
refinanzieren soll. Bei einer Veranstaltung mit wirklich 500 Personen könnte sich die Veranstaltung so
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auch komplett refinanzieren.

Empfehlung des FöA:Das StuRa-Plenummöge den Finanzantrag in Höhe von 650 Euro für den
Vortragsnachmittag/-abend mit der notwenigen Mehrheit beschließen, sowie die Auflage, eine
Spendenbox aufzustellen zu bestätigen.5

7. Protokolle
7.1. Protokolle der Geschäftsführung
7.1.1. GF-Protokoll vom 26.02.2018

Siehe Anhang ab Seite 70.

7.1.2. GF-Protokoll vom 05.03.201810

Siehe Anhang ab Seite 72.

7.1.3. GF-Protokoll vom 12.03.2018

Siehe Anhang ab Seite 79.

7.2. Protokolle des Förderausschusses
7.2.1. FöA-Protokoll vom 8.03.201815

Siehe Anhang ab Seite 82.

7.3. Protokolle des Sitzungsvorstandes
7.3.1. Sitzungsvorstands-Protokoll vom Sitzungsprotokoll der Sitzung des

Sitzungsvorstandes vom 02.03.2018

Siehe Anhang ab Seite 263.20
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8. Berichte
8.1. 4. Quartalsbericht 2016
Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.

8.2. 1. Quartalsbericht 20175

Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.
Hochschulpolitik
Es fehlt der komplette Bericht. Dieser wird noch aus den AE-Begründungen wiederhergestellt.
Soziales10
Es fehlt der komplette Bericht. Dieser wird noch aus den AE-Begründungen wiederhergestellt.

8.3. 2. Quartalsbericht 2017
Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.
Soziales15
Es fehlt der komplette Bericht.
Öffentlichkeitsarbeit
Es fehlt der komplette Bericht.

8.4. 3. Quartalsbericht 2017
Inneres20
Es fehlt der komplette Bericht.
Lehre und Studium
Der Bericht des Referats Lehre und Studium lag zur Sitzung am 19.10.2017, der Bericht des Referates
zur Sitzung am 18.01.2018 vor.
Es fehlen Berichte der Referate Sport und Kultur.25

Hochschulpolitik
siehe Anhang ab Seite 268
Soziales
Es fehlt der komplette Bericht.
Öffentlichkeitsarbeit30
Es fehlt der komplette Bericht.
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8.5. 4. Quartalsbericht 2017
Inneres
Es fehlt der komplette Bericht.
Lehre und Studium
Der Bericht des Referats Lehre und Studium lag zur Sitzung am 18.01.2018 vor.5

Hochschulpolitik
Es fehlt der komplette Bericht.
Soziales
Es fehlt der komplette Bericht.
Öffentlichkeitsarbeit10
Es fehlt der komplette Bericht.
Personal
Im Protokoll vom 18.01.2018

8.6. weitere Berichte
8.6.1. LSR-Sitzung vom 13.01.201815

siehe Anhang ab Seite 274
Auf der StuRa-Sitzung vom 18.01.2018 gab es noch Nachfragen an den Verfasser.
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9. P171116-04 Beitragserhöhung 2. Lesung
Antragsteller: Robert Georges (GF Finanzen und Inneres)

Antragstext
Das Plenummöge eine Erhöhung des semesterweisen Mitgliedsbeitrages für den StuRa ab dem Som-
mersemester 2018 wie folgt beschließen und eine entsprechende Anpassung der Beitragsordnung vor-5
nehmen:
Beitrag p. P. für den StuRa: 6,70e
Beitrag p. P. für den FSR: 0,90e
Beitrag p. P. gesamt: 7,60e
siehe Anhang ab Seite 27910

Begründung
Die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung der Studierendenschaft der TUDresdenmacht eine An-
passung der Mitgliedsbeiträge erforderlich. Die letzte Anpassung der Mitgliedsbeiträge erfolgte zum
Haushaltsjahr 2012/2013 mit einer Erhöhung des Studierendenschaftsbeitrages von 3,60e auf aktuell
4,60e. In denHaushaltsjahren 2012/2013 bis 2014/2015 konnte bedingt durch hohe Studierendenzah-15
len von zeitweilig bis zu ca. 34.600 Studierenden (HJ 13/14) ein deutlicher Aufbau vonRücklagen erzielt
werden. Seit demHJ 15/16 sind dagegen zum einen eine Reduktion der Anzahl von beitragspflichtigen
Studierenden auf derzeit ca. 33.300 (Stand 07.11.2017) sowie eine signifikante Erhöhung der Ausgaben
zu verzeichnen. Dies hat folgende Gründe:

1. Steigerung der Personalkosten20

AbdemHJ 17/18wurden zurBewältigungdes anfallendenVerwaltungsaufwandes insgesamtdreiDau-
erstellen mit einer tariflichen Eingruppierung nach E9 TVL-Ost geschaffen. Aufgrund der sukzessiven
Besetzung der Stellen ergeben sich im laufendenHaushaltsjahr nochEinsparungen. Abdem folgenden
Haushaltsjahr fallenMehrkosten von ca. 50.000e p.a. an. DesWeiterenmuss der StuRa auch zukünftig
mit steigenden Personalkosten aufgrund tariflicher Anpassungen rechnen.25

2. Ausgaben für Anschaffungen

Im vorangegangenen HJ 16/17 wurde für ca. 25.000e ein neue Büroausstattung angeschafft, da die
alten Büromöbel hoffnungslos verschlissen waren.

3. Steigerung der Kosten für Referate

Im Vergleich zu den Vorjahren ist seit demHJ 15/16 eine steigende Aktivität in den Referaten zu erken-30
nen: So verdoppelte sich der Bedarf der Referate im Geschäftsbereich Hochschulpolitik von 15.000e
(HJ 14/15) auf aktuell 30.500e. Eine solche Kostensteigerung ist auch in den Referaten des Geschäfts-
bereiches Lehre und Studium von ca. 2.000e (HJ 14/15) auf derzeit ca. 35.000e zu beobachten. Dies
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begründet sichvor allem inderDurchführungmehrerer kulturellerGroßveranstaltungenwiedemSom-
merfest „Schampus auf dem Campus“ sowie verschiedener Seminare und Workshops z.B. zum Prü-
fungsrecht, zur allgemeinen Gremienarbeit oder dem Vernetzungstreffen der studentischen Mitglie-
der imAkkreditierungspool. Vondemneu geschaffenenReferat Vernetzungwird zudem jedes Jahr eine
Uniweite Fachschaftentagung (UFaTa) mit einem Finanzierungsbedarf von ca. 8.000e organisiert.5

4. Steigerung der Ausgaben für Soziale Härtefälle

Die Studierendenschaft bietet Mitgliedern mit geringem Einkommen die Möglichkeit zur Rückerstat-
tung des kompletten Semesterbeitrages. Aufgrund steigender Antragszahlen bzw. Bewilligungen und
höherer Semesterbeiträge ist hier eine Verdreifachung der Kosten von ca. 8.000e (HJ 14/15) auf ca.
23.000e (HJ 16/17) zu verzeichnen.10

5. Steigende Ausgaben zur Förderung des Sports

Entsprechend §24, Abs. 3Nr. 5 SächsHSFG fördert die Studierendenschaft den Studentensport. Gegen-
über dem HJ 15/16 ist eine Verdopplung der Ausgaben von ca. 7.000e auf ca. 15.000e (HJ 16/17) zu
verzeichnen. Dies begründet sich u.a. durch die Finanzierung von Teilnahmen anMeisterschaften wie
z.B. der Handballer oder der Volleyball-Spielerinnen. Für das aktuelle Haushaltsjahr wurde erneut ein15
Bedarf von ca. 15.000e angemeldet.

6. Steigende Ausgaben für Studentische Projekte

Die Studierendenschaft der TUDresden fördert im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung gemäß §24,
Abs. 3 SächsHSFG verschiedenste Projekte ihrer Mitglieder. Seit dem HJ 12/13 ist ein stetiger Anstieg
der Ausgaben für Studentische Projekte zu verzeichnen. ImHJ 12/13wurden ca. 11.500e aufgewendet20
während im HJ 16/17 die Ausgaben ca. 42.500e betrugen. Dies lässt sich auf mehrere Ursachen zu-
rückführen, so wurden z.B. besonders seit dem HJ 15/16 aufgrund offensiver Bewerbung vermehrt
Förderanträge an den StuRa gerichtet. Da zu jenem Zeitpunkt die extrem hohen Rücklagen sukzes-
sive abgebaut werden mussten, wurden auch mehr Anträge bewilligt. Zudem wurden vereinzelt auch
sehr umfangreiche Projekte, wie z.B. Theaterproduktionen der „die bühne“ oder Ausstellungen geför-25
dert. Dieser Trend setzt sich weiter fort. Eine weitere Ursache ist in der schnelleren Bearbeitung von
Projektanträgen zu suchen. So konnte die geschätzt durchschnittliche Bearbeitungszeit von größeren
Finanzanträgen von ca. 5 Monaten (HJ 14/15) auf derzeit 3 Monate reduziert werden. Dadurch wer-
den viel mehr Finanzanträge noch in demHaushaltsjahr abgerechnet, in dem die Ausgaben beantragt
wurden.30

Bemerkungen zu den Fachschaftsbeiträgen

Zum Jahresabschluss für dasHJ 15/16wurdeneue Formulare für die Jahresabschlussberichte der Fach-
schaften eingeführt, da das Vermögen der Fachschaftsräte dem Vermögen der Studierendenschaft der
TU Dresden zuzurechnen ist. Die Verwendung der Formulare erlaubt erstmalig eine detailliertere Er-
fassung der Vermögenswerte und -entwicklung der einzelnen Fachschaften. Dabei zeichnet sich ab,35
dass die meisten FSRe die zugewiesenen Fachschaftsbeiträge im Semester nicht verbrauchen und so-
mit Rücklagen akkumulieren. Dies trifft insbesondere auf die größeren Fachschaftsräte mit mehr als
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1500 Mitglieder zu, während gerade kleinere FSRe häufig ihre (wenigen) Fachschaftsmittel eher ver-
brauchen. Zukünftig werden ggf. Anpassungen im Sockel- bzw. Kopfbeitrag notwendig werden, um
eine ausreichende und angemessene Finanzierung aller Fachschaftsräte zu ermöglichen. Da gegen-
wärtig nur 2 Erfassungszeitpunkte ausgewertet werden können, wurde auf eine Änderung verzichtet.
Bemerkung zu den Rücklagen5

In Absprache mit der Innenrevision der TU Dresden ist es dem StuRa gestattet zur Absicherung un-
vorhergesehener Ausgaben und größerer Anschaffungen Rücklagen bis zu einer Höhe von 100.000e
aufzubauen. Mit Vollzug des aktuellen Haushaltplans 17/18 wird ein Abbau der Rücklagen in den Ziel-
korridor erreicht.

Bemerkung zu der Studierendenanzahl10

Die Kalkulation der Beitragshöhe geht von einer durchschnittlichen Anzahl von 32.000 Studierenden
je Semester aus. Im Rahmen der Hochschulpaktmittel muss die TUDresden ihre gegenwärtige Studie-
rendenzahl bis 2020 halten, um Sie anschließend entsprechend der Vorgaben der aktuellen Zuschuss-
vereinbarung mit dem SMWK bis 2025 auf ca. 29.000 bis 30.000 zu reduzieren. Mit Schließung der Ju-
ristischen Fakultät ist bereits in den kommenden Jahren mit einer leichten Reduktion der Studieren-15
denzahlen zu rechnen.
Die beiliegende Tabelle (siehe Anhang ab Seite 282) gibt eine Übersicht über die zu erwartenden Ge-
samteinnahmen sowie Fehlbeträge bzw. Überschüsse. Die veranschlagten Ausgaben orientieren sich
an der Entwicklung der letzten Haushaltsjahre seit 2012/2013.
Eine Erhöhung desMitgliedschaftsbeitrages ummindestens 2,50e erscheint gegenwärtig unumgäng-20
lich. Weitere Erhöhungen könnten nur durch dauerhafte und drastische Kürzungen bei den Ausgaben
vermiedenwerden. ImHinblick auf die Tendenz zu sinkenden Studierendenzahlen an der TUDresden
und zukünftigen Kostensteigerungen z.B. aufgrund von Tarifanpassungen bei Lohn- und Gehaltszah-
lungen ist es sinnvoll, eine Erhöhung im Bereich von 2,80e bis 3,20e zu favorisieren.
Für weitere Fragen stehe ich auf der Sitzung gerne zur Verfügung.25

Viele Grüße
Robert Georges
Geschäftsführer Finanzen und Inneres

Änderungsantrag 1 von Matthias Lüth
Streiche Punkt 2 in der Begründung, wegen Irreführung.
Begründung: Der Punkt ist zwar wichtig, hat aber nichts mit den zukünftigen Beiträgen zu tun. Es
sollte im Protokoll stehen, dass die Begründung in dem Punkt falsch ist.

Änderungsantrag 2 von Matthias Lüth30
Streiche Zeile 21, ab „Eine weitere Ursache . . .“ bis Zeile 25 auf Seite 13.
Begründung: Einmaleffekt, für weitere Haushaltsführung irrelevant.

Änderungsantrag 3 von Matthias Lüth
Kürze Beitrag p. P. für den StuRa auf 5,10e.
Kürze Beitrag p. P. für den StuRa auf 6,00e.
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Änderungsantrag 4 von Matthias Zagermann
Ändere den Beitrag p. P. für den FSR auf 0,50e.
Begründung: Die Ausgaben müssen irgendwie kompensiert werden. Wir sind mittlerweile 24 Fach-
schaften.→ 105600 – das sind 24000mehr als bisher. Das erfordert eine Kompensation. Wir sollte die
Beiträge ja auch nicht zu stark erhöhen. Daher sollten wir den Pro-Kopf-Beitrag der FSRe anpassen.
Es soll bewusst nicht der Sockelbeitrag geändert werden, da es gewisse Grundausgaben gibt, die alle
FSRe betreffen.

Seite 27 von 322



-Sitzungsunterlagen 15.März 2018

10. P170928-09 Grundordnungsänderung § 18, 3. Lesung
Antragsteller:Marian Schwabe (Referent Struktur)

Antragstext
Ersetze den Inhalt von § 18 der Grundordnung komplett wie folgt:

(1) Jedes StuRa-Mitglied kann jeweils nur eine Stimme wahrnehmen.5

(2) Fachschaften, denen nach § 15 (2) Nr. 2 keine weiteren Vertreterinnen zustehen, können eine
Stellvertreterin der Basisvertreterin wählen und in den Studentenrat entsenden.

Änderungsantrag 1 von Matthias Lüth
Ändere (2): Für jedes StuRa-Mitglied (Basis-Vertreterin oder weitere Vertreterin) kann eine Ersatzver-
treterin durch den entsendenden FSR bestimmt werden.

Der Änderungsantrag 1 wurde vom Antragsteller zunächst übernommen, jedoch wird diese Übernah-
me zurückgezogen. Formal wird der Stand vor der Übernahme durch Änderungsantrag 2 und Ände-10
rungsantrag 3 erzielt.

Änderungsantrag 2 von Marian Schwabe (Referent Struktur)
Ersetze den Antragstext mit dem ursprünglichen Antragstext.
Begründung:
DieRücknahmederÜbernahmevonÄnderungsanträgen ist vondenOrdnungender Studentenschaft
aktuell nicht gedeckt.

Der Änderungsantrag 2 wird ebenfalls übernommen.

Änderungsantrag 3 von Marian Schwabe (Referent Struktur)
Ändere den Gesamtantrag gemäß Änderungsantrag 1.

Der Änderungsantrag 3 wird nicht übernommen.15

Begründung
Fachschaften, die nur eine Vertreterin in den StuRa entsenden können, haben bei Fehlen ihres Vertre-
terin keine Möglichkeit, ihre Stimme im Plenum zum Ausdruck zu bringen.
Die ehemaligen Absätze 2 und 3 sollen daher aufgelöst und generalisiert werden, da dies nicht nur die
weit entfernten Fachschaften „Forstwissenschaften“ und „IHI Zittau“ betrifft, sondern jede Fachschaft20
mit nur einem Sitz.
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11. Antrag 16/117 Grundordnungsänderung §15 (4) 1. und 2. Lesung
Antragsteller:Matthias Zagermann

Antragstext
Der Studentenrat möge folgende Änderung der Grundordnung beschließen:
§ 15 (4) Grundordnung der Studentenschaft5

→ alt
„Nimmt eine Vertreterin an zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt nicht teil, ruht ihr
Mandat für die Zeit ihrer weiteren Abwesenheit. Ruhende Mandate weiterer Vertreterinnen werden
wie Nichtentsendungen nach Abs. 3 behandelt. Mitglieder, deren Mandat ruht, besitzen kein aktives
Stimmrecht.“10

→ neu
„Nimmt eine Vertreterin an einer Sitzung unentschuldigt nicht teil, ruht ihr Mandat für die Zeit ih-
rer weiteren Abwesenheit. RuhendeMandate weiterer Vertreterinnen werden wie Nichtentsendungen
nach Abs. 3 behandelt. Mitglieder, deren Mandat ruht, besitzen kein aktives Stimmrecht.“

Begründung15
Unentschuldigt bei einer Sitzung zu fehlen ist im Grundsatz kontraproduktiv für die Arbeit des Stu-
dentenrates in Gänze. Insbesondere unter dem Aspekt, dass die Plenumssitzung nach heutigem Stand
essentiell für die Wirksamkeit von Beschlüssen der Ausschüsse und der Exekutive ist, kanmeiner Mei-
nung nach hier eine Anpassung an die derzeit geltenden Standards in vorgeschlagener Form erfol-
gen.20

Der Fachschaft selbst entsteht hier kein Nachteil. Zum einen kann durch Entsendung kurzfristig ein
Vertreter zum Ersatz benannt werden (was von einigen Fachschaftsräten auch praktiziert wird), zum
Anderenwird durch eine frühereBenachrichtigungder FSR auf eine etwaige Fehlentwicklung eher hin-
gewiesen.
Ruhende Sitze einer Vertreterin oder einer besonderen Vertreterin beschränken diese St5immenträger25
nicht in ihren Rechtenm, die sie wahrnehmen können (siehe GrO).
Ruhende Sitze haben in zwei Punkten Konsequenzen:
– eine Fachschaft kann nach vorheriger Benachrichtigung und nicht Wiederauftauchen des Mitglieds
einen B-Sitz verlieren
– Unentschuldigt fehlendeMitglieder blockieren durch die vorgeschlagene Änderung weit weniger die30
Arbeitsfähigkeit des Plenums.
Da meiner langjährigen Erfahrung als Plenumsmitglied Ereignisse eher selten derart plötzlich eintre-
ten, dass - selbstwennderWille zur Abmeldung vonder bevorstehendenSitzung vorliegt - formal keine
Abmeldung mehr möglich ist, überwiegen die unentschuldigte Abwesenheit aus sonstigen Gründen
eher der Vergesslichkeit/LMAA-Einstellung des Individuums.35
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12. Antrag 16/126 Geschäftsordnungsänderung § 10 (4), 3. Lesung
Antragsteller:Matthias Zagermann

Antragstext
Der Studentenrat möge folgende Änderung der Geschäftsordnung beschließen:
Alte Fassung § 10 Absatz 45

„Der Initiativantrag ist der Form und dem Inhalt nach ein ordentlicher Antrag, der die Fristen für or-
dentliche Anträge gemäß § 5 Abs. 1 und 2 nicht erfüllt. Für sie gilt § 5 Abs. 3. Er bedarf der Unterschrift
sieben stimmberechtigter Mitglieder.“
Neue Fassung § 10 Absatz 4
„Der Initiativantrag ist der Form und dem Inhalt nach ein ordentlicher Antrag, der die Fristen für or-10
dentliche Anträge gemäß § 5 Abs. 1 und 2 nicht erfüllt. Der Grund, warum die Antragsfrist nicht einge-
halten werden konnte und warum der Antrag zwingend auf dieser Sitzung behandelt werdenmuss, ist
von der Antragsstellerin schriftlich darzulegen und wird Bestandteil des Initiativantrages. Für sie gilt
§ 5 Abs. 3. Er bedarf der Unterschrift sieben stimmberechtigter Mitglieder.“

Begründung15
Initiativanträge bieten die Möglichkeit, Angelegenheiten nachfristig auf die Tagesordnung setzen zu
lassen. Einerseits ermöglicht diese Formder Antragsstellung das Plenum, auf zeitnah eingetretene Ver-
änderungen und Entwicklungen zu reagieren, andererseits beschneidet diese Form der Antragsstel-
lung die Mitglieder des Plenums in ihrem grundsätzlichen Recht, sich angemessen auf die Thematik
des Antrages vorbereiten zu können (z.B. Rücksprache mit den Mitgliedern des entsendenden FSRs,20
Nachfragen an Antragssteller etc.).
Weiterhin kann diese Art der Antragsstellung als strategisches Instrument genutzt werden, um bei-
spielsweise inhaltliche Nachfragen und Debatten zu verringern oder als Maßnahme, um kritische An-
gelegenheiten schnellstmöglich zur Beschlussfassung zu bringen.
De facto steht demPlenumdieMöglichkeit offen, einen Antrag nicht zu befassen. Initiativanträge grei-25
fen aufgrund ihrer Natur entscheidend in den Ablauf einer Sitzung ein, z.B. wenn dadurch Tagesord-
nungspunkte, zu denen sich Mitglieder vorbereiten konnten, und auch Anträge von Gästen (z.B. Re-
ferenten, Mitglieder der Studentenschaft) aus Zeitmangel auf derselben Sitzung nicht mehr behandelt
werden.
UmdemPlenumeinerseits ein durch Schriftformfixiertes Entscheidungskriterium für die Einordnung30
des Initativantrages indieTagesordnunganzubietenundandererseits der Sitzungsleitung auchdieDo-
kumentation dieser Einordnung zu erleichtern, sollen zukünftig Initativanträgemit einer schriftlichen
Begründung seitens des Antragsstellers versehen werden. In dieser Begründung muss insbesondere
dargelegt werden, warum der Antragssteller den Mitgliedern des Plenums nicht die für Anträge not-
wendige Vorlauf-Frist ermöglichen konnte.35

Änderungsantrag von Daniel Duschik:
Antragstext: Ergänze: Der Grund, warumdie Antragsfrist nicht eingehaltenwerden konnte undwarum
der Antrag zwingend auf dieser Sitzung behandelt werdenmuss, ist von der Antragsstellerin schriftlich
darzulegen...
Der Antragsteller übernimmt diesen Änderungsantrag.40
Der Änderungsantrag ist oben eingearbeitet.
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13. P17-06-15-04 Umbenennungsantrag, 1./2. Lesung
Antragsteller:innen: Referat Gleichstellungspolitik, Referat Hochschulpolitik, Referat WHAT, Referat
politische Bildung

Antragstext
Der StuRa verwendet in der Außendarstellung und -kommunikation eine inkludierende Sprache, die5
sämtliche Geschlechter ansprechenmöchte. Dafür werdenmöglichst geschlechtsneutralisierende Be-
griffe verwendet. Sowerden insbesondere statt der Bezeichnungen ‚Studenten‘, ‚Studentenschaft‘ und
‚Studentenrat‘ zukünftig die Bezeichnungen ‚Studierende‘, ‚Studierendenschaft‘ und ‚Studierenden-
rat‘ verwendet. Zu diesem Zweck werden sämtliche werbewirksame Medien (insbesondere Türschild,
Visitenkarten, usw.) angepasst.10

Die Grundordnung wird wie folgt geändert:
§ 1 (Begriffsbestimmung und Rechtsstellung) erhält einen neuen Absatz 5mit demWortlaut: „Die Stu-
dentenschaft der Technischen Universität Dresden nennt sich auch Studierendenschaft der Techni-
schen Universität Dresden.“
§ 16 (Aufgaben und Funktionen des StuRa) erhält einen neuen Absatz 1 Satz 3 mit demWortlaut „Der15
Studentenrat nennt sich auch Studierendenrat.“
SämtlicheOrdnungen,Formulare, InternetauftritteundzukünftigePublikationenwerden ingeschlech-
tergerechter Sprache verfasst. Zu diesem Zweck wird die Richtlinie zur geschlechtergerechten Sprache
erstellt.
Der Antrag impliziert Folgekosten. Ein Türschild in aktueller Qualität ist für unter 200e zu haben. Ein20
qualitativ hochwertigeres Schild (was ohnehin mal angebracht wäre) ist für unter 500 e zu haben.

Änderungsantrag 1 von Hans-Martin Scheiber
§ 16 (Aufgaben und Funktionen des StuRa) erhält einen neuen Absatz 1 Satz 3mit demWortlaut „Der
Studentenrat nennt sich auch Studierendenrat (kurz: StuRa).“
Begründung:Die bisherigeGrundordnung sieht nur in der Vorbemerkungdie Verwendungder Abkür-
zung „StuRa“ innerhalb ebendieser Ordnung vor. Die Abkürzung wird allerdings oft auch außerhalb
der Grundordnung verwendet und sollte somit auch als offizielle Bezeichnung festgehalten werden.

Begründung
Anmerkung Sitzungsvorstand:Die Begründung ist für denUmbenennungsantrag und die Richtlinie.25

Die aktuelle Situation im StuRa zur geschlechtergerechten Sprache ist wenig zufriedenstellend. So hei-
ßen wir „Studentenrat“ (generisches Maskulinum), haben eine durchgehend weibliche Ordnung (ge-
nerisches Femininum) und haben teilweise und uneinheitlich gegenderte Formulare. Unsere Publika-
tionen und der Internetauftritt sind auch uneinheitlich gegendert. Dieser Antrag soll eine einheitliche
Grundlage schaffen, die aus unserer Sicht den Anforderungen einer geschlechtergerechten Sprache30
entgegenkommt.
Grundlage unseres Antrages ist die eingehende Lektüre linguistischer und sprachphilosophischer Ab-
handlungen, sowiewissenschaftlicher Studien zumgenerischenMaskulinumundgeschlechtergerech-
ter Sprache. Somit wollen wir einer subjektiven Diskussion aus dem Weg gehen, indem wir unsere
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SchlüsseauswissenschaftlicherLiteraturundnicht ideologischenAnsichtenundpersönlich-emotionalen
Perspektiven ziehen.
So gehen wir davon aus, dass Sprache und Denken strukturell gekoppelt sind. Sprache formt das Den-
ken konstitutiv und hat somit Auswirkungen auf die Welterfahrung der betreffenden Sprachgemein-
schaft. Sprache ist kein exaktes Abbild der Wirklichkeit, sondern ein modellhafter Versuch, einen Zu-5
griff zurWirklichkeit zu bekommen. Veränderungen in der sozialenWelt prägen die sich ständig verän-
dernde Sprache – aber Veränderungen der Sprache prägen auch die sozialeWirklichkeit. Jeder Sprech-
akt ist performativ (handelnd) und aktualisierend – er stellt das Wirklichkeitsverständnis wieder her,
bestätigt es oder verändert es auch marginal. So ist es also relevant, ob man Gegenstände benennt
undwieman Personengruppen sprachlich abbildet (oder nicht abbildet). So ist unsere These, dass der10
sprachliche Ausschluss vonMenschen auch zum gedanklichen Ausschluss vonMenschen führt.
Diese These lässt sich bekräftigen, wenn man sich den empirischen Untersuchungen zur Wahrneh-
mung und Verständnis des generischen Maskulinums widmet. So stellen sämtliche in dem Literatur-
verzeichnis zu findende Untersuchungen fest, dass das generische Maskulinum nicht als generisch
verstandenwird.DieVersuchspersonenhaben signifikantmehrmännlichePersonenassoziiert undauf15
die explizite Frage hin, ob auch Frauenmitgemeint sein könnten, müssen die Vpn länger nachdenken
und antworten nur zu 49% mit ‚Ja’ (Irmen / Köhncke 1996). Die Studie stellt fest, dass das generische
Maskulinum nicht geeignet ist, um auf Frauen zu referieren. Somit stellen wir fest, dass insbesondere
der Name ‚Studentenrat’ nicht geeignet ist, um sämtliche Studierenden sprachlich abzubilden.
Aus den Untersuchungen zur geschlechtergerechten Sprache geht hervor, dass das üblicherweise vor-20
getragene Argument, geschlechtergerechte Sprache sei unverständlich, empirisch nicht haltbar ist. So
stellen zum Beispiel Braun et al. (2007) fest, dass es nicht erforderlich zu sein scheint, „aus Gründen
der Verständlichkeit Texte im generischenMaskulinum zu formulieren“.
Unser Antragmöchte explizit sämtliche Geschlechter ansprechen, nicht nurMänner und Frauen. Des-
halb haben wir uns mit nicht-binärer geschlechtergerechter Sprache beschäftigt und sind auf das Ge-25
rundiumgestoßen. So ist unser Vorschlag, denBegriff ‚Studierende’ zu verwenden, auchdaher erwach-
sen, dass dies bereits viele Institutionen tun.Wir haben uns die StudentischenVertretungen sämtlicher
Universitäten in Deutschland angesehen und festgestellt, dass die allermeisten mit dem Gerundium
arbeiten. Außerdemmussten wir feststellen, dass wir neben der Bergakademie Freiberg die letzte stu-
dentische Vertretung einer Universität sind, die noch einen generisch maskulinen Namen hat (siehe30
Anhang ab Seite 283).
Das ebenfalls im Anhang zu findende Dokument des Instituts für deutsche Sprache bestätigt uns, dass
es heutzutage üblich und aus Sicht des Autors angemessen ist, von Studierenden zu sprechen. Auf die
Anfrage der Thüringer AfD zur Umbenennung der Thüringer Studentenwerke in Studierendenwerke
antwortet das Institut für deutsche Sprache: „Es spricht intentional viel dafür und nichts Strukturelles35
dagegen, die vorgeschlagene Änderung umzusetzen.“
Insgesamt gehen wir davon aus, dass die aktuelle Situation im StuRa zur geschlechtergerechten Spra-
che nicht hinnehmbar ist. So ist sie nicht nur durch Uneinheitlichkeit gekennzeichnet, sondern so-
wohl der Name als auch die Ordnungen schließen Personengruppen sprachlich aus und sind nicht
dazu geeignet, auf sämtliche Geschlechter zu referieren. Wir haben uns dazu entschlossen, möglichst40
geschlechterneutralisierende Begriffe zu verwenden, und nur in Ausnahmefällen auf das Gendernmit
Doppelpunkt zurückzugreifen.Kriterien fürunserenVorschlagwarenEinfachheit, sprachlicheÄsthetik
und technische Umsetzbarkeit mit LATEX.
Anhang:
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– Namen der studentischen Vertretungen der deutschen Universitäten, ab Seite 283
– Stellungnahme des Instituts für deutsche Sprache, siehe Anhang ab Seite 286
– Literaturverzeichnis (Grundlage des Antrages), siehe Anhang ab Seite 288
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14. Antrag 16/092 Änderung Geschäftsordnung – 2. Lesung
Antragsteller: Jessica Rupf, Daniel Förster

Antragstext
Füge folgenden Satz zu § 10 Abs.2a hinzu: Die Vertagung von Anträgen durch die Antragsstellerin ist
jederzeit zulässig.5

Begründung
Bis dato ist eine Rücknahme von Anträgen durch die Antragsstellerin möglich, im Fall von Vertagung
(insbesondere bei Abwesenheit) scheintman jedoch auf die Güte von Sitzungsleitung und Plenum an-
gewiesen zu sein. Das ist unsers Erachtens nach jedoch nicht zielführend.
Bestehende Änderungsanträge:10

Änderungsantrag 1 von Matthias Lüth
Ändere zu: Die Vertagung von Anträgen kann vor Behandlung auf der jeweiligen Sitzung durch die
Antragsstellerin verlangt werden.

Änderungsantrag 2 von Matthias Zagermann
Ersetze komplett: Die Antragsstellung kann jederzeit den GO-Antrag auf Vertagung stellen.
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15. Antrag 16/025 Änderung
Grundordnung/Geschäftsordnung/Förderrichtlinie, 3. Lesung

Antragsteller: Thomas Schmalfuß

Antragstext
Die abzustimmenden konkurrierenden Anträge sind im Anhang ab Seite siehe Anhang ab Seite 290 zu5
finden.

Begründung
Seit durch eine Anfrage letztes Jahr klar ist, dass Beschlüsse des StuRa, ob aus dem Plenum, der Ge-
schäftsführung oder des Förderausschusses immer erst wirksam werden, wenn sie durch das Plenum
bestätigt werden, hat eine Arbeitsgruppe 3 Vorschläge erarbeitet, umden StuRawieder dieMöglichkeit10
zu geben, Angelegenheiten schnell und flexibel zu lösen.
IchbeantragedaherhiermitdenTOP ’"ÄnderungGrundordnung/Geschäftsordnung/Förderrichtlinie’"für
die nächste Sitzung und stelle die dazu gehörigen drei konkurrierenden Anträge, wie sie im Anhang zu
finden sind.
Wir werden dann die drei Vorschläge imDetail während der Sitzung vorstellen. Das Plenumkann dann15
entscheiden, welcher Vorschlagweiter verfolgt wird und ob dieser imDetail noch zu ändern ist. Gerade
die Höhstgrenzen für die Beschlüsse finanzeller Natur sind sicherlich diskusionswürdig.
Als kurzer Überblick schonmal die grobe Richtung der drei Vorschläge:
#1: Beschlüsse der GF werden direkt wirksam
#2: Beschlüsse der GF und des Förderausschuss werden direkt wirksam20
#3: der momentan Zustand, vorallem das Protokolle zuerst in der StuRa-Sitzung behandelt werden,
wird in der Grundordnung festgehalten. Ansonsten ändert sich nichts.
siehe Anhang ab Seite 292
siehe Anhang ab Seite 294

25
vorliegende Änderungsanträge:
- Streiche die Vorschläge #2 und #3

Änderungsantrag 1 von Matthias Lüth
siehe Anhang ab Seite 295
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16. Antrag 16/075 Änderung der Grundordnung §21, 3. Lesung
Antragsteller!nnen: Sven Herdes

Antragstext
Ändere die Grundordnung auf folgendes: § 21 (1) Ordentliche Sitzungen des Stura finden in der nicht
vorlesungsfreien Zeit jede Woche gemäß der Geschäftsordnung statt.5

Begründung
In Letzter Zeit gibt es immer wieder Probleme damit dass das Plenum wichtige Sachen nicht schafft.
So hängt unter anderem der Antrag des KFZ und der Grundordnungsänderung seit geraumer Zeit im
Raum.
Außerdem sind Anträge laut derzeitiger Ordnung nur rechtssicher wenn sie im Plenum bestätigt wur-10
den.
Eines unseren wichtiger Ausschüsse, der Förderausschuss; ist nicht besetzt. Aus diesem Grund wir in
Zukunft eine Ähnliche hohe Beanspruchung auf das Plenum zu kommen wie es am 7.April der Fall ist.
Dies folgert sich daraus das alleHochschulgruppen einen Antrag auf Anerkennung stellenmüssen und
der Förderausschuss bisher ca. 50 bis 75% der Finanzanträge bearbeitet hat.15

Dies sieht man aktuell an der Sitzung am 7.4.2016 mit sehr vielen Top‘s.
Meiner Meinung reicht es nicht aus ein paar Sondersitzung durchzuführen,da eine Kontinuierliche
Belastung auf das Plenum zukommen wird.
Vorteile einerwöchentlichenSitzung sinddasBeschlüssederGeschäftsführung zügig rechtssicherwer-
den.20

Anträge werden sich auch nicht mehr sehr Lange aufstauen und zügig abgearbeitet werden, was zur
folge hat das wir Studenten schnell Gewissheit geben.
Wir als Plenumwerden auch ein paar Nachteile spüren bekommen.
Wir müssen uns wöchentlich mit dem Stura herumschlagen.
Jedochwerdenwir sehrwahrscheinlich fast immerpünktlichFeierabendmachenundsoausgeschlafen25
am Freitag in die erste DS gehen.
Wir als Plenumwerden außerdemproduktiver und effektiver, da einKonzentrationsverlust nach 22Uhr
bei den meisten Auftritt.
Ich weiß das es Pläne gibt die Ordnung zu ändern um Beschlüsse vor der Sturasitzung rechtssicher zu
machen, jedoch ist es nicht absehbar wann und wie wir die Ordnung ändern.30

Falls diese Änderung uns als Plenum eine Arbeitserleichterung bringt hindert uns nichts daran das wir
einen anderen Rhythmus wählen.

zurückgezogene bzw. abgelehnte Änderungsanträge:
– ergänze: (5) Es sind nur Tagesordnungspunkte zugelassen, die bereits auf vorhergehenden Sitzungen35
gelistet wurden. Außgenommen sind Initiativanträge.
– streiche aus dem Antragstext: “in der nicht vorlesungsfreien Zeit“
– Ändere den Antrag wie folgt: “jede Woche“ durch “alle zwei Wochen“
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– füge hinzu: “Streiche alle Paragraphen zum Förderausschuss und schaffe ihn damit ab“
– füge hinzu: “Paragraphen die Geschäftsführung betreffend werden gestrichen und damit diese abge-
schafft“
– Streiche die GO
– Streiche den GO-Antrag §9 (4) 5.5
– Ändere §21 (2): tausche “drei“ und “vier“

Seite 37 von 322



-Sitzungsunterlagen 15.März 2018

17. P17-06-15-07 Änderung GO §9 (9) Beratungspause, 1./2. Lesung
Antragsteller: Sitzungsvorstand

Antragstext
Ergänze § 9 (9) wie folgt: Ab weniger als 15 Minuten vor dem Sitzungsende wird dadurch die Sitzungs-
zeit um zehnMinuten verlängert.5

Änderungsantrag 1 von Marian Schwabe
Ersetze „zehn“ durch „fünf“.

Änderungsantrag 2 von Marian Schwabe
Ergänze § 9 (9) wie folgt: Eine Beantragung ab weniger als 15 Minuten vor dem Sitzungsende ist un-
zulässig.

Der Änderungsantrag 1 wird von den Antragstellern auf Grundlage des Meinungsbildes vom 12.10.17
übernommen.

Begründung10
Beratungspausen sollten nicht dazu missbraucht werden können, um Sitzungen zügiger zu beenden.
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18. P171019-03 Rücknahme der Öffentlichkeit von Sitzungen und
Begrenzung des Rederechtes auf Organmitglieder

Antragsteller: Referent Datenschutz (Matthias Zagermann)

Antragstext
Der Studentenrat möge die Ersetzung von der Absätze (1) und (2) von § 17 Grundordnung der Studen-5
tenschaft durch "gestrichen"beschließen.

Begründung
Bereits seit einiger Zeit sind die Entwürfe des StuRa-Protokolles zu öffentlichen Tagesordnungspunk-
ten nicht mehr Bestandteil der Sitzungsunterlagen (welches beschlussfassende Organ hat diese Än-
derung so beschlossen und wann wurde dieser Beschluss veröffentlicht? Auf den Webseiten und den10
veröffentlichten Protokollen ist hierzu nichts dokumentiert).
Mit der Streichung von § 17 (1) GrO wird seit einigen Monaten vorherrschenden Praxis der Zugangs-
beschränkung von Unterlagen für öffentliche Teile der Sitzungen auf Studentenratsmitglieder – hier
die Unterlagen zum Tagesordnungspunkt „Formalia“ – durch einen Beschluss des Studentenrates zu
legitimieren und in den Ordnungen abzubilden. Ich weise darauf hin dass die aktuelle Handhabung15
der Protokollentwürfe der Studentenratssitzungen zum Einen gegen das Öffentlichkeitsprinzip (zu für
öffentliche Sitzungen sind auch die dazugehörigen Unterlagen öffentlich bereitzustellen) verstoßen,
zum Anderen zu genehmigende Protokolle anderer beschlussfassender Organe und Ausschüsse des
Studentenrates ambivalent zu der weiter oben benannten Praxis behandelt werden. Durch Streichung
dieses Absatzes entsteht keine Regelungslücke, da hier die Regelungen des SächsHSFG greifen (hoch-20
schulöffentlich).
Mit der Streichung von § 17 (2) GrO wird seit einigen Monaten vorherrschenden Praxis der Beschnei-
dung von Mitwirkungsrechten der Mitglieder der Studentenschaft durch die Zugangsbeschränkung
von Unterlagen für öffentliche Teile der Sitzungen auf Studentenratsmitglieder – hier die Unterlagen
zumTagesordnungspunkt „Formalia“ – durch einen Beschluss des Studentenrates zu legitimieren und25
in den Ordnungen abzubilden. Die derzeitige Praxis schränktMeinungsbildung von Redeberechtigten
nach § 17 (2) GrO vor dem Studentenrat wesentlich ein, insbesondere im Bezug zu Tagesordnungs-
punkten, die auf mehreren Sitzungen behandelt werden.
Da der Studentenrat ja mittlerweile schon Anträge zu Personen zuordnet, die dazu weder im Vorfeld
darüber in Kenntnis gesetzt noch die Anträge von den Betreffenden eingereicht wurden (Beispiel: ich30
selbst keine Kenntnis darüber dass ich InfoTops zur Sitzung vom 12.10.2017 beantragt hatte), für die
Rückhaltung von Protokollentwürfen schlussendlich zu der absurden Situation dass alle Plenumsmit-
glieder Bescheid wissen, jedoch weder Antragssteller noch sonstige redeberechtigte Personen.
Ich halte ich es für sehr intransparent, wenn Einzelne aufgrund ihres persönlichen Mimimi aufgrund
ihrer Position einfach mal so Dinge ohne Beschluss festlegen nur weil ihnen später selbst nicht mehr35
gefällt was sie in öffentlichen Debatten von sich gaben.
Ich habe noch eine grundsätzliche Anmerkung zur bereits in der Vergangenheit mehrfach angebrach-
ten Behauptung, dass ohne Zurückhaltung von Protokollentwürfen öffentlicher Sitzungen das Persön-
lichkeitsrecht oder Urheberrecht einzelner verletzen werden könnte:
Kurz:40

Das ist Schmarrn.
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Lang:
Juristische, nicht natürliche Personen können nach aktuell geltender Rechtslage für Dresden keine
Persönlichkeits- oder Urheberrechte wahrnehmen. Wenn die Gefahr besteht, dass in einem öffentli-
cher Sitzungsteil Dinge besprochen werden könnten, die Persönlichkeitsrechte einzelner natürlicher
Personen berühren, dann ist zu diesem Teil vor einer (Weiter-)Behandlung die Öffentlichkeit auszu-5
schließen. Diesmuss auf dieser Sitzung und vor der (Weiter-)Behandlung der Sache passieren, da zum
Einen ein entsprechender GO-Antrag dokumentiert werdenmuss und zumAnderen die Öffentlichkeit
im Nachhinein nicht ausschließbar ist. Des Weiteren ist es durch Veröffentlichung der Ordnungen der
Studentenschaft bekannt gemacht worden, dass Sitzungen des Plenums öffentlich sind. Ob Antrags-
steller und Gäste dies zur Kenntnis nehmen, liegt nicht der Verantwortung der Organe der Studenten-10
schaft.Wer auf öffentlichen Sitzungen sein Rederecht wahrnimmt,muss damit rechnen dass dies auch
so protokolliert wird. Damit existieren keine Gründe gegen eine Zugänglichmachung von Protokoll-
entwürfen gegenüber der Öffentlichkeit, zumal dies bei Gf- und Ausschussprotokollen gelebt wird und
dies auch in den letzten 25 Jahren für Protokollentwürfe des Studentenrates unproblematisch war.
Bezüglich des Urheberrechtes ist lediglich noch anzumerken, dass der Studentenrat und dessen Orga-15
ne zwar ein Verwertungsrecht, jedoch kein Urheberrecht halten kann. Des Weiteren fallen Protokolle,
die imRahmen der Arbeit in Organen erstellt werden, eher nicht zu den schützenswertenWerken nach
UrhG, da diese schlicht die Bedingungen "persönliche geistige Schöpfungünd äusreichende Gestal-
tungshöhe"nicht erfüllen. Ich weise noch mal vorsichtig auch den Rechtsstatus der Studentenschaft
hin und empfehle diesbezüglich mal die Lektüre von § 5 UrhG.20

Ich schlage die Ersetzung des Textes der betroffenen Absätze statt deren Streichung vor, damit es keine
Inkonsistenzen bezüglich externer Referenzierungen auftreten.
Liebe Grüße,
Matthias Zagermann
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19. P171116-05 Erhöhung der Sitzzahl im Sitzungsvorstand, 1. & 2.
Lesung

Antragsteller: Sitzungsvorstand

Antragstext
Der StuRa möge folgende Ordnungsänderung beschließen.5

Ersetze § 23 Absatz 1 der GrO durch Folgendes:

Der Sitzungsvorstand besteht aus vier vom StuRa gewähltenMitgliedern. Zusätzlich ist die Referentin
Struktur Mitglied des Sitzungsvorstandes.

Begründung
Der Sitzungsvorstand hat sich geschlossen auf der Sitzung vom 10.11.2017 geeinigt, die Sitzanzahl zu
erhöhen. Die soll für eine angenehmere Arbeitsweise sorgen und eine bessere Möglichkeit der Einar-10
beitung von neuen Interessierten zu gewährleisten.
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20. P180118-03 UFATA 2018
Antragsteller: Paul Senf

Antragstext
Das Referat Vernetzung plant vom 13.-15.04. die 4. Uniweite Fachschaftentagung (UFATA) zu veran-
stalten. Dafür werden 5.000e beantragt.5

Finanzantrags-Formular: siehe Anhang ab Seite 301
Angebote:

Begründung
Die Uniweite Fachschaftentagung (UFaTa) stellt eine Art Klausurtagung für alle Fachschaftsräte (FSR)10
und den Studentenrat (StuRa) der TU Dresden (TUD) dar. Sie ist dafür gedacht, FSR-Themen, die alle
FSR betreffen, zu besprechen, an uniweiten Themen und Stellungen zur Hochschulpolitik zu arbeiten
undNeulinge aber auchVeteranender studentischenSelbstverwaltung (SSV) stärker indiese einzubin-
den. Dabei soll der Fokus auf Informationsaustausch und Vernetzung gelegt werden. Oft haben einzel-
ne FSR Erfahrungen gesammelt, die anderen Organen der SSV helfen können. Es ist also immer von15
Vorteil, wennmanmöglichst viele Akteure der SSV kennt. Natürlich ist eine solche Veranstaltung auch
dafür gedacht, um FSR und StuRa untereinander stärker zu vernetzen und zum Beispiel die Referate
vorzustellen.
Die persönliche Vernetzung kommt hier als schöner Nebeneffekt dazu.
Dieses Jahr planen wir mit 80 Teilnehmern.20

Seite 42 von 322



-Sitzungsunterlagen 15.März 2018

21. P180118-12 HSG Anerkennung Symbiose
Antragsteller: Friedemut Weber

Antragstext
Anerkennung der Gruppe als Hochschulgruppe

Begründung5
vgl. HSG Formular – siehe Anhang ab Seite 311.
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22. P180222-02 FA Jorge - Tot eines Vertragsarbeiters
Antragsteller: Thomas Rußner

Antragstext
Hiermit stellt das ReferatWHAT einen Finanzantrag ueber 200,00e zurDurchfuehung einer Kino- Ver-
anstaltung. Wir planen, den Film ‚Jorge – Tot eines Vertragsarbeiters‘ in Kooperation mit dem Kino im5
Kasten am 05.04.2018 zu zeigen.
Finanzantrags-Formular: siehe Anhang ab Seite 314Begründung
Der Film Jorge – Tot eines Vertragsarbeiters soll Teil der Veranstaltungsreihe Kein Schlussstrich sein.
Diese thematisiert bundesweit denNSU Prozess und beleuchtet die Hintergruende des Nationalsozia-10
listischenUntergrundes sowiedieVerflechtungen indieZivilgesellschaft unddie Politik. Am06.04.1991
starb Jorge Gomondai an den Folgen seiner Verletzungen, nachdem er von Neonazis in der Dresdner
Neustadt angegriffen wurde. Auch, wenn der Tod Jorge Gomondais nicht in Verbindung mit demNSU
Trio in Verbindung steht, zeigt er die Hintergruende rassistischer Gewalt und das Vorgehen bei polizei-
lichen Ermittlungen, wie sie auch beimNSU zu beobachten gewesen sind. Somit wollen wir durch das15
Zeigen des Filmes und einem anschließenden Vortrag die Brücke schlagen zwischen dem Auftakt zum
Gedenktag zu Gomondais Tod und anderen rassistisch motivierten Taten und rechtsextremen Grup-
pen, wie der Gruppe Freital und demNSU.
Das Kino im Kasten soll wieder als Veranstaltungsort gewählt werden um zum Einen einen angemes-
senen Raum zu haben, in dem auch ein Film auf Filmrolle gezeigt werden kann, zum Anderen um die20
studentische Struktur des KIK zu unterstützen undWerbekosten zu sparen.
Hinweise zu Posten
100
Die HSG Kino im Kasten wird den Film mit ihrer Kino-Ausstattung zeigen und einen Verkauf von Ver-
pflegung organisieren. Dafuer wird eine Rechnung von 50e zur Deckung ihres Aufwands gestellt.25

200
Werbekosten werden für den Druck von Flyern anfallen.
400
Der Posten Sonstiges beinhaltet Kosten für Arbeitsmaterial, den Rueckversand der Filmrolle, Trans-
portkosten. Es ist nicht geplant, diesen voll auszuschoepfen.30

siehe Anhang ab Seite 316
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23. P180222-03 FA "Vortrag über Studentenverbindungen im Rahmen
der Kreta 2018":

Antragsteller: Alexander Busch

Antragstext
hiermit beantragt das Referat What 200e für die Durchführung eines Vortrags/Workshops über stu-5
dentische Verbindungen im Rahmen der Kreta (Kritische Einführungstage) im Sommersemester 2018.

Begründung
Gehalten wird die Veranstaltung von Stefan Taubner, der auch an der im Januar veröffentlichen zwei-
teiligen Broschüre Äusgefuxt - Kritik an studentischen Verbindungen"des StuRa mitgewirkt hat.10

Ort & Zeit der Veranstaltung werden mit den Organisator:innen der Kreta abgestimmt und schnellst-
möglich bekanntgegeben.
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Die Gesamtsumme von 200e ergibt sich aus folgenden Posten:
Honorarkosten15
150e
Sonstiges
50e

Für Nachfragen stehenMitglieder des Referats What im Plenum gern zur Verfügung.20

PS: Das FA-Formular reiche ich umgehend nach.
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24. P180222-04 Neugestaltung Internetpräsenz Studentenrat TU
Dresden.

In Vorbereitung für die Sitzung bieten wir allen Interessierten Leuten an, das gesamte Konzept sowie
den aktuellen Arbeitsstand persönlich vorab vorzustellen und etwaige Fragen zu beantworten. Für An-
regungen und Kritik sind wir selbstverständlich ebenfalls offen!5
Wir schlagen euch folgenden Termin vor: Mittwoch, den 21.02.2018 von 15 - 17 Uhr im Studentenrat
Zimmer 15
Gernkönnenwir auchananderenTerminenund imStuRa-PlenumüberdasProjekt „NeueWebsite“ re-
den. Für gesonderteTermineoderFragenperE-Mail, erreicht ihrmichuntermartin.kessler@stura.tu-dresden.de.

10

Antragsteller: Lothar Michael Martin Keßler

Antragstext
Das Referat Internet beantragt 16.000,00e für die Neugestaltung der Internetpräsenz des Studenten-
rates der TU Dresden. Mit dem Geld soll eine Firma beauftrag werden dies umzusetzen.

15

Begründung
Liebe Mitglieder des Plenums, liebe Exekutive,
der StuRa braucht eine neue Website! Nicht nur technisch ist unsere Seite längst veraltet, auch was
Übersichtlichkeit und Design angeht, besteht akuter Handlungsbedarf. Die Website ist unser Aushän-
geschild Nr.1 und erste Anlaufstelle für unsere Studierenden.20

Warum sollten wir Arbeit in die technische Aktualisierung der Website stecken?
Die aktuelleWebsite ist technisch nichtmehr aktuell und stellt ein nicht zu vernachlässigendes Sicher-
heitsrisiko dar. Seit 2 Jahren wird das Content Management System (CMS) nicht mehr geupdatet - die
Folgen sind Sicherheitslücken, die Daten des StuRa für Unbefugte zugänglich machen können. Darü-
ber hinaus ist sie nicht nutzer:innenfreundlich - das Veröffentlichen von Bildern, Grafiken und Videos25
ist umständlich, kompliziert und nur mit viel Aufwand ansehnlich zu gestalten. Daher sind kaum Bil-
der auf den Seiten zu sehen. Eine mobile Ansicht für Smartphones und Tablets, die Einbettung sozia-
ler Netzwerke wie Facebook oder Twitter und die Darstellung dynamischer Inhalte wie beispielsweise
Slideshows sind aktuell nicht möglich. Personen mit körperlichen Einschränkungen haben zu den In-
halten unserer Website aktuell einen erschwerten Zugang - eine barrierefreie Darstellung ist ebenfalls30
nicht möglich. Termine wie Beratungs- oder Sitzungszeiten werden derzeit manuell auf einzelnen Sei-
ten eingetragen. Eine zentrale Auflistung interner und externer Termine fehlt.
Es ist daher dringend notwendig, technische Aktualisierungen an der Website vorzunehmen. Warum
sollten wir Arbeit in die inhaltliche Aktualisierung der Website stecken?
Bereits auf den ersten Blick fällt auf, dass unserer Website seit vielen Jahren gewachsen ist - in Teilen35
zu einer verwirrenden Struktur. Themenwerden unter verschiedenenMenüpunkten aufgegriffen, ver-
altete und aktuelle Informationen gehen Hand in Hand, zentrale Kernkompetenzen wie Beratungen
und diverse Service-Leistungen verstecken sich in Untermenüs. Einige Seiten sind gegendert, andere
nicht. Daher wird mit der technischen Aktualisierung eine große Neuanordnung und Neugestaltung
aller Inhalte erfolgen.40

Seite 46 von 322

mailto:martin.kessler@stura.tu-dresden.de


-Sitzungsunterlagen 15.März 2018

Kombiniert wird dieser Prozess mit einem neuen Design, welche wichtige Informationen zukünftig
besser hervorgehoben, einen umfangreicher Termin- und Veranstaltungskalender enthält und die Ver-
waltung vonProtokollen, FormularenundAnträgen intuitiver gestaltet. Außerdemwerden Inhalte stär-
ker mit sozialen Netzwerken verknüpft und alle Inhalte für Nutzer:innen mit Beeinträchtigungen (z.B.
Sehschwäche) einfacher zu lesen sein.5

Es ist daher dringend notwendig, eine inhaltliche Neugestaltung parallel zur technischen Aktualisie-
rung der Website vorzunehmen.
Eine so fundamentale Neugestaltung und -konzeption ist aus uns heraus nicht zu stemmen. Aus die-
sem Grund hat der Geschäftsbereich Öffentliches (RF Öffentlichkeitsarbeit und RF Internet) ein Kon-
zept entwickelt, welches einige hauptsächlich technische Aufgaben in ein Unternehmen auslagert, für10
die inhaltliche Arbeit jedoch auf Ressourcen innerhalb des StuRa zurückgreift. Dazu haben wir die-
ses Konzept mit drei in Dresden ansässigen Firmen besprochen und um die Erstellung von Angeboten
gebeten. Die Angebote umfassen die Entwicklung einer Startseite, Muster-Inhaltsseiten und der Um-
setzung in einem CMS.
Für alle Seiten wird ein individuelles, auf uns zugeschnittenes Design entwickelt. Alle Angebote ent-15
halten ebenfalls eine professionelle Überarbeitung unseres Konzepts hinsichtlich der Struktur und des
Aufbaus der Seite. Darüber hinaus werden die oben aufgeführten technischen Anforderungen, sowie
viele weitere Punkte aus unserem Katalog erfüllt.
Viele Grüße Alex, Lutz undMartin
siehe Anhang ab Seite 317 siehe Anhang ab Seite 319 siehe Anhang ab Seite 32020
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25. P180315-01 Änderung der Geschäftsordnung – Übergabe von
Anträgen

Antragsteller: Robert Hoppermann

Antragstext
Der StuRamöge beschließen, den folgenden Absatz in der Geschäftsordnung einzufügen: Neu §10 Ab-5
satz (7): Eine Antragsstellerin kann die Vertretungsrechte eines Antrages für einzelne Sitzungen oder
permanent an ein anderes Mitglied der Studierendenschaft abgeben, sofern sie dies der Sitzungslei-
tung schriftlich vor Beginn der Sitzung anzeigt. Die bestimmte Person ist als reguläre Antragsstellerin
zu behandeln.

Begründung10
Es ist derzeit ein akutes Problem, dass Antragsstellerinnen nicht mehr verfügbar oder gar Mitglied der
Studierendenschaft sind, wenn ihre Anträge besprochen werden sollen. Daher soll diese Änderung
die Möglichkeit geben, Anträge weitervertreten zu können. Dies ist insbesondere bei Anträgen die aus
der Exekutive kommen, und somit thematisch in den Referaten weitergegeben werden können, sinn-
voll.15
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26. P180315-03 Denkmalschutz
Antragsteller: Robert Hoppermann

Antragstext
DerStuRamögebeschließen,denAntrag16/025 „ÄnderungGrundordnung/Geschäftsordnung/Förderrichtlinie“
unter Denkmalschutz zu stellen. Der Antrag ist seit nun über 2 Jahren auf der Tagesordnung und sei-5
ne Erhaltung liegt auf Grund der geschichtlichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Bedeutung
im Interesse der Öffentlichkeit. Zum ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege wird für dieses
Denkmal Jan-Malte Jacobsen bestimmt.

Begründung
siehe sächsisches Denkmalschutzgesetz §2 & §7. Die geschichtliche und wissenschaftliche Bedeutung10
des Antrages ist nicht von der Hand zu weisen, da der Bezug zu ehemaligen und heutigen Diktaturen
mehrfach faktisch nachgewiesen wurde. Dieser Antrag ist die kunstvolle Vereinigung ordnungstechni-
schen Handwerks, propagandistischer Rhetorik und geschickter Manipulation von politisierten Split-
tergruppen aus reinem Egoismus und Machtgier. Somit stellt der Antrag zu gleich ein Kunstwerk und
ein Mahnmal dar, um den Studentenrat niemals in Versuchung zu bringen, etwas in irgendeine Rich-15
tung zu ändern – denn alles ist gut, so wie es ist. Somit sind alle Kriterien für eine Denkmalrechtliche
Anerkennung gegeben.

Änderungsantrag 1 von Sven Herdes
Der Antrag 16/075 soll mit ereichem seines 3 Lebensjahr in Denkmalschutz aufgenommen werden.
Dies wird am 7.4.18 durch die erstmalle Kenntnisnahme des Plenums ereicht werden.
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27. P180315-04 Der StuRa sagt Danke!
Antragsteller: Robert Hoppermann

Antragstext
er StuRa bedankt sich bei allen Leuten, die ihre Freizeit und Energie in der vergangenen Legislatur
in den StuRa gesteckt haben. Wir sehen wie viel Mühe ihr euch gegeben habt, um die studentische5
Selbstverwaltung am Laufen zu halten und zu verbessern. VielenDank dafür und viel Glück und Erfolg
auf eurem weiteren Weg!

Begründung
——————————–
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28. P180315-07 Referatsbereinigung
Antragsteller:Marian Schwabe (Referent Struktur), Tim Rothbarth (Referent Personal)

Antragstext
Das Plenum möge beschließen, dass zum 01.05.2018 alle Entsendungen in Referate aufgehoben wer-
den. Davon ausgenommen sind Entsendungen, die nach dem 01.01.2018 erfolgten. Weiterhin sollen5
Personen, die vor dem 01.01.2018 entsandt wurden und ihre Arbeit fortsetzen wollen auf den folgen-
den Plenumssitzungen unkompliziert „weiterentsandt“ werden. (siehe Begründung)

Begründung
Was soll das?
Mit der am 22.01.2018 durchgeführten Abfrage der Referent:innen nach Referatsstärken offenbarte10
sich, dass in vielen Referaten einige alte/inaktive Entsendungen existieren und zu diesen Personen
i.d.R. auch keinKontaktmehr besteht.Mit dieser Referatsbereinigung sollen die Referate „aufgeräumt“
werden. JederderweiterhinmitarbeitenundAEsbeziehenmöchte,muss sichneuoder „weiter“-entsenden
lassen.Die letzteReferatsbereinigungerfolgte zum01.05.2014 (BeschlussdesPlenumsvom20.03.2014)
Warum zum 01.05.2018?15

Zum01.05.2018 sind hoffentlich diemeistenWahlen der Exekutive abgehandelt. Die nächste Plenums-
sitzung nach dem 01.05. wäre dann am 03.05., sodass alle, die es vergessen haben sich bis dahin zu
melden, sich dann neu- (oder „weiter“-) entsenden lassen können.
Wie sollen die „Weiter“-Entsendungen ablaufen?
Alle, die in ihremReferat weiterarbeitenmöchten, können sich beim Referat Personal perMail melden20
und das Referat wird dann eine Liste an „Weiter“-Entsendungen an das Plenum reichen. Damit sol-
len diese „Weiter“-Entsendungen beschleunigt werden. Dadurch, dass entsprechend Personen proak-
tiv werden müssen, werden die „Inaktiven“ nicht automatisch „weiter“-entsandt und gleichzeitig soll
das Verfahren so schlank wie möglich sein. Aus diesem Grund bevorzugen wir das vorgestellte Verfah-
ren.25
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29. P180315-08 FA Gebärdensprache
Antragsteller: Claudia meißner

Antragstext
DerStuRamöge4000e zurDurchführungvon2Gebärdensprachkursen imSommersemesterbeschlie-
ßen.siehe Anhang ab Seite 3215

Begründung
Wie auch in den letzten Semestern soll es auch dieses Sommersemester Gebärdensprachkurse geben.
Neben dem Anfängerkurs soll es dieses Semester auch einen Forgeschrittenenkurs geben. Die Ein-
schreibung für die Kurse soll im Opal erfolgen. Es gibt nur Angebote von einem Anbieter, da es nie-
manden anderes gibt, der einen Gebärdensprachkurs an der Universität durchführen kann oder will.10
Außerdem haben wir die letzten Jahre gute Erfahrungenmit diesem Anbieter gemacht. Der Betrag aus
dem Angebot bezieht sich auf jeweils einen Termin und muss dann mit der Zahl der einzelnen Dop-
pelstunden gerechnet werden.
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30. Geschlossene Sitzung
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31. Sonstiges

A. Anhang
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Postadresse: 
Studentenrat der TU 
Dresden 
Helmholtzstr. 10 
01069 Dresden

Besucheradresse: 
StuRa - Haus der Jugend 
George-Bähr-Str. 1e 
01069 Dresden

Bankverbindung: 
Ostsächsische Sparkasse DD 
BIC: OSDDDE81XXX 
IBAN: DE 
86850503003120263710 

Kontakt: 
Telefon: 0351-463-32043 
Telefax: 0351-463-33949 
E-Mail: stura@stura.tu-
dresden.de

Finanzantrag 
An den StuRa TU Dresden 

Angaben zur AntragsstellerIn
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse 

Telefonnummer 

Zahlungsmodalitäten
Zahlungsart Bar oder  Überweisung an: 

Kreditinstitut 

IBAN 

BIC 

KontoinhaberIn 

Angaben zum Antrag
Gruppenname 

Antragsgegenstand 

Betrag Ausfallbürgschaft 
Antragstext, Kostenaufstellung und Begründung bitte per Mail an finanzantrag@stura.tu-dresden.de (direkt in den E-Mail-Text, nicht in 
den Anhang). 
Alle Ausgaben sowie Aufträge in Namen und auf Rechnung der Studentenschaft bedürfen der vorherigen Anmeldung bei der 
Geschäftsführerin Finanzen. Genehmigte und nicht abgerufene Finanzanträge verfallen 4 Monate nach Bewilligung. 
Die Auszahlung erfolgt nach vollständiger Abrechnung und Einreichung der Originalbelege im Servicebüro.
 

 

 

Datum  Unterschrift 

vom StuRa auszufüllen
 

Genehmigung Datum

  StuRa Sitzungsleitung

  Geschäftsführung ProtokollantIn

  Förderausschuss 

Anweisung GF Finanzen

Konto Betrag

Überweisung erfolgt FinanzreferentIn

Von der AntragstellerIn auszufüllen

Bestätigung: Betrag bar erhalten
Datum Unterschrift

Hieckel, Luisa

AEGEE-Dresden e.V.

LTC - Local Training Cours (Mitgliederwochenende)
649,01€

08.03.2018
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Postadresse: 
Studentenrat der TU 
Dresden 
Helmholtzstr. 10 
01069 Dresden

Besucheradresse: 
StuRa - Haus der Jugend 
George-Bähr-Str. 1e 
01069 Dresden

Bankverbindung: 
Ostsächsische Sparkasse DD 
BIC: OSDDDE81XXX 
IBAN: DE 
86850503003120263710 

Kontakt: 
Telefon: 0351-463-32043 
Telefax: 0351-463-33949 
E-Mail: stura@stura.tu-
dresden.de

Kurze Beschreibung des Antragsgegenstandes (Veranstaltung / Honorar / Material / 
TeilnehmerInnenanzahl / ...)

Wo verbleibt übrig gebliebenes Material? (privat / Schenkung / StuRa / FSR/ ...)

Besteht die Möglichkeit, das StuRa-Logo zu publizieren?

Sonstiges (Bemerkungen zur Zahlungsweise, Vorschläge zur weiteren Zusammenarbeit, etc.)

 

Angaben zu den entstehenden Ausgaben (Auch Kosten angeben, die den StuRa nicht betreffen.)
 

 Betrag [€] Verwendungszweck
 

Angaben zu den entstehenden Einnahmen (Auch Erträge angeben, die den StuRa nicht betreffen.)

 Betrag [€] Quelle 
 

Datum Unterschrift
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch den Evaluationsbogen für vom StuRa geförderte Veranstaltungen 
(zu finden auf unserer Homepage, im Service-Büro oder bei der ReferentIn für Service und 
Förderpolitik) ausfüllen und uns zukommen lassen könntet.

Das Mitgliederwochenende von AEGEE-Dresden e.V. mit dem Motto „Together to get there" soll
von 4. Bis 6. Mai stattfinden. Während des Wochenendes bieten wir für etwa 20 Studierende
vielfältige Workshops unter anderem in Bereichen des Eventmanagements und der
Konfliktbearbeitung an. Die vordergründigen Ziele des Wochenendes sind das Lernen von
gemeinsamen Wissen für zukünftige Projekte des Vereins, neue Ideen und Inspiration
herauszubilden sowie das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt im Verein zu stärken.
Um die Teilnehmergebühren möglichst niedrig zu halten, bitten wir um finanzielle Unterstützung.

Übrig gebliebenes Material verbleibt im Verein und wird für weitere Events genutzt.

Es werden weitere Fördermöglichkeiten als zusätzliche Unterstützung gesucht (z.B. GFF,...).

560
50

263,65

40
20
31,37

965,02

Unterkunft in der Wichtelpension in Neukirch für 20 Teilnehmer
Transportkosten (Kilometergeld; umfasst Transport von
Materialien, Einkäufen sowie An-/Abfahrt zur Unterkunft)
Verpflegung (2xAbendessen, 2xFrühstück, 1xMittagessen,
Pausensnacks)
Materialkosten (für Workshops und soziales Programm)
Willkommens-/Erinnerungsgeschenk
10% Unsicherheit für unvorhersehbare Zwischenfälle (berechnet
bei Summe von Verpflegung und Transport)
Summe Ausgaben insgesamt

266

50
649,01

965,01

Teilnehmergebühr (17x13€ für Mitglieder von AEGEE-Dresden
e. V., 3x15€ für Nicht-Mitglieder)
Erhofftes Fundraising für Verpflegung
Erhoffte StuRa Unterstützung

Summe Einnahmen insgesamt

08.03.2018
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BUDGET
Summary

Concept Total
Direct Income 266 Total 965
Indirect Income 699 Income
Activities 20.00€ Total 933.64€
Meals 263.64€ Expenses Balance
Inventory Material 0.00€

Non-Inventory Material 20.00€ Total 

965.00€

Balance without incidentals 31.36€

Lodging 560.00€ Expenses Balance with 0.00€
Transport 50.00€ With Incidentals
Other expenses 20.00€ Incidentals

10 % Meals and 
Transport

Predicted Income
Direct Income

Concept Units PPU Total
Member Fee 17 13 221
Non-Member Fee 3 15 45

Sum 266

Indirect income
Concept Amount
StuRa (Expected) 649
Fundraising Food (Expected) 50
Sum 699

Expenditures
Activities

Name Incl. Part. <- PPU Non Included Part. <- PPU Total
Social activities 20

Addition 20

Meals
Concept Incl. Part. <- PPU Non Included Part. <- PPU Total
Day1 Dinner 30 1.361666667 40.85
Day 2 Breakfast 30 0.9333333333 28
Coffee Break Day 2.1 30 0.3466666667 10.4
Day 2 Lunch 30 1.94 58.2
Coffee Break Day 2.2 30 0.3466666667 10.4
Day 2 Dinner 30 1.663333333 49.9
Day 3 Breakfast 30 0.9333333333 28
Coffee Break Day 3.1 30 0.3466666667 10.4
Others 30 0.5833333333 17.5
Food for Allergic persons 9.99

Addition 263.64

Inventory Material
Concept Units PPU Total

0
Addition 0

Non Inventary Material
Concept Units PPU Total
Workshop Materials 20

Addition 20

Transport
Concept Price
Gas for car 50

Addition 50

Lodging
Concept Nights Incl. Part. <- PPU Non Incl. Part.<- PPU Total
Wichtelpension Neukirch 2 20 560

Other expenses
Concept Price
Welcome Gifts 20
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 26.02.2018

Anwesende: Robert Hoppermann (GF Personal),  Fabian Köhler  (GF Lehre und Studium),  
Claudia Meißner (GF Soziales)

Gäste: Tim Rothbarth, Sven Herdes, Martin Keßler, Friedrich Zahn, Marian Schwabe, Nathalie 
Schmidt, Sascha Schramm
Protokoll:  Fabian Köhler
Beginn: 14:30Uhr
Ende: 14:58Uhr

Tagesordnungspunkte/Themen Verantwortlich

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse der GF 
erst wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRa-Plenum 
bestätigt wurde.

1. G-180226-01 Schließzylinder
Neue Schlüssel für die Baracke wurden vor zwei Wochen 
beschlossen. Die GF wollte sich überlegen inwiefern 
Schlüssel/Schließzylinder geändert werden können.

Die Schlösser der Vorder- und Hintertür können in Absprache mit 
dem Gebäudemanagement angepasst werden. Das kostet uns 
nichts und es liegen dann 56 Schlüssel für die Außentür vor. Soll 
das gemacht werden.
Ohne Gegenrede angenommen

2. G-180226-02 Brandschutzanlage
Vom SIB wird eine Brandschutzanlage in der Baracke eingebaut. 
Das heißt Rauchmelder in allen Räumen und Sirene im Flur. Die 
entsprechende Schaltanlage soll auch im Flur installiert werden. 
Der Einbau erfolgt voraussichtlich Ende dieser Woche.

3. G-180226-03 Ausschreibungen
Robert H. schreibt die Ausschreibungstexte und legt diese der 
Einstellungskommission und der GF vor Veröffentlichung vor. 
Außerdem ist noch ein Platz in der Kommission frei.

4. Sonstiges
Nichts

Robert H.

Die GF

Robert H.
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 05.03.2018

Anwesende: Robert Hoppermann (GF Personal),  Fabian Köhler  (GF Lehre und Studium),  
Claudia Meißner (GF Soziales), Robert Georges (GF Finanzen), Paul Hösler (GF 
Hochschulpolitik)

Gäste: Tim Rothbarth, Sven Herdes, Martin Keßler, Hendrik Hostombe, Kersten Stender
Protokoll:  Robert Hoppermann
Beginn: 14:30Uhr
Ende: 15:31Uhr

Tagesordnungspunkte/Themen Verantwortliche

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse der GF 
erst wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRa-Plenum 
bestätigt wurde.

1. G-180305-01 Bericht zur Sitzung des Sitzungsvorstandes
Es werden einige kritische Nachfragen gestellt. Es wird darum 
gebeten, kein Megafon in einem geschlossenen Raum zu nutzen 
und die Plenumsmitglieder im Voraus über die Sitzung des 
Sitzungsvorstands zu informieren.

2. G-180305-02 Beratungshaftpflicht
Die meisten Versicherungen bieten keine Beratungshaftpflicht an, 
oder nicht zu für uns sinnvollen Konditionen.

3. G-180305-03 tuuwi-Garten
Die GF sieht mit den neuen Hochbeeten für die tuuwi kein 
Problem. 

4. G-180305-04 FA Weiterbildung 
Die Kosten für den Englischkurs und das nötige Kursbuch für Frau
Dunst sollen übernommen werden. Es handelt sich um 200€ für 
ein halbes Jahr.
Ohne Gegenrede angenommen

5. G-180305-05 Rechtsstreit „Ausgefuxt“
Die Klage wurde zurückgezogen. Die Verhandlung hat nicht 
stattgefunden, die Kosten für alles trägt nicht der StuRa – der 
Todesstern wurde zerstört.

Der vermeintlich Geschädigte hat durch seinen Anwalt erneut eine 
Abmahnung wegen unwahrer Tatsachenbehauptungen gestellt. 
Diesmal wurde die verfasste Studierendenschaft beklagt, allerdings 

Sven Herdes

GF Finanzen

Die GF

GF Personal

Die GF, Ref 
WHAT
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wurden bereits kritischen Text-Passagen durch das Referat WHAT 
entfernt, so dass die erneute Klage wohl ins Leere laufen wird.

6. G-180305-06 Haushalt
Ist der Haushalt zu Anfang des neuen Semester da? 
Nein, Frau Dunst ist noch nicht mit den Buchungen fertig. Es 
müssen nur noch die letzten Altanträge aus dem Jahr 2016 
abgearbeitet werden. 

7. G-180305-07 Treffen AG-DSN
Morgen um 13:00 Uhr gibt es ein Treffen mit dem Steuerberater 
zur aktuellen Steuerkrise. Der amtierende und die kandidierenden 
Finanzer:innen werden teilnehmen. 

8. G-180305-08 FA Scanner
Hendrik möchte einen tragbaren, robusten Einzugsscanner für 
390€ kaufen. Er soll vom Referat SuF und dem Förderausschuss 
genutzt werden. 
Dieses Gerät würde die Arbeitseffizienz der Betroffenen stark 
erhöhen und räumt außerdem Datenschutzprobleme mit den 
offenen Scans aus dem Weg. 

Ohne Gegenrede angenommen.

9.  Sonstiges

GF Finanzen

GF Finanzen

Hendrik 
Hostombe

2
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Studentenrat der TU Dresden

Protokoll der GF-Sitzung vom 12.03.2018

Anwesende: Robert Hoppermann (GF Personal),  Fabian Köhler  (GF Lehre und Studium), 
Paul Hösler (GF Hochschulpolitik), Claudia Meißner (GF Soziales), Robert Georges (GF 
Finanzen)

Gäste: Sven Herdes, Martin Keßler, Christian Prause, Sascha Schramm, Hendrik Hostombe
Protokoll:  Paul Hösler
Beginn: 14:30 Uhr
Ende: : 16:10 Uhr

Tagesordnungspunkte/Themen Verantwortlich

Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse der GF 
erst wirksam werden, wenn das Protokoll durch das StuRa-Plenum 
bestätigt wurde.

1. G-180312-01 / Mail der Angestellten
Buchhaltung 1 : Es gab ein Telefonat von Frau Schwarzkopf mit 
Frau Paul. Es sollen alle fehlenden Unterlagen vom FA „Schampus 
Campus“ bis 19.03.2018 nachgereicht werden. Diese sollen dafür 
bei Frau Schwarzkopf abgegeben werden. 
Das Problem ist, dass schon seit über einem halben Jahr den 
betreffenden Menschen hinterher gerannt wird, die ihre 
Unterlagen dafür einreichen müssen. Fehlende Unterlagen stellen 
in diesem Fall Bestellbestätigungen dar. Die betreffenden 
Menschen sind jetzt nicht mehr oder nur sehr schwer erreichbar, 
da sie teilweise nicht einmal mehr immatrikulierte Student:innen 
sind. Sven Herdes versucht Deborah zu erreichen, damit dieser 
Umstand geklärt wird. Die Frist soll nicht einfach so verstrichen 
werden, vielmehr soll bei Nichterreichen bis zur Frist Frau Paul 
Bescheid gegeben werden, dass man die betreffenden Personen 
nicht erreichen konnte, obwohl man schon öfter die Initiative zur 
Klärung ergriffen hat.
Buchhaltung 2: Die Hinweise zu Kontoberechtigten sind am 
Donnerstag im StuRa-Plenum zu beachten (Mail von Frau 
Schwarzkopf). Die neuen Personen sollen unbedingt im Protokoll 
zur StuRa-Sitzung vermerkt werden.
Berufs- und Vermögenshaftpflichtversicherung: Zusammen mit 
den Referaten LuSt und Soziales wird ein Arbeitsplan 
ausgearbeitet, wann bei Beratungsgesprächen zu Anwälten 
verwiesen werden soll. Eine eigene Haftpflichtversicherung des 
StuRas ans sich ist nicht möglich. Möglich wäre jedoch, dass die 
Berater:innen sich über eine eigene Haftpflichtversicherung 
erkundigen und gegebenenfalls einen FA im StuRa-Plenum zur 

Sven Herdes
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Übernahme der Kosten stellen.
Baracke: Der Ausgang B schließt nicht immer. Dieser Umstand 
wurde Frau Wußler gemeldet. Dies liegt nun in der Prüfung. Alle 
Schlüsselträger:innen werden darauf hingewiesen, immer zu 
prüfen, ob der Ausgang B korrekt abgeschlossen ist.
Brandmeldeanlage: Hinweise zur Brandmeldeanlage sind der Mail 
von Frau Schwarzkopf angehängt, diese werden auch dem GF-
Protokoll angehängt. 
Austritt aus der Verfassten Studierendenschaft: Ein:e Student:in 
hat einen Antrag auf Austritt aus der Verfassten 
Studierendenschaft am 06.03.2018 gestellt. Der Antrag ist 
außerhalb der Rückmeldefrist (bis 05.03.2018) beim StuRa 
eingegangen. Es soll geprüft werden, ob eine Härtefallregelung 
greifen kann.

2. G-180312-02/ TU9-Vernetzungstreffen
Vom 06.-08.04.2018 findet in Aachen das nächste 
Vernetzungstreffen statt. Es wird darum gebeten, Rückmeldung zu 
geben, ob jemand von uns daran teilnimmt. Claudia M. klärt dies 
nochmal Robert G. Ab, wie es um die Reisekostenübernahme dafür
steht, da sie Interesse an einer Teilnahme hat.

3. G-180312-03/ Treffen mit FSR Jura
Der FSR Jura trifft sich am Mittwoch, den 14.03.2018, um 10 Uhr 
im Rektorat (Raum 410) mit Prof. Hurtado wegen des offenen 
Brief. Aus der GF soll jemand anwesend sein. Paul H. wird daran 
teilnehmen.
Zudem gibt es ein Vorbereitungstreffen am Dienstag, den 
13.03.2018, um 15 Uhr im FSR Jura Büro. Fabian K. wird daran 
teilnehmen.

4. G-180312-04/ Quix 2.0
Claudia M. und Fabian K. wurden auf dem Geburtstag des Rektors 
von Frau Brömmer angesprochen, ob es nicht erneut 
Zusammanarbeit zu Quix geben soll. Dabei soll der StuRa mehr 
einbezogen werden und auch Aufgaben übernehmen. 
Die neue Geschäftsführung soll darüber entscheiden, wenngleich 
die aktuelle Geschäftsführung dem Gedanken nicht ganz abgeneigt
ist.

5. Sonstiges
Legislaturabschluss: Alle Referent:innen und 
Geschäftsführer:innen sollen Robert H. ihre Tätigkeiten 
zuschicken, sodass Arbeitszeugnisse erstellt werden können.

GF

GF

Claudia M.

Fabian K., Paul H.

GF

GF, 
Referent:innen
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Beim Einlaufen eines Hausalarmsalarms ist nach folgendem Schema zu

handeln:

Während der Dienstzeit:

Sachgebiet Arbeitssicherheit

Telefon: 34470 oder 34280

Außerhalb der Dienstzeit:

Nur bei schwerem Brand- oder Notfall

Fr. Stahn: mobil: 01787603695

privat: 4057091

oder

Fr. Dr. Schilling mobil: 0157 72397325

privat: 3104749

Verwaltungs-

gebäude 2
Handlungsanweisung Hausalarmanlage TU Dresden

Alarm von HAA VG2 STURA

Vordruck Brandmeldung ausfüllen und dem 

SG Arbeitssicherheit und TLZ übergeben

Reviersteifendienst sofort vor Ort, Kontrolle 

des ausgelösten Melders 

Der Diensthabende ruft an: Feuerwehr 

unter 112

Betriebsfeuerwehr über Großsirene!

bei Echtalarmbei Fehlalarm

Alarmrückstellung durch Wachdienst

Vordruck Brandmeldung ausfüllen und dem 

SG Arbeitssicherheit und TLZ übergeben
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Protokoll des Förderausschusses vom
08.03.2018

Erstellt am 9. März 2018 von Hendrik Hostombe.

Versammlungsleiter: Robert Georges, Robert Lehmann
Protokollant: Hendrik Hostombe

Sitzungsbeginn: 15:05 Uhr
Sitzungsende: 20:08 Uhr

Anwesende Mitglieder: Hendrik Hostombe, Robert Georges, Robert Lehmann, Sebastian Jaster
Der Förderausschuss ist somit beschlussfähig.

Anwesende Gäste: Neben den Antragstellern und den FöA Mitgliedern waren Claudia Meißner und
Sven Herdes anwesend.
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1. Begrüßung und Formalia

1.1. Allgemeine Belehrung

Alle Anwesenden werden darauf hingewiesen,
dass die Beschlüsse des Förderausschusses erst
mit der Bestätigung des Protokolls durch das5
StuRa-Plenum wirksam werden

2. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-01 TU Big Band

Antragsteller: Tobias Micklitz
10

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-01 TU Big
Band soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 20

15
Diskussion und Nachfragen
Ihr spielt auch Stücke von Glen Miller? – Ja,
natürlich. Es wird zu den entsprechnden Kon-
zerten der HSG eingeladen.
Eine Härtefallregelung ist vorhanden.20

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

3. HSG Anerkennung:25

F-18-03-08-02
Folkloretanzensemble „Thea
Maass“ der TU Dresden

Antragsteller: Olaf Voit
30

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-02 Folklore-
tanzensemble „Thea Maass“ der TU Dresden
soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 2335

Diskussion und Nachfragen

Wie sieht die Härtefallklausel aus? – Auf schrift-
lichen Antrag kann der Beitrag reduziert werden.
Die Härtefälle des StuRa können für ein Semes-40
ter befreit werden.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

45

4. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-03 IAESTE LC
Dresden

Antragsteller: Siddhant Pethe
50

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-03 IAESTE
LC Dresden soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 26

55
Diskussion und Nachfragen
Muss ein Mitglied der HSG Mitglied beim Dach-
verband sein? – Nein.
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 2-3 HTW-
Studenten von rund 15 Mitgliedern, Rest: TU60
Studenten.
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Der Dachverband gibt Vorgaben zu
den Praktikumsplätzen. Z.B. welche Anforde-
rungen die Arbeitsplätze haben sollen.65
Gibt es einen Mitgliedsbeitrag für Studis? –
Nein.
Die Teilnehmer bezahlen für die Praktika? –
Nein. Die Leute zahlen eine Kaution. Diese kön-
nen sie nach bestimmten Voraussetzungen zu-70
rückbekommen, z.B. auch bei Rücktritt wegen
Krankheit.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.75
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5. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-04 Ring Christlich
Demokratischer Studenten

Antragsteller: Christina Ruge
5

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-04 Ring
Christlich Demokratischer Studenten soll an-
erkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 2910

Diskussion und Nachfragen
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Die RCDS Hochschulgruppen kön-
nen in den Landes- und Bundesverbänden mit-15
tels Vertretern der einzelnen Hochschulgruppen
gemeinsam etwas beschließen. Diese Beschlüsse
sind dann für die Hochschulgruppen bindend.
Muss ein Mitglied der HSG Mitglied beim Dach-
verband sein? – Nein.20
Wie wird man Mitglied? Was sind evtl. Aus-
schlusskriterien? – Durch Beschluss des Vor-
stands. Die Motivation des Einzelnen soll dem
Ziel der Gruppe helfen.
Wie steht der RCDS zur Austrittsoption? – Das25
ist ein Thema, zu dem es keine gemeinsame
Meinung der RCDS Gruppen in Sachsen gibt,
zumindest nicht mit einer entsprechenden Be-
schlusslage. Christinas Meinung dazu ist eher
abgeneigt von der Austrittsoption, da Wählen30
und gewählt werden dann nicht mehr möglich
sind.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.35

6. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-05 Kino im
Kasten

Antragsteller: Martin Prade40

Antragstext

Die Hochschulgruppe F-18-03-08-05 Kino im
Kasten soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 3245

Diskussion und Nachfragen
Wie wird man Mitglied? – Vorbeikommen und
mitmachen :-)

50
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

7. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-06 Kritische55

Psychologie

Antragsteller: Lisa-Marie Schaefer

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-06 Kritische60
Psychologie soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 35

Diskussion und Nachfragen
Wie wird man Mitglied? – Vorbeikommen und65
Interesse haben.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

70

8. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-07 PlanFrei

Wie wird man Mitglied? – Vorbeikommen zum
Plenum und dort als Mitglied bestätigt werden.

75
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.
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9. FA: F-18-03-08-08 Küche
StuRa-Baracke

Antragsteller: Lisa-Marie Schäfer

Antragstext5

Begründung

10
Diskussion und Nachfragen
Der FA soll nach Auskunft des Antragsstellers
in der GF behandelt werden.

10. FA: F-18-03-08-09 Ferienuni
KriPsy15

Antragsteller: Lisa-Marie Schäfer

Antragstext

20
Diskussion und Nachfragen
Der FA soll nach Auskunft des Antragsstellers
im Plenum behandelt werden.

11. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-10 Studentische25

Wasserwacht Dresden

Antragsteller: Erik Elster

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-10 Studenti-30
sche Wasserwacht Dresden soll anerkannt wer-
den.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 38

Diskussion und Nachfragen35
Muss man im DRK Mitglied werden, wenn ich
Mitglied der HSG werden will? – Grundsätzlich
nicht, außer man möchte in die feste Trainings-
gruppe.

Wie wird man Mitglied? – Auf Antrag.40
Welche Pflichten habe ich als Mitglied? – Keine;
Beitrag zahlen. Zum Schwimmen wird keiner ge-
zwungen.
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Keine Einflussnahme, außer bei den45
Ausbildungsvorschriften.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

50

12. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-11 STAV e.V.

Antragsteller: Peggy Zöllner

Antragstext55
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-11 STAV e.V.
soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 41

Diskussion und Nachfragen60
Muss man im Verein Mitglied sein, um in der
HSG zu sein? – Nein.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.65

13. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-12
bonding-studenteninitiative
e.V.70

Antragsteller: Alexander Gießel

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-12 bonding-
studenteninitiative e.V. soll anerkannt werden.75
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 44

Diskussion und Nachfragen
Muss man im Verein Mitglied sein, um in der

7
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HSG Mitglied zu sein? – Um volles Stimmrecht
zu haben, ja.
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 18 TU Stu-
denten, 1 HTW-Studenten, 1 BA-Student.
Wie sieht die Härtefallklausel aus? – Kann vom5
Antragssteller nicht erklärt werden. Der Bei-
trag von 6 Euro pro Semester ist dennoch nicht
sozial-selektiv.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-10
men.

14. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-13 The Big
Band Therapy15

Antragsteller: Hendrik Liebscher

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-13 The Big
Band Therapy soll anerkannt werden.20
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 47

Diskussion und Nachfragen
Spielt ihr auch etwas von Benny Goodman? –
Ja.25
Wo wird geprobt? – 1x pro Woche mittwochs
am Medizinercampus.
Wie wird man Mitglied? – Vorbeikommen, Mit-
spielen und über Carus Campus Mitglied wer-
den.30

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

15. HSG Anerkennung:35

F-18-03-08-14 Akaflieg
Dresden

Antragsteller: Christine Marie Jeschka

Antragstext40

Die Hochschulgruppe F-18-03-08-14 Akaflieg
Dresden soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 50

Diskussion und Nachfragen45
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 90% TU
Studenten, wenige HTW-Studenten, ein paar
Ehemalige.
Muss ein Mitglied der HSG Mitglied beim Dach-
verband sein? – Nein. der Verin ist Mitglied im50
Dachverband.
Welche Kosten kommen zum Mitgliedsbeitrag,
damit man Fliegen kann, noch hinzu? – Es sind
diverse Mitgliedschaften notwendig und Flugge-
bühren (Start landung, zeit, ...) zu entrichten.55
Wofür wird der Mitgliedsbeitrag verwendet? –
Vorrangig fürs Entwickeln und Bauen des ei-
genen Flugzeugs. Insbesondere Baumaterialien
und Werkzeuge.
Inwiefern nehmen Ehemalige Einfluss auf die60
Gruppe? – Die Ehemaligen sind teils beratend
und bei der Arbeit rund ums Forschen und Bau-
en aktiv. Die Entscheidungen der Gruppe wer-
den nicht beeinflusst.

65
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

16. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-15 elbMUN70

e.V.

Antragsteller: Timo Weishaupt

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-15 elbMUN75
e.V. soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 53

Diskussion und Nachfragen
Die Mitbestimmung ohne Mitgliedschaft ist nach80
Formular nicht möglich. Wie wird man Mitglied?
– Durch Antrag.
Welche Pflichten hat ein Mitglied? – Keine. Es
wird sich gefreut, wenn die Leute zu Versamm-

8
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lungen kommen.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

5

17. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-16
Biotechnologische
Studenteninitiative

Antragsteller: Yasmin Schulz10

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-16 Biotechno-
logische Studenteninitiative soll anerkannt wer-
den.15
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 56

Diskussion und Nachfragen
Inwiefern nehmen die Vereinsorgane Einfluss auf
die Gruppe? – Diese geben Vorgaben z.B. zu Da-20
tenschutz oder ähnlichem.
Wie steht die Gruppe zu Rüstungskonzernen?
– Es gitb keine Projekte, die solche Konzerne
beinhalten. Jede Einzelperson hat da ihre eigene
Meinung.25

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

18. HSG Anerkennung:30

F-18-03-08-17
GründerGarten

Antragsteller: Stephan Porsche

Antragstext35
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-17 Gründer-
Garten soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 60

Diskussion und Nachfragen40

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 24 Euro pro Jahr.
Dies ist im Antrag falsch ausgefüllt.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.45

19. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-18
Hochschulpiraten

Antragsteller: Tillman Haupt50

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-18 Hochschul-
piraten soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 6355

Diskussion und Nachfragen
Wie steht ihr zur Austrittsoption? – Diese ist
der Gruppe nicht bekannt. Die HSG ist nicht
viel an der Hochschulpolitik beteiligt.60

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

20. HSG Anerkennung:65

F-18-03-08-19 Chinesischer
Studenten- und
Wissenschaftlerverein
Dresden e.V.

Antragsteller: He Xu70

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-19 Chinesi-
scher Studenten- und Wissenschaftlerverein
Dresden e.V. soll anerkannt werden.75
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 66

Diskussion und Nachfragen
Welchen Einfluss hat die chinesische Botschaft

9
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auf die Gruppe? – Die Botschaft fördert pro-
jektbezogen finanziell die Gruppe, nimmt aber
keinen Einfluss auf die Willensbildung.
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 27 TU Stu-
denten, 3 andere.5
Wie wird man Mitglied? – Email schicken und
es gibt ein Bewerbungsgespräch.
Muss man Chinesich sprechen können um Mit-
glied zu werden? – Ohne Chinesisch ist keine
Vereinsmitarbeit möglich, da die Sitzungen auf10
chinesisch gehalten werden.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

15

21. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-20 Freunde des
Bauingenieurwesens der TU
Dresden e.V.

Antragsteller: Paul Heber20

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-20 Freunde des
Bauingenieurwesens der TU Dresden e.V. soll
anerkannt werden.25
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 69

Diskussion und Nachfragen
Welchen Einfluss haben die Mitgliedsfirmen auf
die Gruppe? – Diese Firmen zahlen einen Mit-30
gliedsbeitrag, nehmen aber keinen wirklichen
Einfluss auf die Gruppenentscheidung.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.35

22. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-21
Interessengemeinschaft
Börse an der TU Dresden40

e.V.

Antragsteller: Bastian Hanitsch

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-21 Interessen-45
gemeinschaft Börse an der TU Dresden e.V. soll
anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 72

Diskussion und Nachfragen50
Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag? – 30 für Stu-
dis, 40 für Nicht-Studis
Wie wird man Mitglied? – Auf Antrag
Was ist die Top-Aktie derzeit? – Die Gruppe
darf dazu keine Aussage machen55

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

23. HSG Anerkennung:60

F-18-03-08-22
Gutzkowclub

Antragsteller: David Lange

Antragstext65
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-22 Gutzkow-
club soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 75

Diskussion und Nachfragen70
Wie wird man Mitglied? – Probebardienst und
sich dabei nicht schlecht anstellen.
Wie trinkfest muss man sein? – Soll die Ant-
wort unter Angabe in Stunden, in Litern, in
Verbrauch oder durch Hubraum erfolgen?75
Wann ist der nächste Bierathlon? – 19. Juni,
Anmeldungsschluss mit Tshirt 2 Tage davor.

10
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Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

24. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-23 Studieren5

ohne Grenzen

Antragsteller: Johannes Jerchel

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-23 Studieren10
ohne Grenzen soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 78

Diskussion und Nachfragen
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die15
Gruppe? – Der Dachverband gibt eine Satzung
vor, an die sich die Gruppe halten muss. Bei
Veranstaltungen, die nicht dieser Satzung ent-
sprechen, ist eine Nutzung von Vereinsdingen/-
logos nicht möglich.20

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

25. HSG Anerkennung:25

F-18-03-08-24
Studentenmission
Deutschland

Antragsteller: Theresa Löffler
30

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-24 Studenten-
mission Deutschland soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 82

35
Diskussion und Nachfragen
Hat die Gruppe einen Dachverband? – ja. Die-
se haben keinen Einfluss auf die Willensbildung
und diese als Dachverband zu bezeichnen, ist

eher nicht richtig. Diese geben gewisse Richtlini-40
en für Logobenutzung vor und geben Tipps, wie
Veranstaltungen ablaufen könnten.
Wäre es ein Problem, wenn ich jüdischen Glau-
bens bin und in der Gruppe mitarbeiten will? –
Mitmachen geht bei manchen Dingen für jeden,45
aber für gewisse Veranstaltungen/Sachlagen ist
der christliche Glauben wichtig.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.50

26. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-25 TURAG

Antragsteller: Christoph Steinmann
55

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-25 TURAG
soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 85

60
Diskussion und Nachfragen
Es gibt eine HSG und den Verein. Die HSG hat
keinen Mitgliedsbeitrag, der Verein schon. Die
Härtefallklausel gilt für den Verein.

65
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

27. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-26 ESG70

Antragsteller: Daniel Dohndorf

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-26 ESG soll
anerkannt werden.75
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 88

Diskussion und Nachfragen
Kann ich als Jude oder Katholik mitmachen? –
Ja. Keiner wird ausgegrenzt.80

11
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Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 80% oder
mehr TU Studenten.
Welchen Einfluss hat die Landeskirche auf die
Gruppe? – Die Kirche mischt sich nicht wirklich
ein. Ihr gehört aber das Haus. Wenn da etwas5
verändert werden sollte, muss diese vorher ge-
fragt werden. Gab noch nie Probleme.
Ihr seid eine eigene Gemeinde? – Ja. Es gibt
regelmäßig Gottesdienste. Es ist aber nicht ganz
mit einer "normalen"Gemeinde zu vergleichen.10

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

28. HSG Anerkennung:15

F-18-03-08-27 Betonboot

Antragsteller: Selma Schmidt

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-27 Betonboot20
soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 91

Diskussion und Nachfragen
25

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

29. HSG Anerkennung:30

F-18-03-08-28 Verkehrte
Welt

Antragsteller: Jonas Kühnert

Antragstext35
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-28 Verkehrte
Welt soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 94

Diskussion und Nachfragen40

Fehler auf Antragsformular: Es gibt keinen Bei-
trag für die HSG. Beim Verein sind es 15 Euro
pro Jahr. Als Verein gibt es 30 Mitglieder. Bei
der HSG gibt es 10 Mitglieder, diese studieren
alle an der TU.45
Was ist der Unterschied zwischen Verein und
HSG? – Als Verein gibt es bessere Möglichkei-
ten bei z.B. der Stadt etwas zu beantragen.
Ab wann dürfen sich die Teilnehmer für die Rei-
sen bewerben? – Da oft erst mit den Teilnehmern50
geplant wird, sollten sich die Leute vor Planung
bewerben, es gibt ein Infotreffen. Werbung wird
schwerpunktmäßig im umfeld der Fakultät Ver-
kehr gemacht.

55
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

30. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-29 Nightline60

Dresden e.V.

Antragsteller: Wibke Naumann

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-29 Nightline65
Dresden e.V. soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 97

Diskussion und Nachfragen
Wie sieht die Härtefallklausel aus? – Der Beitrag70
wird ggf. auf 0 Euro gesenkt.
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 18 TU Stu-
denten, 1 HTW-Studenten, 1 andere.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-75
men.

12
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31. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-30 Studenten
bilden Schüler e.V.

Antragsteller: Gustav Tschirschnitz
5

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-30 Studenten
bilden Schüler e.V. soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 100

10
Diskussion und Nachfragen
Bekomme ich eine Schulung, wenn ich mitma-
che? – Es gibt von dem Dachverband Unterlagen
und eine Betreuung vom sozialen Parner, sowie
vom Standortleiter von Studenten bilden Schü-15
ler.
Gitb es eine fachliche Komponente für Schulun-
gen? – Nein, da die allgemeine Hochschulreife
für fachliche Sachen sehr oft gut ausreicht.

20
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

32. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-31 KRETA -25

Kritische Einführungstage

Antragsteller: Leonard Heimel

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-31 KRETA -30
Kritische Einführungstage soll anerkannt wer-
den.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 103

Diskussion und Nachfragen35

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

40

33. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-32 UNICEF
HSG

Antragsteller: Caroline Fuhr
45

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-32 UNICEF
HSG soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 106

50
Diskussion und Nachfragen
Wie kann man sich engagieren? – Man wird Mit-
glied indem man vorbeikommt.
Welche Vorgaben machen die Dachverbände?
– z.B. Vorgaben bezüglich Kooperationen mit55
Konzernen (z.B. nicht mit Takak- und Alkohol-
konzernen)

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.60

34. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-33 EUROAVIA
e.V.

Antragsteller: Carl Pagenkopf65

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-33 EUROA-
VIA e.V. soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 10970

Diskussion und Nachfragen
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 51 TU Stu-
denten, 2 HTW-Studenten, 13 Ehemalige (als
Fördermitgliedschaft).75
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Festsetzung Logo, Außenauftritt,
Vorgaben zum Datenschutz

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-80
men.

13
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35. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-34 RYL!
Dresden e.V.

Antragsteller: Dennis Niemeier
5

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-34 RYL! Dres-
den e.V. soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 112

10
Diskussion und Nachfragen
Wie sieht die Härtefallklausel aus? – Der Beitrag
wird auf 0 Euro gesenkt.
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Der Dachverband gibt IT Infrastruk-15
tur und Logovorgaben vor. Sonst keine Einfluss-
möglichkeiten.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.20

36. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-35 Juso
Hochschulgruppe

Antragsteller: Aurobindo Munikoti25

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-35 Juso Hoch-
schulgruppe soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 11530

Diskussion und Nachfragen
Ausschlusskriterien für die Mitgliedschaft sind
im Antrag (sonstiges).
Muss ein Mitglied der HSG Mitglied bei den35
Jusos sein? – Nein.
Wer entscheidet über die Mitgliedschaft? – Das
Plenum, aber es gibt derzeit kein festes Ver-
fahren. Die Hochschulgruppe muss das selbst
entscheiden, die Jusos nehmen dazu keinen Ein-40
fluss.
Wie finanziert sich die HSG? – Die Jusos und die

SPD Sachsen geben Zuschüsse. Es gibt keinen
Mitgliedsbeitrag.

45
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

37. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-36 JEF50

Antragsteller: Fiona Feller

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-36 JEF soll an-
erkannt werden.55
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 118

Diskussion und Nachfragen
Wie wird man Mitglied? – Nach Antrag wird
man Mitglied im Verein, es gibt keine Aus-60
schlusskriterien. Der Studentische Beitrag be-
trägt 20 Euro pro Jahr.
Muss man im Verein Mitglied sein, um in der
HSG zu sein? – Nicht unbedingt. Um im Vor-
stand aktiv zu werden, muss man im Verein65
Mitglied sein.
Wie finanziert sich die Gruppe? – Über die Dach-
verbände oder diverse Fördermöglichkeiten.
Welchen Einfluss haben die Dachverbände auf
die Gruppe? – Der Verein ist vermutlich eher70
aufgebaut, wie eine Partei. Die einzelnen Grup-
pierungnen geben dann Richtlinien vor, welche
keinen großen Einfluss auf die Willensbildung
der Hochschulgruppe hat.
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 16-18 TU75
Studenten, 2-4 Ehemalige.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

80
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38. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-37 BME
Hochschulgruppe Dresden

Antragsteller: Ole Breither
5

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-37 BME Hoch-
schulgruppe Dresden soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 121

10
Diskussion und Nachfragen
Wie wird man Mitglied? – Einfach öfters vor-
beikommen, es gibt keine formellen Aufnahme-
rituale.

15
Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

39. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-38 Love20

Foundation Dresden

Antragsteller: Veronika Soloviova

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-38 Love Foun-25
dation Dresden soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 124

Diskussion und Nachfragen
Es gibt keine regelmäßigen Einnahmen vom30
Dachverband, aber es gitb Sachleistungen (Sti-
cker, etc.).
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 16 TU
Studenten, 2 HTW-Studenten, 1 Azubi, 1 Ehe-
malige.35
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Kein Einfluss auf die Entscheidungs-
findung, aber Ideen und Ratschläge für die
Gruppe.
Gab es schon Projekte? – Wir sind seit 2015 in40
Dresden aktiv. Ein Projekt war z.B. ein Filma-
bend mit Kurzfilmen und einer Diskussionsrun-

de. Es gab ebenso Wohnzimmerkonzerte, Par-
ties, Kunstausstellungen, Beiträge bei BRN und
Tolerade.45

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

40. HSG Anerkennung:50

F-18-03-08-39
Studentenclub Borsi34 e.V.

Antragsteller: Franz Klose

Antragstext55
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-39 Studenten-
club Borsi34 e.V. soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 127

Diskussion und Nachfragen60
Warum will sich die Gruppe anerkennen lassen?
– Um vom Studentenwerk gefördert zu werden,
sowie StuRa-Dienstleistungen zu nutzen.
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 15 TU
Studenten, 3 HTW-Studenten, 1 Azubi, 2 Ehe-65
malige.
Wie wird man Mitglied? – Sympatische Men-
schen können vorläufig Mitglied werden. Man
nimmt dann an den Sitzungen teil. Ab der 2.
Sitzung ist die Mitbestimmung möglich. Das70
endgültige Mitglied-werden geht im November.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

75

Anmerkung des Protokollanten: Der StuRa
bietet aufgrund von Dingen derzeit keinen Ma-
terialverleih an. Dies ist schade, da es unter An-
derem ein Service ist, den die Hochschulgruppe
gerne genutzt haben. Daher ändere etwas daran!80
siehe Anhang ab Seite 130
Mehr Infos auch unter
service@stura.tu-dresden.de
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41. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-40
TEDxDresden

Antragsteller: Joyce Schmiedel
5

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-40 TEDxDres-
den soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 131

10
Diskussion und Nachfragen

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.15

42. FA: F-18-03-08-41 AEGEE

Antragsteller: Luisa Hieckel

Antragstext20
Die Hochschulgruppe AEGEE beantragt 649,01
Euro für die Durchführung des Mitgliederwo-
chenendes.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 134

25
Begründung
Das Mitgliederwochenende ist wichtig für die
Gruppe. Mit der Förderung sollen die Teilneh-
merbeiträge gering gehalten werden.

30
Diskussion und Nachfragen
Warum wurde nicht die günstigere Unterkunft
gewählt? – Die Wichtelpension bietet eine der
Gruppe besser passende Raumaufteilung.
Welche Planungsansätze sind für die Mahlzeiten35
eingerechnet? – Die Antragssteller reichen eine
entsprechende Kalkulation nach. siehe Anhang
ab Seite 147
Mit welcher Kilometerpauschale wurde gerech-
net? – 17ct pro km.40
Dem Antragssteller wurde eine kürzere Wegstre-
cke vorgeschagen.

Warum übernimmt AEGEE keinen Teil der Kos-
ten? – AEGEE hat einen geringen Teilnehmer-
beitrag, davon lässt sich neben den normalen45
laufenden Kosten kein Zuschuss für die Fahrt
generieren.
Hendrik meint, dass der StuRa hier prozentual
zu viel fördert.

Empfehlung des FöA: Das StuRa-Plenum möge50
den Finanzantrag in Höhe von 649,01 Euro für
das AEGEE Mitgliederwochenende mit der not-
wenigen Mehrheit beschließen.

Inhaltliche Gegenrede:
Es handelt sich um viel Geld.55
Wer stimmt für die Empfehlung? (2 Dafür, 0 Da-
gegen, 1 Enthaltung)
Die Empfehlung soll so weitergereicht
werden.

43. HSG Anerkennung:60

F-18-03-08-42
Hochschulgruppe für freie
Software und freies Wissen

Antragsteller: Carsten Knoll
65

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-42 Hochschul-
gruppe für freie Software und freies Wissen soll
anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 14870

Diskussion und Nachfragen
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 7 TU Stu-
denten, 1 HTW-Studenten, 2 Ehemalige.
Aufgrunddessen, dass der Antragssteller kein75
Student mehr ist, fehlt eine Vollmacht eines
Studenten. Diese wird nachgereicht, bis dahin
wird der Antrag zurückgestellt.
Vollmacht liegt jetzt vor. siehe Anhang ab Seite
15180

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.
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44. FA: F-18-03-08-43
Vortragsnachmittag/-abend
Bildung im Wandel (HSG
Denkzettel)

Antragsteller: Katharina Bäumler5

Antragstext
Die Hochschulgruppe Denkzettel Dresden be-
antragt 650 Euro für einen Vortragsabend/-
nachmittag10
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 152

Begründung
Die Hochschulgruppe möchte am 25.4. 4 Redner
einladen. Da die Gruppe keine eigenen Mittel15
besitzt, möchte diese gerne die Förderung des
StuRa in Anspruch nehmen.

Diskussion und Nachfragen
Die Antragssteller werden darauf hingewiesen,20
dass eine Unterbringung im Gästehaus nicht un-
bedingt die günstigste Option ist. Die Antrags-
steller versichern, dass die Bahnfahrten nach
möglichkeit mit einem billigeren Sparpreis erfol-
gen, im Gegensatz zum Normalpreis.25
Den Antragsstellern wurde empfohlen, sich evtl.
auch andere Förderpartner zu suchen, um nicht
nur vom StuRa abhängig zu sein.
Als Auflage für diese Veranstaltung ist eine
Spendenbox im Gespräch, die einen Teil der30
Veranstaltung refinanzieren soll. Bei einer Ver-
anstaltung mit wirklich 500 Personen könnte
sich die Veranstaltung so auch komplett refinan-
zieren.

35

Empfehlung des FöA: Das StuRa-Plenum mö-
ge den Finanzantrag in Höhe von 650 Euro für
den Vortragsnachmittag/-abend mit der notwe-
nigen Mehrheit beschließen, sowie die Auflage,
eine Spendenbox aufzustellen zu bestätigen.40

Formale Gegenrede.
Wer stimmt für die Empfehlung? (3 Dafür, 0 Da-
gegen, 0 Enthaltung)
Die Empfehlung soll so weitergereicht
werden.45

45. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-44 HSG
Innospire e.V.

Antrag auf Vertagung
50

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

46. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-45 Junges55

Ensemble Dresden

Antragsteller: Juliane Leander

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-45 Junges En-60
semble Dresden soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 164

Diskussion und Nachfragen
Mitgliedsbeiträge? – siehe sonstiges im Antrag65
Wie sieht die Härtefallklausel aus? – Es weerden
individuelle Absprachen mit den Menschen ge-
macht.
Wie wird man Mitglied? – Schreiben an Vor-
stand oder Chorleiter und dann gibt es ein Vor-70
singen.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

75

47. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-46 Amnesty
International
Hochschulgruppe Dresden

Antragsteller: Felix Ruppricht80

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-46 Amnesty

17
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International Hochschulgruppe Dresden soll an-
erkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 168

Diskussion und Nachfragen5
Mitgliedsbeitrag Studis 20, Vollzahler 60, Be-
freiung möglich.
Welchen Einfluss hat der Dachverband auf die
Gruppe? – Es gibt eine Satzung des Dachver-
bands, daran soll sich gehalten werden.10
Muss ein Mitglied der HSG Mitglied beim Dach-
verband sein? – Nein muss nicht, aber es wird
empfohlen.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-15
men.

48. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-47 Christian for
Mission20

Antragsteller: Melchior Nziebou Ngakou

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-47 Christian
for Mission soll anerkannt werden.25
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 172

Diskussion und Nachfragen
Sind auch z.B. Moslems in der Gruppe willkom-
men? – ja.30
Wie werde ich Mitglied? – Interessierte können
ohne Formalia Mitglied werden.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.35

49. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-48
UN-Bildungsgruppe

Antrag auf Vertagung40

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

50. HSG Anerkennung:45

F-18-03-08-49 Rotaract

Antragsteller: Tobias Heller

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-49 Rotaract50
soll anerkannt werden.
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 175

Diskussion und Nachfragen
Wie sind die Mitglieder aufgeteilt? – 10 TU Stu-55
denten, 4 HTW-Studenten, 4 andere.
Beim Mitgliedsbeitrag kann es Einzelfälle geben,
bei denne eine Reduzierung möglich ist.

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-60
men.

51. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-50 HSG Science
Slam65

Antragsteller: Robert Niebsch

Antragstext
Die Hochschulgruppe F-18-03-08-50 HSG
Science Slam soll anerkannt werden.70
Formular(e): siehe Anhang ab Seite 178

Diskussion und Nachfragen

75
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Abstimmung nach formaler Gegenrede: Wer
stimmt für den Antrag?
(2 Dafür, 0 Dagegen, 1 Enthaltung)
Der Antrag ist angenommen.

5

52. HSG Anerkennung:
F-18-03-08-51
Studentenclub Novitatis
e.V.

Antrag auf Vertagung10

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

53. HSG Anerkennung:15

F-18-03-08-52 Junge
Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik (DGAP)

Antrag auf Vertagung
20

Der Antrag ist ohne Gegenrede angenom-
men.

A. Anhang25
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A.1. HSG-Anerkennung F-18-03-08-01 TU Big Band

20

-Sitzungsunterlagen A.6 FöA-Protokoll vom 8.03.2018 15.März 2018

Seite 101 von 322



FöA-Protokoll 08.03.2018

21

-Sitzungsunterlagen A.6 FöA-Protokoll vom 8.03.2018 15.März 2018

Seite 102 von 322



FöA-Protokoll 08.03.2018

22

-Sitzungsunterlagen A.6 FöA-Protokoll vom 8.03.2018 15.März 2018

Seite 103 von 322



FöA-Protokoll 08.03.2018

A.2. HSG-Anerkennung F-18-03-08-02 Folkloretanzensemble „Thea Maass“ der TU
Dresden
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A.3. HSG-Anerkennung F-18-03-08-03 IAESTE LC Dresden
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A.4. HSG-Anerkennung F-18-03-08-04 Ring Christlich Demokratischer Studenten
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A.5. HSG-Anerkennung F-18-03-08-05 Kino im Kasten
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A.6. HSG-Anerkennung F-18-03-08-06 Kritische Psychologie
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A.7. HSG-Anerkennung F-18-03-08-10 Studentische Wasserwacht Dresden
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A.8. HSG-Anerkennung F-18-03-08-11 STAV e.V.
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A.9. HSG-Anerkennung F-18-03-08-12 bonding-studenteninitiative e.V.
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A.10. HSG-Anerkennung F-18-03-08-13 The Big Band Therapy
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A.11. HSG-Anerkennung F-18-03-08-14 Akaflieg Dresden
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A.12. HSG-Anerkennung F-18-03-08-15 elbMUN e.V.
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A.13. HSG-Anerkennung F-18-03-08-16 Biotechnologische Studenteninitiative
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A.14. HSG-Anerkennung F-18-03-08-17 GründerGarten
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A.15. HSG-Anerkennung F-18-03-08-18 Hochschulpiraten
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A.16. HSG-Anerkennung F-18-03-08-19 Chinesischer Studenten- und
Wissenschaftlerverein Dresden e.V.
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A.17. HSG-Anerkennung F-18-03-08-20 Freunde des Bauingenieurwesens der TU
Dresden e.V.
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A.18. HSG-Anerkennung F-18-03-08-21 Interessengemeinschaft Börse an der TU
Dresden e.V.
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A.19. HSG-Anerkennung F-18-03-08-22 Gutzkowclub
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A.20. HSG-Anerkennung F-18-03-08-23 Studieren ohne Grenzen
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A.21. HSG-Anerkennung F-18-03-08-24 Studentenmission Deutschland
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A.22. HSG-Anerkennung F-18-03-08-25 TURAG
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A.23. HSG-Anerkennung F-18-03-08-26 ESG
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A.24. HSG-Anerkennung F-18-03-08-27 Betonboot
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BUDGET
Summary

Concept Total
Direct Income 266 Total 965
Indirect Income 699 Income
Activities 20.00€ Total 933.64€
Meals 263.64€ Expenses Balance
Inventory Material 0.00€

Non-Inventory Material 20.00€ Total 

965.00€

Balance without incidentals 31.36€

Lodging 560.00€ Expenses Balance with 0.00€
Transport 50.00€ With Incidentals
Other expenses 20.00€ Incidentals

10 % Meals and 
Transport

Predicted Income
Direct Income

Concept Units PPU Total
Member Fee 17 13 221
Non-Member Fee 3 15 45

Sum 266

Indirect income
Concept Amount
StuRa (Expected) 649
Fundraising Food (Expected) 50
Sum 699

Expenditures
Activities

Name Incl. Part. <- PPU Non Included Part. <- PPU Total
Social activities 20

Addition 20

Meals
Concept Incl. Part. <- PPU Non Included Part. <- PPU Total
Day1 Dinner 30 1.361666667 40.85
Day 2 Breakfast 30 0.9333333333 28
Coffee Break Day 2.1 30 0.3466666667 10.4
Day 2 Lunch 30 1.94 58.2
Coffee Break Day 2.2 30 0.3466666667 10.4
Day 2 Dinner 30 1.663333333 49.9
Day 3 Breakfast 30 0.9333333333 28
Coffee Break Day 3.1 30 0.3466666667 10.4
Others 30 0.5833333333 17.5
Food for Allergic persons 9.99

Addition 263.64

Inventory Material
Concept Units PPU Total

0
Addition 0

Non Inventary Material
Concept Units PPU Total
Workshop Materials 20

Addition 20

Transport
Concept Price
Gas for car 50

Addition 50

Lodging
Concept Nights Incl. Part. <- PPU Non Incl. Part.<- PPU Total
Wichtelpension Neukirch 2 20 560

Other expenses
Concept Price
Welcome Gifts 20

FöA-Protokoll 08.03.2018

A.40. Budget AEGEE Mitgliederwochenende
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Sitzungsprotokoll der Sitzung des Sitzungsvorstandes vom 02.03.2018

Anwesende: Marian Schwabe (RF Struktur), Sven Herdes, Sebastian Jaster, Robert Georges, 
Hendrik Hostombe
Versammlungsleitung: Sven Herdes
Protokoll: Sven Herdes
Beginn:  16:00 Uhr
Ende: 18.48 Uhr

Tagesordnungspunkte/ Themen Verantwortlich

1. Feierliche Begrüßung zur  Sitzung mit Glockenempfang
Wir begrüßen alle Mitglieder des Sitzungsvorstandes.
Alle Anwesenden werden darüber informiert, dass die Beschlüsse 
des Sitzungsvorstandes erst wirksam werden, wenn das Protokoll 
durch das StuRa-Plenum bestätigt wurde.

Marian

2. Sitzungsraum POT 13

Feedback: Gremiumsmitglieder und Externe Gäste waren der 
Meinung, der Raum sei ungeeignet aufgrund der Raumgröße. 
Andere Mitglieder fanden den Raum in Ordnung.
Sven: Der Raum war zu weitläufig und die Mitglieder haben sich 
schlecht verteilt.
Marian: Die Tische waren sehr groß, sodass der Raum trotz wenig 
Reihen größer gewirkt hat.
Sven: Mitglieder haben sich über die Stromverteilung beschwert.

Die Nutzung von Stromnetzen für private Beschäftigungen ist 
nicht gewollt. Aktuelle Sitzungsinhalte wurden auf dem Beamer 
präsentiert. Somit ist die Mangelversorgung mit Steckdosen ein 
tertiäres Problem.
Wir wollen den Raum nächstes mal wieder nutzen, um weiteres 
Feedback der Mitglieder über dem Raum zu erhalten.
Es wird angeregt, den Raum zur Sitzung umzuräumen, sodass im 
vorderen Drittel ein U mit Blick auf dem Beamer entsteht. Es 
sollten alle Mitglieder am U sitzen. Gäste können sich dahinter in 
Stuhlreihe hinsetzen. 

Der Sitzungsvorstand beschließt die Sitzung am 15.3. im Pot13 
abzuhalten, wobei die oben erwähnte U-Form der Tische zur 
Anwendung kommen soll.

Ohne Gegenrede angenommen.

Raum: erledigt
Raumaufbau:Alle
inkl. 
Plenumsmitglied
er

-Sitzungsunterlagen
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3. Arbeit in der neuen Legislatur/Übergang

Aktuell ist die Sitzungsleitung in der neuen Legislatur nicht besetzt. Es 
gibt auch keine bekannten Personen, die sich bewerben wollen.
Wir hoffen auf Bewerbungen.
Als Übergangslösung für den 5.4. erklärt sich Robert Georges bereit zu 
helfen. Marian erstellt gerne die Unterlagen. Für spätere Sitzungen ist 
keine Übergangslösung in Sicht.

Das Plenum

4. Umgang mit der Ergebnisverkündung der Wahl von Fabian Köhler als 
GF Lust

Vorschlag 1: Das Ergebnis der Wahl wird unter Wahlen/GF/Fabian Köhler
von der Zählkommission verkündet.
Vorschlag 2: Das Ergebnis wird  unter Formalia vom Sitzungsvorstand 
verkündet.

Es wird sich für Vorschlag 1 ausgesprochen. Laut Ordnung darf nur die 
Zählkommission das Ergebnis verkünden. Wir werden die 
Zählkommission zur Sitzung einladen.

Zählkommision 
22.2.18
(Malte, Christian,
Michael)

5. Umgang Plenum 

Es wird überlegt inwieweit wir die Sitzung produktiver gestalten können.
Wir werden versuchen die uns zustehenden Maßnahmen stärker zu 
nutzen. Insbesondere ist hier zu erwähnen: Entzug des Redebeitrages; 
zur Form Rufen; Glockeneinsatz; Megafoneinsatz.

Versammlungslei
tung

Megafon:Sven

6. Umgang mit nicht behandelten Beschlüssen

Dies wird auf der nächsten Sitzungsleitungssitzung behandelt. Plan ist es,
die Grundordnungsänderungsanträge von der Tagesordnung zu 
entfernen.

Zukünftige 
Sitzungsleitung

7. Umgang mit der Ordnung

§ 12(4) Geschäftsordnung  soll mehr Beachtung geschenkt werden.

Ein Antrag gilt als beschlossen, wenn ihm nicht
auf Nachfrage der Versammlungsleiterin widersprochen
wird. …

Dabei reicht es aus, wenn die Versammlungsleitung in normaler 
Lautstärke nachfragt. Kulanz werden wir dort nicht mehr wahren. 

Ordnungs-
änderung: 
Plenum

Rest:
Sitzungs-
vorstand

-Sitzungsunterlagen
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Das Plenum soll bitte beachten, dass die Protokolle dem §18 
Geschäftsordnung entsprechen.
...
(2) Das Protokoll orientiert sich am Sitzungsverlauf.
(3) Das Protokoll hat insbesondere zu enthalten:
1. Datum, Beginn und Ende der Sitzung,
2. die Anwesenheitsliste mit den entsprechenden
Vermerken „unentschuldigt“, „entschuldigt“
bzw. „ruht“ bei den fehlenden Mitgliedern,
3. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse gegebenenfalls
nebst zugehöriger Abstimmungsergebnisse,
4. die wesentlichen Meinungen für und wider den
Antrag sowie
5. Wortmeldungen, die zuvor ausdrücklich zu Protokoll
gegeben wurden….

Im Punkte Studentenumfrage soll § 4 Grundordnung die 2/3 Mehrheit 
beachtet werden.
Der StuRa kann in Angelegenheiten nach
§ 16, Abs. 2, Nr. 1 bis 3 mit 2/3 -Mehrheit der Mitglieder
eine Befragung der Studentenschaft beschließen.

Darunter sind beispielhaft die Umfragen des rf-Mobilität zum Thema 
Semesterticket zu verstehen.

$12(3) Grundordnung soll durchgesetzt werden. Rücktritte müssen 
schriftlich erfolgen.

Als Amtsträgerinnen gelten die vom StuRa gewählten
Personen. Jede Amtsträgerin kann zurücktreten.
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen und
auf einer Sitzung des StuRa bekannt gemacht werden,
gleiches gilt für Mitglieder von Referaten.

Als schriftlich gilt keine Email.
Es wird angemerkt, dass die Textform eigentlich auch ausreichen sollte.

§15(5)&(6) Erinnerung Grundordnung – FSRe mit GF-Entsendungen 
sollen an die Neuentsendung zum Soße-2018 erinnert werden.

(5) Nach Rücktritt oder Abwahl einer Geschäftsführerin
hat der entsprechende FSR alle Vertreterinnen
neu zu entsenden.
(6) Fachschaftsräte, die in der ablaufenden Amtsperiode
mindestens eine Geschäftsführerin gestellt haben
und/oder in der folgenden Amtsperiode mindestens
eine Geschäftsführerin stellen, müssen zur ersten
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Sitzung des Sommersemesters eine neue Entsendung
vornehmen.

Die Sitzungsleitung versucht eine Email an die betreffenden FSR`s zu 
schicken. Der Referent Struktur hat angekündigt, diese Regelung 
umzusetzen. Dies bedeutet, dass die Sitze im Zweifel nicht besetzt sind.

$24(1) Grundordnung wird an den Förderausschuss getragen.
...
Er tagt in der Vorlesungszeit wöchentlich, in der vorlesungsfreien
Zeit in einem regelmäßigen, zuvor zu veröffentlichenden
Rhythmus.

§35 Finanzordnung wird diskutiert.

Maßnahmen, die die Studentenschaft zu Ausgaben
in künftigen Wirtschaftsjahren verpflichten können,
sind nur zulässig, wenn der StuRa dies mit 2/3 Mehrheit
beschließt. Dies gilt nicht für die laufenden Geschäfte
oder für Verpflichtungen deren finanzielle Auswirkungen
gering sind.

Es wird angemerkt, dass damit fast jeder Finanzantrag darunter fällt, der 
nicht im laufenden Geschäft oder gering ist, da viele Finanzanträge erst 
im nächstem Haushaltsjahr ausgezahlt werden. Außerdem hat der StuRa 
keine Regelung gefasst, inwieweit er Finanzanträge nach Abschluss der 
Veranstaltung abschließen kann. Damit gilt im schlimmstem Fall die 
allgemeine Verjährungsfrist (ab Jahresende +drei Jahre).

Somit fällt jeder FA in diese Regel.

Wir halten die Regel für sehr unpraktikabel und empfehlen eine schnelle 
Überarbeitung dieser Regel.

Der Sitzungsvorstand stellt damit fest, dass für FA`s (über geringfügige 
Ausgaben) die 2/3 Mehrheit der Mitglieder benötigt wird.

Diskussion über Passus: …  Verpflichtungen deren finanzielle 
Auswirkungen gering sind.

Leider konnte sich zu keiner Summe geeinigt werden. Es werden 
Recherchen zum Thema angestellt und bei Problemfeststellung 
vorgestellt.

Wir hoffen auf eine Empfehlung des zukünftigem Finanzierers, da er die 
Ordnungshoheit außerhalb der Sitzung hat und somit den Beschluss im 
Nachhinein für falsch erklären kann (Finanziererveto).
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Auslegung Förderrichtlinie

Zu Finanzanträgen die § 35 Finanzordnung betreffen, hat der 
Förderausschuss eine Empfehlung abzugeben.
Sie können diese FA`s nicht beschließen; jedoch sollten sie die 
Möglichkeit der Vorbesprechung bekommen.

8. Versammlungsleitung 15. März

Robert Georges erklärt sich bereit, die Sitzung am 15.3.zu leiten. Der 
Sitzungsvorstand sieht darin kein Problem und lässt ihn gerne dies 
durchführen.

Robert Georges wird damit als Versammlungsleitung für den 15.3. 
bestimmt.

9. Antragsfrist auf Mo 9 Uhr PST setzen

Der Sitzungsvorstand beschließt, die Antragsfrist auf montags vor der 
Sitzung um 9:00 Uhr PST zu setzen.

Ohne Gegenrede angenommen.

10. Sitzungsende 18:48

Der Sitzungsvorstand zieht sich unter Glockengeläut aus dem 
Sitzungsraum zurück und zeiht von dannen.
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Quartalsbericht III – Geschäftsbereich Hochschulpolitik –   

Juli bis September 2017 
 

Verfasser:in: Paul Hösler 

Der vorliegende Bericht spiegelt die Tätigkeiten der einzelnen Referate wider, die jeweils durch 

die Referent:innen der Referate erstellt worden sind. Somit stellt dieser Bericht eine Sammlung 

einzelner Tätigkeitsberichte dar, wobei bei Fragen zu einzelnen Punkte an die Referent:innen 

einzeln zu stellen sind. Eine Besonderheit ist hierbei das Referat Hochschulpolitik, da es zum 

derzeitigen Zeitpunkt keine:n Referent:in für das Referat gab. Dieser Bericht ist demnach vom 

Geschäftsführer Hochschulpolitik verfasst. 

Unter dem Geschäftsbereich Hochschulpolitik befinden sich in dem Zeitraum vom Juli bis 

September 2017 vier Referate: Hochschulpolitik, Gleichstellungspolitik, WHAT und Politische 

Bildung. 

 

Referat Hochschulpolitik 
 

Zusammenfassung der Monate Juli bis September 2017: 

- Hochschulebene 

Im dritten Quartal des Jahres 2017 war im hochschulpolitischen Bereich die Situation um die 

Musikwissenschaften an der TU Dresden eines der größten zu bearbeitenden Themen. Im 

Hinblick darauf wurde an den Senatssitzungen teilgenommen sowie Rücksprache zu 

Vertreter:innen der Musikwissenschaften und studentischen Senator:innen gehalten. 

Darüber hinaus wurde an der TU Dresden ein Aktionsplan Inklusion veröffentlicht, mit welchem 

sich auseinandergesetzt wurde:  

https://tu-dresden.de/tu-dresden/chancengleichheit/inklusion/aktionsplan 

Gleichzeitig wurden die ersten Prozesse zur Bereichsbildung in den einzelnen Fakultäten 

begonnen. Nachdem zunächst die Bereichsordnung für Mathematik und Naturwissenschaften 

beschlossen wurde, begann die Arbeit an einer Bereichsordnung für den Bereich Geistes- und 

Sozialwissenschaften. Innerhalb verschiedener Kernteams (bspw. Bewirtschaftung, 

Bereichordnung, Lehre und Studium) wurde von Bereichskollegiums Seite her um Partizipation 

aller Mitgliedergruppen gebeten, um einen möglichst transparenten Arbeitsprozess 

gewährleisten zu können. Von Studierenden Seite her wurde in so gut wie allen Kernteams 

mitgearbeitet, wobei ich (Anm.: Paul Hösler) im Kernteam Bereichsordnung mitwirkte und dort 

versuchte, die Entwicklungen und verschiedenen Fassungen der Bereichsordnung in die 

dazugehörigen Fakultätsräte – insbesondere an die studentischen Fakultätsratsmitglieder – 

widerzuspiegeln und deren Anmerkungen wieder mit in das Kernteam zu nehmen. 

- Landesebene 

Auf Landesebene befand sich weiterhin in diesem Zeitraum auch das „Sächsische 

Hochschulselbstverwaltungsgesetz“ als Gesetzesentwurf der Fraktion DIE LINKE. im 

Sächsischen Landtag im parlamentarischen Verfahren. Diesbezüglich wurde der 
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Geschäftsbereich Hochschulpolitik vom damaligen Sprecher für Hochschulpolitik der 

Linksfraktion – Falk Neubert – gebeten eine Stellungnahme zu formulieren, welche innerhalb 

zweier Referatstreffen Hochschulpolitik in Absprache mit studentischen Senator:innen sowie 

dem Referenten für Qualitätsentwicklung erarbeitet wurde. Die vorerst finalisierte 

Stellungnahme wurde dann dem StuRa-Plenum als Antrag zur Beschlussfassung vorgelegt, 

wobei es auf der Sitzung noch vereinzelte Punkte gab, die der Stellungnahme hinzugefügt 

worden sind. Nach Beschlussfassung wurde diese einerseits an Falk Neubert versendet aber 

andererseits auch als Grundlage für die Erarbeitung einer Stellungnahme für die 

Landesstudierendenvertretung genutzt, um so Positionen des StuRa der TU Dresden mit 

einfließen zu lassen. Im Juli 2017 gab es deswegen einen Ausschuss Hochschulpolitik an der 

TU Chemnitz, wo eine Beschlussvorlage für die darauf folgende LSR-Sitzung mit mehreren 

Studierendenvertretungen erarbeitet wurde (u.a. TU BA Freiberg, Universität Leipzig, HTWK 

Leipzig, TU Chemnitz). Diese wurde dann am 15.07.2017 bei der Sitzung an der Universität 

Leipzig beschlossen. Im Hinblick auf das weitere Vorgehen wurde an der öffentlichen Anhörung 

im Sächsischen Landtag zum Gesetzesentwurf teilgenommen, da einerseits Daniel Irmer 

(Sprecher der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften) als Vertreter der studentischen 

Interessen eingeladen worden war und andererseits um Beurteilungen der anderen geladenen 

Sachverständige zu hören. Seit Behandlung in der öffentlichen Anhörung ist vom 

Gesetzesentwurf noch nichts weiter zu hören gewesen, dennoch befindet sich dieser bis zum 

jetzigen Zeitpunkt noch im parlamentarischen Verfahren (Stand 31.01.2018). 

Ein weiterer größerer Gesetzesentwurf, welcher in das parlamentarische Verfahren 

eingebracht worden ist, ist das Lehrer:innenbildungsgesetz der Fraktion Bündnis ‘90/Die 

Grünen im Sächsischen Landtag. In seiner ersten Fassung ist die hochschulpolitische 

Sprecherin der Grünen Fraktion – Dr. Claudia Maicher – in die verschiedenen 

Hochschulstandorte, welche ein Lehramtsstudium anbieten, gefahren und hat mit 

Studierendenvertretungen, Gewerkschaften, usw. über den Entwurf diskutiert. Unter anderem 

gab es Gespräche mit Vertreter:innen der beiden Fachschaftsräten „Berufspädagogik“ und 

„Allgemeinbildende Schulen“ sowie mit der Hochschulpolitik des StuRa der TU Dresden. 

Vordergründig war hier die Einschätzung der FSRä zum Gesetzesentwurf und wo ihrer Meinung 

nach Kritik bestand. Der erste Gesetzesentwurf soll noch einmal nach den Gesprächen 

überarbeitet werden: 

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=9508&dok_art=Drs&leg_per=6&pos_do

k=0&dok_id=undefined 

- Bundesebene 

Aufgrund der Sommerpause der Landespolitik ist auf Seiten der Landesregierung nicht viel 

passiert, was von großer hochschulpolitischer Relevanz gewesen wäre. Auf Bundesebene gab 

es hingegen zwei für die Arbeit der Studierendenvertretungen wichtige Dinge, die in dem 

Zeitraum aktuell geworden sind. Dies betrifft einerseits die 21. Sozialerhebung des Deutschen 

Studierendenwerks (DSW) und andererseits die Novellierung des Urheber:innenrechtsgesetzes 

(UrhG) zum Urheber:innenrecht-Wissenschaftsgesetz (UrhWissG).  

Die Sozialerhebung des DSW bildet die Basis für jegliche studentische Interessen und die 

daraus resultierenden Positionen für eine Studierendenschaft. Darin sind bspw. aufgeführt, 

wie viel Studierende im Schnitt verdienen, ob sie neben dem Studium noch arbeiten gehen 

müssen, wie viele von den Studierenden BAföG beziehen, wie viel Studierende im Schnitt für 

Miete ausgeben, usw. Mit dieser Sozialerhebung wurde sich während der Sommerpause 

beschäftigt und diese kann hier nachgelesen werden: 

https://www.bmbf.de/pub/21._Sozialerhebung_2016_Hauptbericht.pdf 
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Die Novellierung des Urheber:innenrechtsgesetzes kam auch durch den Konflikt zwischen den 

deutschen Hochschulen und der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) zustande. Mit 

Auslaufen des letzten Vertrags musste ein neuer Unirahmenvertrag verhandelt werden, 

welcher Pauschalabrechnungen von Hochschulen bezüglich verwendeter Werke in Online-

Skripten usw. ablehnte und auf den gesetzlichen Grundlagen des UrhG fußt. Die Hochschulen 

weigerten sich diesen Vertrag zu unterzeichnen und erhielten dafür auch Support durch die 

Studierendenvertretungen (sowohl landesweit als auch bundesweit). Der Vertrag sah bis dahin 

vor, dass fortan alle Dozierenden Einzelabrechnungen zu den verwendeten Werken zu erstellen 

haben. Im Zuge der Novellierung des UrhG und der Einsetzung eines Moratoriums für fünf 

Jahre, wurde der Konflikt zwischen VG Wort und den Hochschulen nach hinten verlagert. Bis 

dahin bleibt die Praxis, die bisher vollzogen worden ist, und Dozierende müssen sich nicht 

Gedanken darüber machen, ob man Skripte noch online zur Verfügung stellen darf, oder ob 

dann schon Einzelabrechnungen zu befürchten sind. Es bleibt (vorerst) bei 

Pauschalabrechnungen für die Hochschulen. Das UrhWissG: 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/UrhWissG.html 

 

Referat Gleichstellungspolitik 
 

Zusammenfassung der Monate Juli bis September 2017: 

Das dritte Quartal wurde vor allem zur Vorbereitung der Aktionstage gegen Sexismus & 

Homophobie genutzt, die bereits zum neunten Mal an der TU Dresden stattfinden sollten. Der 

Zeitraum wurde auf Ende November/Anfang Dezember festgelegt, verschiedene 

Veranstaltungsthemen zusammengetragen und Referent:innen angefragt. Es wurde versucht, 

ein Motto für die diesjährige Reihe zu finden, allerdings erfolglos. Um dem bereits bekannten 

Angebot der Aktionstage weitere Aufmerksamkeit zu generieren wurde es bei Integrale 

angemeldet mit der Möglichkeit Studierenden für die Teilnahme und eine Prüfungsleistung 

zwei AquaPunkte zu vergeben. Als Schirmherrin konnte Frau Bochmann aus dem Institut für 

Politikwissenschaft nach einem persönlichen Gespräch gewonnen werden. Die 

Prüfungsleistung sollte die Form eines Lerntagebuchs haben, da das den Teilnehmenden 

neben dem Nachweis an den Veranstaltungen bewusst teilgenommen zu haben Raum zur 

Reflektion bietet. Die Prüfungskriterien wurden innerhalb des Referats erarbeitet. Um den 

StuRa finanziell zu entlasten und die Werbereichweite zu erhöhen wurden verschiedene 

Förderpartner:innen ausgemacht und angefragt (Freunde und Förderer der TU Dresden e.V., 

StuRa HTW Dresden, Lokales Handlungsprogramm für ein vielfältiges und weltoffenes Dresden 

(LHP)). Insbesondere der Förderantrag bei LHP musste (zeit-) intensiv vorbereitet werden, 

daher wurde ein Beratungstermin dafür in Anspruch genommen. Um festzustellen, dass die 

Veranstaltung zum Programm der Aktionstage passt und die Kooperation abzusprechen, 

nahmen zwei Referatsmitglieder im August am feministischen Stadtrundgang ‚feministory‘ teil. 

Der Finanzantrag für das StuRa-Plenum wurde vorbereitet, dafür haben Referatsmitglieder an 

einer Finanzschulung des Referats Service- & Förderpolitik teilgenommen. Die Aufgabe, 

Werbedesigns zu erstellen, wurde an das Referat Öffentlichkeitsarbeit übergeben. Im 

September kam die Idee auf, eine Kinderbetreuung während der Aktionstage-Veranstaltungen 

anzubieten, damit auch Eltern problemlos teilnehmen können. Im Referat wurde dazu ein 

Konzept (Betreuung, Räume, Spielzeugbezug) erarbeitet.  

Es fanden insgesamt zwei protokollierte Referatstreffen statt. Die Planung der Aktionstage lag 

größtenteils in den Händen zweier Referatsmitglieder und einer Assoziierten. Es wurden 
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mehrere Aufrufe geteilt, um Freiwillige zu finden, die bei der Planung und Umsetzung der 

Aktionstage helfen.   

 

Referat WHAT 
 

Zusammenfassung der Monate Juli bis September 2017: 

Direkt zu Beginn des Monats Juli (03.07.17) veranstaltete das Referat WHAT eine Musikdemo 

unter dem Motto „Für Vielfalt feiern“ durch die Dresdner Innenstadt. Ziel war es, weiterhin für 

die weltoffenen Werte der TU Dresden und seiner Studierenden, Mitarbeiter:innen, 

Professoren:innen einzutreten und öffentlichkeitswirksam kundzutun. Gleichzeitig sollte allen 

ausländischen Studierenden gezeigt werden, dass die TU Dresden ein vielfältiger, kultureller 

Raum ist. Des Weiteren sollte durch eine neue Kundgebung das politische Interesse von noch 

mehr Menschen geweckt werden. Die Demonstration an sich hat gut funktioniert und ca. 1.000 

Menschen haben an der Kundgebung teilgenommen.  

Am Montag, den 17. Juli 2017, hielt Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko 

Maas einen Vortag in der Ballsportarena Dresden über das Netzdurchsetzungsgesetz. 

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Direktor des Institutes für 

Kommunikationswissenschaft der TU Dresden Herr Prof. Hagen. Ursprünglich sollte die 

Podiumsdiskussion in der TU Dresden stattfinden, wurde jedoch kurzfristig auf Grund der 

bereits begonnenen Prüfungszeit und den angemeldeten Demonstrationen der neurechten 

„Heidenauer Wellenlänge“, „PEGIDA“ und der „Identitären Bewegung“ vor dem 

Hörsaalzentrum umverlegt. Es kam zu einer neuen Demonstration vor der Ballsportarena von 

PEGIDA. Das Referat WHAT unterstütze die Jungsozialist:innen in der SPD Dresden (Jusos) 

bei der Organisation einer Gegendemonstration unmittelbar vor der Arena während der 

Veranstaltung. Ziel war es, den Medien und Menschen zu zeigen, dass sich die Universität klar 

gegen einen solchen Umgang mit einem Bundestagsabgeordneten ausspricht. 

In Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2017 versuchte das Referat zusammen mit einem 

Referenten einen Stammtisch-Ausbildungsworkshop zu organisieren, der Menschen bei 

politischen Diskussionen argumentative Hilfe gegen populistische, neurechte Parolen 

vermitteln sollte. Die Vorbereitung dessen musste aufgrund eines abgelehnten Finanzantrags 

im StuRa der TU Dresden abgebrochen werden, sodass eine Durchführung nicht weiter möglich 

war. 

Gegen Ende der vorlesungsfreien Zeit bestand die Hauptaufgabe innerhalb des Referats darin, 

Abrechnungen zu den beiden Großveranstaltungen „Festival :progressive“ und der Musikdemo 

zu erstellen. 

 

Referat Politische Bildung 
 

Juli 2017: 

Im Juli kam das Referat politische Bildung zu 4 regulären Treffen zusammen. Im Rahmen der 

Ringvorlesung „Un||gebrochene Geschichte – Zur Gegenwart autoritärer Bewegungen“ wurde 

ein Klausurtermin angeboten, welcher es den Studierenden erlaubte, bis zu 3 Credit-Points zu 

erwerben. 

-Sitzungsunterlagen A.8 Quartalsbericht Hochschulpolitik 3/17 15.März 2018

Seite 271 von 322



Das Referat beschäftigte sich im Juni der Hauptsache nach mit der Auswertung und 

Nachbereitung der Ringvorlesung sowie der Diskussion und Planung zukünftiger Projekte. Im 

Allgemeinen überwog in der Auswertung die Zufriedenheit mit der abgeschlossenen 

Ringvorlesung. Das vorher erarbeitete Gesamtkonzept der Reihe sowie die ausgearbeiteten 

Konzepte der jeweiligen Veranstaltungen konnten bis auf wenige Ausnahmen vollständige und 

zur allgemeinen Zufriedenheit umgesetzt werden. Jedoch erwies sich die Zusammensetzung 

des Publikums nicht nur als Überraschung, sondern auch als Herausforderung für die 

erarbeiteten Konzepte. Anders als in früheren Jahren stellten Neuzugänge einen größeren 

Anteil der Zuhörer:innenschaft als die Gruppe der Stammgäste. Hieraus ergab sich an 

verschiedenen Stellen das Problem, dass zu wenig auf Grundlagen eingegangen wurde bzw. 

dass der thematische Zusammenhang der einzelnen Vorträge sich nicht immer gleichmäßig 

den Zuhörer:innen erschloss. Als positiv kann hierbei jedoch die Tatsache bewertet werden, 

dass viele der neuen Zuhörer:innen hierdurch weniger verschreckt wurden als zunächst 

befürchtet wurde, sondern dass der Wunsch nach grundlegenden Einführungsvorträgen an 

das Referat herangetragen wurde. Die methodische Erweiterung der Ringvorlesung durch 

Tagesseminare erwies sich als voller Erfolg, auch wenn für den Fall möglicher Wiederholungen 

darauf geachtet werden sollte, dass die Tagesseminare mit weniger Inhalt und mit kürzerer 

Dauer geplant werden.  

Aus dieser Auswertung der Ringvorlesung ergaben sich dann auch die Diskussionen über den 

Charakter der nächsten Projekte des Referats. Es wurde beschlossen unmittelbar auf den 

geäußerten Wunsch nach Einführungsvorträgen zu reagieren. Hieraus ergab sich der Plan, bis 

Ende Juli eine Einführungsreihe zu konzipieren, die theoretische Grundlagen für 

unterschiedliche gesellschaftspolitische Problemstellungen bereitstellt. Diese Reihe soll dann 

im Dunstkreis der „Erstsemestereinführung“ sowie der „Kritischen Einführungstage (KRETA)“ 

stattfinden. Hieraus soll gleichzeitig die Möglichkeit erwachsen, Erstsemester mit der Arbeit 

des Referats bekannt zu machen und sie auf die Möglichkeit hinzuweisen, sich außerhalb ihres 

jeweiligen Studienangebots an der TU Dresden zu bilden. 

August 2017: 

Das Referat für politische Bildung kam im August zu vier regulären Treffen zusammen.  

Im August kreiste die Arbeit des Referats hauptsächlich um die Konzeption der geplanten 

Einführungsreihe im kommenden Wintersemester 2017/18. Dabei wurde sich auf vier 

verschiedene Vorträge geeinigt, welche sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen 

Fragestellungen beschäftigen sollen. Um eine allgemeine Einführung in den komplexen 

Zusammenhang moderner gesellschaftlicher Verhältnisse zu geben, ist ein Vortrag vollständig 

diesem Thema gewidmet. Alle anderen Vorträge werden sich jeweils konkreter mit einer 

aktuellen Problemstellung beschäftigen. Hierfür wurden die Themen „Neue Rechte“, 

„gesellschaftliches Verhältnis der Geschlechter“ sowie „Antiromaismus in Europa“ ausgewählt. 

Nach der Einigung über die inhaltliche Ausrichtung wurde dann mit dem Anfertigen der 

einzelnen Vortragskonzepte begonnen sowie mit der Suche nach möglichen Referent:innen. 

September 2017: 

Im September traf sich das Referat zu drei offiziellen Sitzungen. Außerdem fand ein Treffen 

im Rahmen der Bildungskooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt. 

Im September zentrierte sich die Arbeit des Referats um die Vorbereitung der Vortragsreihe 

„Blickpunkte“, welche zu Beginn des Wintersemesters 2017/18 durchgeführt werden soll. Nach 

der Fertigstellung und Diskussion der einzelnen Vortragskonzepte wurde im September der 
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Kontakt zu den jeweiligen Referent:innen hergestellt und die inhaltlichen sowie formalen 

Details abgesprochen. 

Außerhalb dieser Arbeit kam es zu einem Treffen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auf 

welcher die Fortsetzung der gemeinsamen Reihe „Gesellschaftskritik in der Krise" besprochen 

wurde. Im Wintersemester 2017/18 sind drei Vorträge vorgesehen. Es ergab sich die 

Notwendigkeit, verschiedene Vorträge neu zu konzipieren, bzw. neu zu besetzen, da 

verschiedene Referent:innen ihrer Teilnahme über den Sommer abgesagt haben. Auf dem 

Treffen konnten verschiedene aufgekommene Probleme gelöst werden. Weitere Arbeitstreffen 

mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind jedoch geplant. 
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Bericht zur Sitzung des Landessprecher*innenrates (LSR) der Konferenz 

Sächsischer Studierendenschaften (KSS) am 13.01.2018 an der TU 

Chemnitz 
 

Verfasser:in: Paul Hösler 

Sitzungsunterlagen zur Sitzung: https://cloud.kss-sachsen.de/s/CKBy2mK9xGVJZff 

Beschlossene Tagesordnung: 

1. Begrüßung // Formalia 
1.1. Bestellung der Protokollierung 
1.2. Bestellung der Sitzungsleitung 
1.3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
1.4. Anmerkungen zur / Verabschiedung der Tagesordnung 

2. Inhaltliche Tagesordnungspunkte 
2.1. Verabschiedung Protokoll – 12. LSR 2017 
2.2. Ausschreibungen der neuen Amtsträger*innenposten 
2.3. Beantwortung Fragenkatalog Digitalisierung 
2.4. Nominierung von Daniel Irmer für den Systemakkreditierungspool 
2.5. Nominierung von Marius Hirschfeld für den Systemakkreditierungspool 
2.6. Entsendung von Florian Melcher in den studentischen Programmakkreditierungspool 
2.7. Positionen zur Lehramtsausbildung 
2.8. Anfrage zu den gesetzlichen Aufgaben der Studierendenschaft 

3. Wahlen  
4. Berichte 

4.1. Berichte einzelner Mitglieder der KSS 
4.2. Berichte Amtsträger*innen 
4.3. Berichte einzelner Ausschüsse 
4.4. Berichte einzelner Bündnisse 
4.5. Sonstige Berichte 

5. Finanzen  
5.1. Reise- u. Tagungskosten 
5.2. Aufwandsentschädigungen 
5.3. Offene Rechnungen 

6. Termine 
7. Sonstiges /// Raum für Notizen 

 

Zu 2.1 Verabschiedung Protokoll – 12. LSR 2017 

Das Protokoll der 12. LSR-Sitzung wurde genehmigt und wird nach orthografischer Prüfung 

veröffentlicht.  

Zu 2.2 Ausschreibungen der neuen Amtsträger*innen 

Auf der LSR-Sitzung wurden verschiedene Ausschreibungen zu Ämtern innerhalb der KSS für die 

nächste Legislaturperiode diskutiert und beschlossen. Auf der nächsten Sitzung am 03.02.2018 in 

Görlitz sollen die Wahlen dafür stattfinden (Amtszeit: 01.04.2018 - 31.03.2019). 

Folgende Ausschreibungen wurden beschlossen: 

- Zweimal Sprecher:innen 

- Einmal Beauftragung Koordination 
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- Einmal Beauftragung Finanzen 

- Einmal Referent:in Hochschulpolitik 

- Einmal Referent:in Lehre und Studium 

- Einmal Referent:in Soziales 

- Einmal Referent:in Lehramt 

- Einmal Referent:in Digitalisierung 

- Zweimal Referent:in Öffentlichkeitsarbeit 

Im Gegensatz zur aktuellen Legislaturperiode wurde das Amt der:des Referent:in Digitalisierung neu 

geschaffen und die Referent:innen Semesterticket und IT wurden nicht neu ausgeschrieben. Die 

Gründe dafür liegen darin, dass… 

1. …seit der Schaffung der:des Referent:in IT niemand sich auf das Amt beworben hatte und es 

starke Überschneidungen zu den Aufgaben des jetzigen Administrators gab. Einzelne Aufgaben 

zum Web-Auftritt der KSS werden jetzt schon durch die Öffentlichkeitsarbeit übernommen. 

Somit besteht aktuell kein Bedarf der erneuten Ausschreibung der:des Referent:in IT. 

2. …das Thema „Sachsenweites Semesterticket“ in der aktuellen Legislaturperiode von keiner 

größeren Relevanz ist/war und erst wieder zur Landtagswahl im Zusammenhang mit der 

Forderung nach Streichung der Austrittsoption aus der Verfassten Studierendenschaft wichtig 

wird. Somit besteht aktuell kein Bedarf der erneuten Ausschreibung der:des Referent:in 

Semesterticket. 

3. …das Thema „Digitalisierung“ auch stark durch den Bundestagswahlkampf in der Verwaltung 

des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst (SMWK) im Zentrum des 

Interesses liegt. Der:Die Referent:in soll insbesondere die Ausschussarbeit Hochschulpolitik, 

Lehre und Studium und Soziales sowie die Arbeit der Sprecher:innen der KSS begleiten und 

somit beispielsweise bei Forderungen nach mehr e-Learning Angeboten, digitalen BAföG-

Anträgen, usw. unterstützen. Das SMWK plant bis zum Mai 2018 ein erstes 

Digitalisierungsstrategiepapier zu veröffentlichen und arbeitet daher schon mit verschiedenen 

Akteur:innen – so auch mit der Landesstudierendenvertretung – zusammen. Diese 

exemplarischen Gründe haben zur Schaffung der:des Referent:in Digitalisierung geführt. 

Bewerbungen (d.h. Motivationsschreiben plus hochschulpolitischer Lebenslauf) können bis vier Tage 

vor der nächsten Sitzung an kontakt@kss-sachsen.de geschickt werden. Die Ausschreibungen werden 

auch demnächst auf den Social-Media Kanälen sowie auf der Website der KSS veröffentlicht. 

Zu 2.3 Beantwortung Fragenkatalog Digitalisierung 

Im Rahmen eines Gesprächs zwischen der KSS und dem SMWK wurden der 

Landesstudierendenvertretung schon vorab Fragen zum Thema „Digitalisierung“ zugesandt. Die 

Beantwortung der Fragen sollte durch die Landesstudierendenvertretung nachgereicht werden, da sie 

vor Ort nicht abschließend dargelegt werden konnte, weswegen Antwortvorschläge auf der Sitzung 

besprochen und beschlossen worden sind. Folgende Fragen wurden an die KSS gestellt: 

1. Worin bestehen aus Sicht der Studierenden die Vorteile digitaler Instrumente in der Lehre? 

2. Welche Hemmnisse werden von den Studierenden gesehen? 

3. Welche Instrumente erachten Sie als Studierende zielführend und hilfreich? 

4. Welche Erwartungen haben Sie als Studierende an das Lehren und Lernen mit E-Learning? 

5. Vermitteln die Hochschulen den Studierenden in ausreichendem Maße, wie sie digitale 

Medien gezielt und effektiv nutzen können? 

Da die Beantwortung der Fragen nicht als Positionspapier bzw. Stellungnahme der KSS anzusehen sind, 

sollen die Antworten nicht öffentlichkeitswirksam nach außen getragen werden, da sie nur eine 
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Momentaufnahme darstellen. Konkrete Positionen sollen durch die:den Referent:in Digitalisierung in 

Zukunft erarbeitet und durch den LSR beschlossen werden. Sofern Interesse besteht, Einsicht in die 

beschlossenen Antworten zu den Fragen zu bekommen, kann sich gern an die LSR-Entsandten des 

StuRas der TU Dresden bzw. an die Amtsträger:innen der KSS gewendet werden. 

Zu 2.4 bis 2.6 Nominierung/Entsendung für/in den Systemakkreditierungspool/ 

Programmakkreditierungspool 

Die KSS darf als pooltragende Organisation Studierende aus der sächsischen Hochschulen in den 

Programmakkreditierungspool entsenden bzw. Studierende nominieren, die in den 

Systemakkreditierungspool entsendet werden sollen. Zur Sitzung lagen drei Bewerbungen vor: 

1. Daniel Irmer (TU Bergakademie Freiberg): Nominierung für den Systemakkreditierungspool 

2. Marius Hirschfeld (TU Chemnitz): Nominierung für den Systemakkreditierungspool 

3. Florian Melcher (TU Chemnitz): Entsendung in den Programmakkreditierungspool  

Daniel Irmer und Marius Hirschfeld hatten im Vorfeld schon Erfahrungen bei 

Programmakkreditierungen sammeln können. Zudem haben sie an dem 

Systemakkreditierungsseminar im Dezember 2017 in Dresden teilgenommen. Beide wurden für den 

Systemakkreditierungspool nominiert. 

Florian Melcher hat bis dato an noch keinem Programmakkreditierungsseminar teilgenommen, steht 

aber in stetigem Kontakt zu Personen aus seiner Studierendenvertretung, die an dem Seminar 

teilgenommen haben. Zudem hat er schon mehrere Studiengänge mit konzipiert und zeigt Interesse 

daran, das Seminar auch nachzuholen. Florian Melcher wurde in den Programmakkreditierungspool 

entsendet. 

Zu 2.7 Positionen zur Lehramtsausbildung 

Im LSR wurde ein Antrag der Referentin Lehramt behandelt, welcher grundlegende Positionen der KSS 

zur Lehramtsausbildung aktualisieren soll. Der Antrag wurde wie folgt gestellt: 

„Der LSR möge die folgenden Positionen zur Lehramtsausbildung in Sachsen zu beschließen. 
Diese basieren auf Diskussionen im Ausschuss Lehramt: 
  
1. Die Einführung eines Lehrer:innenbildungsgesetz als demokratisch legitimierte Grundlage 
für die Lehrer:innenausbildung. 
2. Die Erhaltung von Chemnitz als lehramtsausbildenden Standort. 
Der Lehramtsstandort Chemnitz ist gerade für die Versorgung der Region mit Lehrer:innen von 
großer Bedeutung. 
3. Die Finanzierung von Stellen in den Fachdidaktiken. 
Eine zweckgebundene Finanzierung von Stellen in den Fachdidaktiken durch den Freistaat ist 
notwendig, um die Qualität der Lehramtsausbildung zu gewährleisten. 
4. Die gleiche Ausbildungsdauer unabhängig vom gewählten Lehramt und damit einhergehend 
die gleiche Bezahlung für alle Lehrer:innen. 
5. Die Überarbeitung der Staatsexamensprüfungen unter Berücksichtigung der von uns 
eingebrachten Vorschläge: eine verstärkte Wissenschaftliche Arbeit als alleinige 
Abschlussprüfung oder ein Wahlmodell, in dem zwischen verstärkter Wissenschaftlicher 
Arbeit oder Wissenschaftlicher Arbeit mit geringerem Umfang und einer Komplexprüfung 
gewählt werden kann.  
6. Die Beibehaltung des Staatsexamens als Abschluss. 
7.  Die Integration von wichtigen Querschnitten wie Inklusion, Digitalisierung und politischer 
Bildung in die Ausbildung, da sie im Schulalltag allgegenwärtig sind. 
8. Regelmäßige verpflichtende Evaluationen der Lehramtsausbildung. 
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Im Januar soll der Evaluationsbericht der sächsischen Lehramtsausbildung durch Prof. Oelkers 
vorgelegt werden. Wir begrüßen diese strukturelle Evaluation, halten jedoch fest, dass diese 
nicht nur einmalig bleiben darf. Eine regelmäßige - strukturelle wie auch inhaltliche - Evaluation 
ist die einzige Möglichkeit, die Qualität der Lehramtsausbildung zu erheben und somit eine 
Voraussetzung für gut ausgebildete Lehrer:innen zu schaffen. 
9. Die Reform der wählbaren Lehramtstypen: eine Zusammenlegung der Gymnasial- und 
Mittelschullehrämter sowie die Ausweitung der Grundstufenlehrbefähigung bis zur 6. Klasse. 
10. Erhöhung des Praxisanteils im Lehramtsstudium“ 

Diese zehn Punkte sind aus den Diskussionen bisheriger Ausschusssitzungen entstanden, über welche 

anschließend diskutiert wurde. Folgende Änderungsanträge wurden übernommen: 

1. Zu Punkt 2: Die Erhaltung der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz auch über 2025 hinaus. 

Hintergrund für diesen Änderungsantrag war, dass zumindest offiziell das Lehramt in Chemnitz 

bis Ende des Hochschulentwicklungsplans 2025 erhalten bleibt. Alles weitere darüber hinaus 

bleibt unklar, weswegen die Landesstudierendenvertretung sich dafür einsetzen soll, dass das 

Lehramt auch nach Gültigkeit des aktuellen Hochschulentwicklungsplans erhalten bleibt. 

2. Zu Punkt 3: Die Finanzierung zusätzlicher Stellen in den Fachdidaktiken  durch den Freistaat. 

Es existieren zurzeit schon Stellen für Fachdidaktiken, dennoch soll der Freistaat sich dafür 

einsetzen, dass mehr Stellen geschaffen werden, sodass ein Mindeststandard an Qualität der 

Lehramtsausbildung gewährleistet werden kann. Die ursprüngliche Intention des Antrags zu 

Punkt 3 sollte diesen Aspekt aufgreifen; dies wurde aber durch den Änderungsantrag noch 

einmal explizit hervorgehoben. 

3. Zu Punkt 4: Ersetze das Wort „Ausbildungsdauer“ durch „Studiendauer“. Der 

Lehrer:innenberuf ist immer noch ein akademischer Beruf, weswegen hier eine Klarstellung 

und Distanzierung zum Begriff der Ausbildung hervorgehoben werden sollte. 

4. Zu Punkt 4: Die gleiche Studiendauer von 10 Semestern. Der ursprüngliche Antrag sah in Punkt 

4 vor, dass es nur gleiche Studiendauern geben soll. Die Angleichung der Studiendauern sollte 

aber nicht nach unten erfolgen – also bspw. auf die Regelstudienzeit des Grundschullehramts 

von 8 Semestern – sondern nach oben auf 10 Semester, sodass vermieden wird, dass ein 

weiterer Druck zu Lasten der Studierenden fällt und die KSS einen gerechtfertigten Grund hat 

zu fordern, dass die Bezahlung von Lehrer:innen aller Schularten auf ein Niveau angehoben 

wird. 

Der komplette Antrag wurde anschließend angenommen. 

Zu 2.8 Anfrage zu den gesetzlichen Aufgaben der Studierendenschaft 

Der neue Tagesordnungspunkt (TOP) und Informations-TOP 2.8 wurde durch den StuRa der HTW 

Dresden aufgerufen, wobei über eine Klärung zu den in § 24 Absatz 3 Nummer 1-7 SächsHSFG 

verankerten Aufgaben einer Studierendenschaft diskutiert werden sollte und wie einzelne Passagen 

zu deuten sind – hier im Expliziten der Punkt „hochschulinterne Belange“. Durch den LSR wurde darauf 

hingewiesen, dass sich die Aufgaben einer Studierendenschaft seit Jahren und über mehrere Novellen 

hinweg nicht wirklich verändert haben. Zur Klärung wurde zudem auf die zwei bestehenden 

Kommentare zu den älteren Hochschulgesetzen SächsHG (Verfasser: Nolden) und SächsHSG 

(Verfasser: Brüggen) verwiesen, in welchen sich Ausführungen dazu befinden. 

Zu 3 Wahlen 

Es gab keine Kandidierenden zu den noch unbesetzten Ämtern innerhalb der KSS. 
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Zu 4 Berichte 

Vereinzelte Punkte zu anderen Studierendenschaften, Amtsträger:innen der KSS oder 

Bündnispartner:innen sollen hier benannt werden. Für ausführlichere Informationen wird auf das 

Protokoll zur Sitzung verwiesen, welches mit den Sitzungsunterlagen zur neuen Sitzung am 03.02.2018 

in Görlitz an die Entsandten versendet wird. 

StuRa TU Chemnitz: 

- Es wurde eine Anfrage zu Langzeitstudiengebühren an das Rektorat gestellt. 

- StuRa-Wahlen werden demnächst stattfinden. 

- Eine Bildungsdemonstration wird für Anfang Mai geplant, aktueller Titel: „Bildung ist kein 

Ausverkauf“ 

StuRa TU Bergakademie Freiberg: 

- Unbekannte Personen haben Postkarten mit einem Vordruck zum Austritt aus der Verfassten 

Studierendenschaft in alle Wohnheimsbriefkästen gesteckt. 

StuRa Universität Leipzig: 

- Schaffung einer Beauftragtenstelle für Antifaschismus unter dem Refereat Antirassismus. 

StuRa HTW Dresden: 

- Alle Ordnungen wurden überarbeitet. 

StuRa HTWK Leipzig: 

- Vorbereitungen für die Wahlen im Februar laufen. 

- Hochschule für Telekommunikation soll als Stiftungsfakultät in die HTWK Leipzig eingegliedert 

werden. 

StuRa HS Zittau/Görlitz: 

- Die Systemakkreditierung wird an zwei Fakultäten der Hochschule erprobt. 

StuRa WH Zwickau: 

- Die Abwahl des Rektors wurde vom Hochschulrat bestätigt. 

- Aktuell werden die StuRa-Ordnungen überarbeitet. 

Amtsträger:innen der KSS: 

- Stellungnahme zur Landesstipendienverordnung wurde erarbeitet. 

- Ausschreibungen für die kommende Legislaturperiode wurden erstellt. 

- Vorbereitungen zum nächsten Treffen der Landesstudierendenvertretungen wurden 

getroffen. 

- Arbeit an LAPO-I wird weiterhin verfolgt. 

- Am 18.01.2018 findet in Erfurt eine Demonstration zur geplanten Novelle des Thüringer 

Hochschulgesetzes statt. Diese wird von der Konferenz Thüringer Studierendenschaften 

organisiert. 

Koordinierungsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an sächsischen Universitäten und 

Hochschulen: 

- Die Koordinierungsstelle wird eine neue Struktur bekommen. 
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Antrag – Beitragserhöhung zum Sommersemester 2018

Liebe Sitzungsleitung,

hiermit möchte ich folgenden Antrag einbringen: 

Titel: Beitragserhöhung zum Sommersemester 2018

Antragsteller: Robert Georges (GF Finanzen und Inneres)

Antragstext: Das Plenum möge eine Erhöhung des semesterweisen Mitgliedsbeitrages für den StuRa ab 
dem Sommersemester 2018 wie folgt beschließen und eine entsprechende Anpassung der Beitragsord-
nung vornehmen:

Beitrag p.P. für den StuRa: 6,70€
Beitrag p.P. für den FSR: 0,90€
Beitrag p.P. gesamt: 7,60€

Begründung:
Die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung der Studierendenschaft der TU Dresden macht eine An-
passung der Mitgliedsbeiträge erforderlich. Die letzte Anpassung der Mitgliedsbeiträge erfolgte zum 
Haushaltsjahr 2012/2013 mit einer Erhöhung des Studierendenschaftsbeitrages von 3,60€ auf aktuell  
4,60€. In den Haushaltsjahren 2012/2013 bis 2014/2015 konnte bedingt durch hohe Studierendenzahlen 
von zeitweilig bis zu ca. 34.600 Studierenden (HJ 13/14) ein deutlicher Aufbau von Rücklagen erzielt  
werden. Seit dem HJ 15/16 sind dagegen zum einen eine Reduktion der Anzahl von beitragspflichtigen 
Studierenden auf derzeit ca. 33.300 (Stand 07.11.2017) sowie eine signifikante Erhöhung der Ausgaben 
zu verzeichnen. Dies hat folgende Gründe:

1. Steigerung der Personalkosten
Ab dem HJ 17/18 wurden zur Bewältigung des anfallenden Verwaltungsaufwandes insgesamt drei Dauer-
stellen mit einer tariflichen Eingruppierung nach E9 TVL-Ost geschaffen. Aufgrund der sukzessiven Be-
setzung der Stellen ergeben sich im laufenden Haushaltsjahr noch Einsparungen. Ab dem folgenden 
Haushaltsjahr fallen Mehrkosten von ca. 50.000€ p.a. an. Des Weiteren muss der StuRa auch zukünftig  
mit steigenden Personalkosten aufgrund tariflicher Anpassungen rechnen.

2. Ausgaben für Anschaffungen
Im vorangegangenen HJ 16/17 wurde für ca. 25.000€ ein neue Büroausstattung angeschafft, da die alten 
Büromöbel hoffnungslos verschlissen waren.

3. Steigerung der Kosten für Referate
Im Vergleich zu den Vorjahren ist seit dem HJ 15/16 eine steigende Aktivität in den Referaten zu erken-
nen: So verdoppelte sich der Bedarf der Referate im Geschäftsbereich Hochschulpolitik von 15.000€ (HJ 
14/15) auf  aktuell 30.500€. Eine solche Kostensteigerung ist auch in den Referaten des Geschäftsberei -
ches Lehre und Studium von ca. 2.000€ (HJ 14/15) auf derzeit ca. 35.000€ zu beobachten. Dies begrün-
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det sich vor allem in der Durchführung mehrerer kultureller Großveranstaltungen wie dem Sommerfest 
„Schampus auf dem Campus“ sowie verschiedener Seminare und Workshops z.B. zum Prüfungsrecht, 
zur allgemeinen Gremienarbeit oder dem Vernetzungstreffen der studentischen Mitglieder im Akkredi-
tierungspool. Von dem neu geschaffenen Referat Vernetzung wird zudem jedes Jahr eine Uniweite Fach-
schaftentagung (UFaTa) mit einem Finanzierungsbedarf von ca. 8.000€ organisiert.

4. Steigerung der Ausgaben für Soziale Härtefälle
Die Studierendenschaft bietet Mitgliedern mit geringem Einkommen die Möglichkeit zur Rückerstattung 
des kompletten Semesterbeitrages. Aufgrund steigender Antragszahlen bzw. Bewilligungen und höherer 
Semesterbeiträge ist hier eine Verdreifachung der Kosten von ca. 8.000€ (HJ 14/15) auf ca. 23.000€ (HJ 
16/17) zu verzeichnen.

5. Steigende Ausgaben zur Förderung des Sports
Entsprechend §24, Abs. 3 Nr. 5 SächsHSFG fördert die Studierendenschaft den Studentensport. Gegen-
über dem HJ 15/16 ist eine Verdopplung der Ausgaben von ca. 7.000€ auf ca. 15.000€ (HJ 16/17) zu ver -
zeichnen. Dies begründet sich u.a. durch die Finanzierung von Teilnahmen an Meisterschaften wie z.B. 
der Handballer oder der Volleyball-Spielerinnen. Für das aktuelle Haushaltsjahr wurde erneut ein Bedarf 
von ca. 15.000€ angemeldet.

6. Steigende Ausgaben für Studentische Projekte
Die Studierendenschaft der TU Dresden fördert im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung gemäß §24, 
Abs. 3 SächsHSFG verschiedenste Projekte ihrer Mitglieder. Seit dem HJ 12/13 ist ein stetiger Anstieg  
der Ausgaben für Studentische Projekte zu verzeichnen. Im HJ 12/13 wurden ca. 11.500€ aufgewendet 
während im HJ 16/17 die Ausgaben ca. 42.500€ betrugen. Dies lässt sich auf mehrere Ursachen zurück-
führen, so wurden z.B. besonders seit dem HJ 15/16 aufgrund offensiver Bewerbung vermehrt Förderan-
träge an den StuRa gerichtet. Da zu jenem Zeitpunkt die extrem hohen Rücklagen sukzessive abgebaut 
werden mussten, wurden auch mehr Anträge bewilligt. Zudem wurden vereinzelt auch sehr umfangrei-
che Projekte, wie z.B. Theaterproduktionen der „die bühne“ oder Ausstellungen gefördert. Dieser Trend 
setzt sich weiter fort. Eine weitere Ursache ist in der schnelleren Bearbeitung von Projektanträgen zu su-
chen. So konnte die geschätzt durchschnittliche Bearbeitungszeit von größeren Finanzanträgen von ca.  
5 Monaten (HJ 14/15) auf derzeit 3 Monate reduziert werden. Dadurch werden viel mehr Finanzanträge  
noch in dem Haushaltsjahr abgerechnet, in dem die Ausgaben beantragt wurden.

Bemerkungen zu den Fachschaftsbeiträgen
Zum Jahresabschluss für das HJ 15/16 wurde neue Formulare für die Jahresabschlussberichte der Fach-
schaften eingeführt, da das Vermögen der Fachschaftsräte dem Vermögen der Studierendenschaft der 
TU Dresden zuzurechnen ist.  Die Verwendung der Formulare erlaubt erstmalig eine detailliertere Erfas-
sung der Vermögenswerte und -entwicklung der einzelnen Fachschaften. Dabei zeichnet sich ab, dass 
die meisten FSRe die zugewiesenen Fachschaftsbeiträge im Semester nicht verbrauchen und somit Rüc-
klagen akkumulieren. Dies trifft insbesondere auf die größeren Fachschaftsräte mit mehr als 1500 Mit-
glieder zu, während gerade kleinere FSRe häufig ihre (wenigen) Fachschaftsmittel eher verbrauchen. Zu-
künftig werden ggf. Anpassungen im Sockel- bzw. Kopfbeitrag notwendig werden, um eine ausreichende 
und angemessene Finanzierung aller Fachschaftsräte zu ermöglichen. Da gegenwärtig nur 2 Erfassungs-
zeitpunkte ausgewertet werden können, wurde auf eine Änderung verzichtet.

Bemerkung zu den Rücklagen
In Absprache mit der Innenrevision der TU Dresden ist es dem StuRa gestattet zur Absicherung unvor -
hergesehener Ausgaben und größerer Anschaffungen Rücklagen bis zu einer Höhe von 100.000€ aufzu-
bauen. Mit Vollzug des aktuellen Haushaltplans 17/18 wird ein Abbau der Rücklagen in den Zielkorridor  
erreicht.

Hausadresse:
Studentenrat der TU Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa – Haus der Jugend
George-Bähr-Straße 1e
01069 Dresden

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
Bankleitzahl: 850 503 00
Konto: 312 026 3710

Kontakt:
Telefon: 0351 46332042
Telefax: 0351 46334714 / 33545
E-Mail: stura@stura.tu-dresden.de
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Bemerkung zu der Studierendenanzahl
Die Kalkulation der Beitragshöhe geht von einer durchschnittlichen Anzahl von 32.000 Studierenden je 
Semester aus. Im Rahmen der Hochschulpaktmittel muss die TU Dresden ihre gegenwärtige Studieren-
denzahl bis 2020 halten, um Sie anschließend entsprechend der Vorgaben der aktuellen Zuschussver -
einbarung mit dem SMWK bis 2025 auf ca. 29.000 bis 30.000 zu reduzieren. Mit Schließung der Juris-
tischen Fakultät ist bereits in den kommenden Jahren mit einer leichten Reduktion der Studierendenzah-
len zu rechnen.

Die beiliegende Tabelle gibt eine Übersicht über die zu erwartenden Gesamteinnahmen sowie Fehlbeträ-
ge bzw. Überschüsse.  Die veranschlagten Ausgaben orientieren sich an der Entwicklung der letzten 
Haushaltsjahre seit 2012/2013.
Eine Erhöhung des Mitgliedschaftsbeitrages um mindestens 2,50€ erscheint gegenwärtig unumgäng-
lich. Weitere Erhöhungen könnten nur durch dauerhafte und drastische Kürzungen bei den Ausgaben  
vermieden werden. Im Hinblick auf die Tendenz zu sinkenden Studierendenzahlen an der TU Dresden 
und zukünftigen Kostensteigerungen z.B. aufgrund von Tarifanpassungen bei Lohn- und Gehaltszahlun-
gen ist es sinnvoll, eine Erhöhung im Bereich von 2,80€ bis 3,20€ zu favorisieren.

Für weitere Fragen stehe ich auf der Sitzung gerne zur Verfügung.

Viele Grüße

Robert Georges
Geschäftsführer Finanzen und Inneres

Hausadresse:
Studentenrat der TU Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa – Haus der Jugend
George-Bähr-Straße 1e
01069 Dresden

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
Bankleitzahl: 850 503 00
Konto: 312 026 3710

Kontakt:
Telefon: 0351 46332042
Telefax: 0351 46334714 / 33545
E-Mail: stura@stura.tu-dresden.de
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Übersicht zur Beitragserhöhung

Beitragspflichtige Studierende (Schätzung) 32.000

Semesterbeitrag p. P. 4,60 € 5,60 € 6,60 € 7,10 € 7,30 € 7,35 € 7,40 € 7,50 € 7,60 € 7,70 € 7,80 € 8,10 € 8,60 €

Steigerung p. P. + 1,00 € + 2,00 € + 2,50 € + 2,70 € + 2,75 € + 2,80 € + 2,90 € + 3,00 € + 3,10 € + 3,20 € + 3,50 € + 4,00 €

Gesamtbeiträge p. a. 294.400,00 € 358.400,00 € 422.400,00 € 454.400,00 € 467.200,00 € 470.400,00 € 473.600,00 € 480.000,00 € 486.400,00 € 492.800,00 € 499.200,00 € 518.400,00 € 550.400,00 €

Anschaffungen 5.000,00 €

Personalkosten 144.212,00 €

AEs 45.000,00 €

Büroausgaben 20.000,00 €

Mitgliedschaften 10.000,00 €

Wahlen 20.000,00 €

Projektförderung 50.000,00 €

Soziale Härtefälle 25.000,00 €

Referate 75.000,00 €

AGs 5.000,00 €

Fachschaftsbeiträge 81.600,00 €

Sonstige Erträge -2.000,00 €

Ausgaben gesamt 478.812,00 €

Fehlbetrag/Überschuss p. a. -184.412,00 € -120.412,00 € -56.412,00 € -24.412,00 € -11.612,00 € -8.412,00 € -5.212,00 € 1.188,00 € 7.588,00 € 13.988,00 € 20.388,00 € 39.588,00 € 71.588,00 €
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Bundesland Universität Bezeichnung
Bayern Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Studierendenvertretung
Bayern Julius-Maximilians-Universität Würzburg Studierendenvertretung
Bayern Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt studentischer Konvent
Bayern Ludwig-Maximilians-Universität München Studierendenvertretung
Bayern Otto-Friedrich-Universität Bamberg Studierendenvertretung
Bayern Technische Universität München studentische Vertretung
Bayern Universität Augsburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Bayern Universität Bayreuth Studierendenparlament
Bayern Universität der Bundeswehr München studentischer Konvent
Bayern Universität Passau SprecherInnenrat
Bayern Universität Regensburg studentischer Sprecher*innenrat
Baden Württemberg Albert-Ludwigs-Universität Freiburg StuRa Uni Freiburg - Deine Studierendenvertretung
Baden Württemberg Eberhard Karls Universität Tübingen Allgemeiner Studierendenausschuss
Baden Württemberg Universität Heidelberg Studierendenrat
Baden Württemberg Universität Hohenheim Allgemeiner Studierendenausschuss
Baden Württemberg Universität Konstanz Allgemeiner Studierendenausschuss
Baden Württemberg Universität Mannheim Allgemeiner Studierendenausschuss
Baden Württemberg Universität Stuttgart Studierendenvertretung
Baden Württemberg Universität Ulm Allgemeiner Studierendenausschuss
Berlin Freie Universität Berlin Allgemeiner Studierendenausschuss
Berlin Humboldt-Universität zu Berlin Referent_innenrat
Berlin Technische Universität Berlin Allgemeiner Studierendenausschuss
Berlin Universität der Künste Berlin Allgemeiner Studierendenausschuss
Brandenburg Brandenburgische Technische Universität Cottbus Studierendenrat
Brandenburg Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Allgemeiner studentischer Ausschuss
Brandenburg Universität Potsdam Allgemeiner Studierendenausschuss
Bremen Universität Bremen Allgemeinen StudentInnenausschusses
Hamburg HafenCity Universität Hamburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Hamburg Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg studentischer Konvent
Hamburg Technische Universität Hamburg-Harburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Hamburg Universität Hamburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Hessen Technische Universität Darmstadt Allgemeiner Studierendenschaft
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Hessen Goethe-Universität Frankfurt am Main Allgemeiner Studierendenausschuss
Hessen Justus-Liebig Universität Gießen Allgemeiner Studierendenausschuss
Hessen Philipps-Universität Marburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Hessen Universität Kassel Allgemeiner Studierendenausschuss
Mecklenburg VorpommernErnst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Allgemeiner Studierendenausschuss
Mecklenburg VorpommernUniversität Rostock Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Technische Universität Clausthal Zellerfeld Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Georg-August-Universität Göttingen Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Stiftung Universität Hildesheim Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Leuphana Universität Lüneburg Allgemeine Student*innenausschuss
Niedersachsen Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Universität Osnabrück Allgemeiner Studierendenausschuss
Niedersachsen Universität Vechta Allgemeiner Student*innenausschuss
Nordrhein-Westfalen Universität Bielefeld Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Ruhr-Universität Bochum Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Technische Universität Dortmund Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Folkwang Universität der Künste Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Universität Duisburg-Essen Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Universität zu Köln Allgemeine Student*innenausschuss
Nordrhein-Westfalen Westfälische Wilhelms-Universität Münster Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Universität Paderborn Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Universität Siegen Allgemeiner Studierendenausschuss
Nordrhein-Westfalen Bergische Universität Wuppertal Allgemeiner Studierendenausschuss
Rheinland-Pfalz Johannes Gutenberg-Universität Mainz Allgemeiner Studierendenausschuss
Rheinland-Pfalz Technische Universität Kaiserslautern Allgemeiner Studierendenausschuss
Rheinland-Pfalz Universität Koblenz-Landau Allgemeiner Studierendenausschuss
Rheinland-Pfalz Universität Trier Allgemeiner Studierendenausschuss
Saarland Universität des Saarlandes Allgemeiner Studierendenausschuss
Sachsen Technische Universität Bergakademie Freiberg Studentenrat
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Sachsen Technische Universität Chemnitz Student_innenrat
Sachsen Universität Leipzig Student_innenrat
Sachsen-Anhalt Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Studierendenrat
Sachsen-Anhalt Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Studierendenrat
Schleswig-Holstein Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Allgemeiner Studierendenausschuss
Schleswig-Holstein Universität Flensburg Allgemeiner Studierendenausschuss
Schleswig-Holstein Universität zu Lübeck Allgemeiner Studierendenausschuss
Thüringen Bauhaus-Universität Weimar StudierendenKonvent
Thüringen Friedrich-Schiller-Universität Jena Studierendenrat
Thüringen Technische Universität Ilmenau Studierendenrat
Thüringen Universität Erfurt Studierendenrat
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Antragsteller: Thomas Schmalfuß 

Antrag: Das Plenum möge beschließen, die Grundordnung der Studentenschaft sowie 
Geschäftsordnung und Förderrichtlinie des Studentenrates wie folgt zu ändern: 

Grundordnung: 
§ 20 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
(1)1Die beschlussfassende Organe der Studentenschaft sind beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder mit aktivem Stimmrecht anwesend ist. 

(2)1Beschlüsse des StuRa‐Plenums und der Geschäftsführung werden, wenn von diesem 
nichts anderes bestimmt wird, mit der Beschlussfassung wirksam. 

(3)1Die beschlussfassenden Organe  der Studentenschaft  können ihre, in  ihrer Amtsperiode, 
gefassten Beschlüsse nur mit einer höheren Mehrheit gemäß §19 Abs. 1 ändern oder 
aufheben; bei früheren Beschlüssen mit Ausnahme von 29 Abs. 3 genügt eine einfache 
Mehrheit. 

(4)1Das StuRa‐Plenum kann gefasste Beschlüsse der Geschäftsführung mit Ausnahme von 
Finanzbeschlüssen mit einer einfachen Mehrheit ändern oder aufheben. 

(5)1Beschlüsse, die den Studentenrat finanziell über das Haushaltsjahr hinaus binden, sowie 
Grundordnungsänderungen bedürfen eines Beschlusses auf einer ordentlichen Sitzung. 

(6)1Beschlüsse eines beschlussfassenden Organs der Studentenschaft mit Ausnahme des 
StuRa‐Plenums und der Geschäftsführung werden wirksam, wenn auf der folgenden, 
ordentlichen, beschlussfähigen Sitzung des StuRa‐Plenums das Protokoll vorliegt und diesen 
nicht durch einen Antrag auf Neubefassung nach §10 (6) Geschäftsordnung widersprochen 
wird. 

§ 24 a Förderausschuss
(2)1Der Förderausschuss setzt sich aus der Geschäftsführerin Finanzen, sowie vier bis sechs 
weiteren, abweichend von §24 Abs.1 gewählten Mitgliedern der Studierendenschaft 
zusammen.  

§ 27 Geschäftsführung
(3)1Die Geschäftsführung vertritt den StuRa und setzt seine Beschlüsse um. 2Zwischen den 
Sitzungen des StuRa‐Plenums fasst Sie nicht aufschiebbare Beschlüsse bis zu einem Wert von 
5000€. 3Außerdem kann Sie Beschlüsse über Anträge der Exekutive mit einem Finanzrahmen 
von bis zu 350€ je Antrag fassen. 

(4)1Beschlussfassungen nach §27 (3) sind namentlich zu protokollieren.  

(5)1Aus ihrer Mitte bestimmt die Geschäftsführung eine Dienstvorgesetzte der Angestellten. 

(6)1Die Geschäftsführung ist dem StuRa zur Rechenschaft verpflichtet. 
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Förderrichtlinie: 
§ 1 Förderausschuss
(2)1Der Förderausschuss bearbeitet die Anträge   auf finanzielle Förderung studentischer 
Projekte  unter Anwendung von § 33 der Finanzordnung.2Hierzu legt er eine durch einfache 
Mehrheit verabschiedete Beschlussvorlage dem StuRa‐Plenum zur Abstimmung vor. 

(3)1Der Förderausschuss entscheidet über die Anerkennung von Hochschulgruppen gemäß 
der Richtlinie zur Anerkennung von Hochschulgruppen. 

Geschäftsordnung: 

§6 Tagesordnung
(1)1Zu Beginn der Sitzung ist der Tagesordnungsvorschlag des Sitzungsvorstands vorzustellen 
und über Änderungsanträge zu beschließen.2Danach ist die Tagesordnung zu verabschieden. 

(2)1Die Tagesordnung muss ein Verzeichnis aller vor liegenden Anträge, sowie deren 
Zuordnung zu Tagesordnungspunkten enthalten.2Sie muss folgende Punkte vorsehen: 

1. Genehmigung der vorliegenden Protokolle,

2. Abstimmung der Beschlussvorlage der Ausschüsse

3. Bericht der Geschäftsführung und Debatte des Berichts,

4. Sonstiges.

3Die Punkte 1 bis 3 dürfen nur auf ordentlichen Sitzungen behandelt werden. 4Die Punkte 1 
und 2 sind jeweils zu Beginn einer Sitzung zu behandeln. 

§10 Anträge
(6)1Anträge auf Neubefassung dürfen nur in Fällen nach 20, Abs. 5 GrO und nur im 
Tagesordnungspunkt „Genehmigung der vorliegenden Protokolle“ gestellt werden.2Für sie 
gelten nicht die Fristen nach §5. 

Begründung: 

Beschlüsse können zurzeit abschließende nur durch das StuRa‐Plenum erfolgen. Beschlüsse 
andere Gremien müssen stets durch das Plenum bestätigt werden. Um den StuRa auch 
zwischen den Sitzungen des Plenum handlungsfähig zu halten und gewissen 
wiederkehrenden Bürokratischen Aufwand vom Plenum abzuwenden, sollen die Ordnungen 
und Richtlinien daher dementsprechend geändert. Dadurch werden der Geschäftsführung 
mehr Kompetenzen als vorher zugesprochen. 

Eine genauere Vorstellung der Änderungen, ihrer Intention und der Umsetzung erfolgt zur 
Plenumsitzung. 
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Antragsteller: Thomas Schmalfuß 
 
Antrag: Das Plenum möge beschließen, die Grundordnung der Studentenschaft sowie 
Geschäftsordnung und Förderrichtlinie des Studentenrates wie folgt zu ändern: 

 
 
Grundordnung: 
§ 20 Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung 
(1) 1Die beschlussfassende Organe der Studentenschaft sind beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder mit aktivem Stimmrecht anwesend ist. 
 
(2)1Beschlüsse des StuRa‐Plenums, des Förderausschusses und der Geschäftsführung 
werden, wenn von diesem nichts anderes bestimmt wird, mit der Beschlussfassung wirksam. 
 
(3)1Die beschlussfassenden Organe  der Studentenschaft  können ihre, in  ihrer Amtsperiode, 
gefassten Beschlüsse nur mit einer höheren Mehrheit gemäß §19 Abs. 1 ändern oder 
aufheben; bei früheren Beschlüssen mit Ausnahme von 29 Abs. 3 genügt eine einfache 
Mehrheit. 
 
(4)1Das StuRa‐Plenum kann gefasste Beschlüsse der Geschäftsführung und des 
Förderausschusses mit Ausnahme von Finanzbeschlüssen mit einer einfachen Mehrheit 
ändern oder aufheben. 
 
 
(5)1Beschlüsse, die den Studentenrat finanziell über das Haushaltsjahr hinaus binden, sowie 
Grundordnungsänderungen bedürfen eines Beschlusses auf einer ordentlichen Sitzung. 
 
(5)1Beschlüsse eines beschlussfassenden Organs der Studentenschaft mit Ausnahme des 
StuRa‐Plenums, des Förderausschusses und der Geschäftsführung werden wirksam, wenn 
auf der folgenden, ordentlichen, beschlussfähigen Sitzung des StuRa‐Plenums das Protokoll 
vorliegt und diesen nicht durch einen Antrag auf Neubefassung nach §10 (6) 
Geschäftsordnung widersprochen wird. 
 
§ 27 Geschäftsführung 
(3)1Die Geschäftsführung vertritt den StuRa und setzt seine Beschlüsse um. 2Zwischen den 
Sitzungen des StuRa‐Plenums fasst Sie nicht aufschiebbare Beschlüsse bis zu einem Wert von 
5000€. 3Außerdem kann Sie Beschlüsse über Anträge der Exekutive mit einem Finanzrahmen 
von bis zu 350€ je Antrag fassen. 
  
(4)1Beschlussfassungen nach §27 (3) sind namentlich zu protokollieren.  
 
(5)1Aus ihrer Mitte bestimmt die Geschäftsführung eine Dienstvorgesetzte der Angestellten. 
 
(6)1Die Geschäftsführung ist dem StuRa zur Rechenschaft verpflichtet. 
 

Geschäftsordnung: 
§10 Anträge 

-Sitzungsunterlagen A.16 Anlage für die Grundordnungsänderung
Vorschlag 2 15.März 2018

Seite 292 von 322



(6)1Anträge auf Neubefassung dürfen nur in Fällen nach 20, Abs. 5 GrO und nur im 
Tagesordnungspunkt „Genehmigung der vorliegenden Protokolle“ gestellt werden.2Für sie 
gelten nicht die Fristen nach §5. 
 
Begründung: 
 
Beschlüsse können zurzeit abschließende nur durch das StuRa‐Plenum erfolgen. Beschlüsse 
andere Gremien müssen stets durch das Plenum bestätigt werden. Um den StuRa auch 
zwischen den Sitzungen des Plenum handlungsfähig zu halten und gewissen 
wiederkehrenden Bürokratischen Aufwand vom Plenum abzuwenden, sollen die Ordnungen 
und Richtlinien daher dementsprechend geändert. Dadurch werden der Geschäftsführung 
und dem Förderausschuss mehr Kompetenzen als vorher zugesprochen.  
 
Eine genauere Vorstellung der Änderungen, ihrer Intention und der Umsetzung erfolgt zur 
Plenumsitzung. 
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Antragsteller: Thomas Schmalfuß 
 
Antrag: Das Plenum möge beschließen, die Geschäftsordnung des Studentenrates wie folgt 
zu ändern: 
 
Geschäftsordnung: 
§6 Tagesordnung 
(1)1Zu Beginn der Sitzung ist der Tagesordnungsvorschlag des Sitzungsvorstands vorzustellen 
und über Änderungsanträge zu beschließen.2Danach ist die Tagesordnung zu verabschieden. 
 
(2)1Die Tagesordnung muss ein Verzeichnis aller vor liegenden Anträge, sowie deren 
Zuordnung zu Tagesordnungspunkten enthalten.2Sie muss folgende Punkte vorsehen: 
 

1. die Genehmigung der vorliegenden Protokolle, 
 
2. Bericht der Geschäftsführung und Debatte des Berichts, 
 
3. Sonstiges. 

 
3Die Punkte 1 und 2 dürfen nur auf ordentlichen Sitzungen behandelt werden. 4Der Punkt 1 
ist zu Beginn der Sitzung zu behandeln. 
 
Begründung: 
 
Damit die Protokolle anderer Organe des StuRas immer so schnell wie möglich durch das 
Plenum bestätigen zu lassen, sollen diese immer zu Beginn einer Sitzung behandelt werden. 
Dies entspricht bereits der momentan gängigen Praxis und soll nur noch so in der 
Geschäftsordnung festgehalten. 
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§ Gültige Fassung Version 1 von 16/025 Änderungsantrag - Matthias Lüth

GrO
§5a

Beschlussfähigkeit
Die Beschluss fassenden Organe der Studenten-
schaft nach § 5 (1) sind beschlussfähig, wenn die 
Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde und 
mehr als die Hälfte der Mitglieder mit aktivem 
Stimmrecht anwesend sind. 

keine Änderung Streichen.

Dopplung zu §20 Beschlussfassung und Beschlüssfähigkeit.

GrO
§19 (3)

Der StuRa entscheidet grundsätzlich mit einfach-
er Mehrheit sofern Grundordnung und Er-
gänzungsordnungen keine andere Mehrheit 
vorschreiben.

keine Änderung Die beschlussfassenden Organe der Studen-
tenschaft entscheiden grundsätzlich mit ein-
facher Mehrheit sofern Grundordnung und 
Ergänzungsordnungen keine andere Mehrheit 
vorschreiben.

Bislang sind keine Mehrheiten für andere Organe als das Plenum definiert.

GrO
§20 (1)

Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit
Der StuRa ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder mit aktivem Stimmrecht 
anwesend ist.

Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit
Die beschlussfassende Organe der Studen-
tenschaft sind beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälfte seiner Mitglieder mit aktivem Stimm-
recht anwesend ist

Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit
Die beschlussfassenden Organe der Studen-
tenschaft sind beschlussfähig, wenn die Sitzung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und wenn 
mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder mit aktivem 
Stimmrecht anwesend sind.

Ausgleich des Streichens von §5a.

GrO
§20 (2)

Beschlüsse des StuRa werden, wenn von diesem
nichts anderes bestimmt wird, mit der Be-
schlussfassung wirksam.

Beschlüsse des StuRa-Plenums und der Ge-
schäftsführung werden, wenn von diesem 
nichts anderes bestimmt wird, mit der Be-
schlussfassung wirksam.

Beschlüsse des StuRa werden, wenn von diesem
nichts anderes bestimmt wird, mit der Be-
schlussfassung wirksam. Beschlüsse anderer 
beschlussfassender Organe der Studenten-
schaft werden in der Regel wirksam, wenn auf 
der folgenden, ordentlichen, beschlussfähi-
gen Sitzung des StuRa das Protokoll vorliegt 
und diesem nicht durch einen Antrag auf 
Neubefassung nach §10 (6) Geschäftsord-
nung widersprochen wird.

Eine Unterscheidung in StuRa-Plenum und StuRa ist nicht notwendig, da bereits sauber in §5 die beschlussfassenden Organe der Studentenschaft 
definiert werden. 
Zusammenfassung von Absatz 2 und 5 und zusätzlich wurde die Wortgruppe „in der Regel“ hinzugefügt um zu verdeutlichen, dass es in Abweichungen 
in §23, §24a und §27 gibt.
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GrO
§20 (3)

Der StuRa kann in seiner Amtsperiode gefasste
Beschlüsse nur mit einer höheren Mehrheit 
gemäß §19 Abs. 1 ändern oder aufheben; bei 
früheren Beschlüssen mit Ausnahme von §29 
Abs. 3 genügt eine einfache Mehrheit.

Die beschlussfassenden Organe der Studen-
tenschaft können ihre, in ihrer Amtsperiode, 
gefassten Beschlüsse nur mit einer höheren 
Mehrheit gemäß §19 Abs. 1 ändern oder 
aufheben; bei früheren Beschlüssen mit Aus-
nahme von 29 Abs. 3 genügt eine einfache 
Mehrheit.

Die beschlussfassenden Organe der Studen-
tenschaft können ihre, in ihrer Amtsperiode, 
gefassten Beschlüsse nur mit einer höheren 
Mehrheit gemäß §19 (1) ändern oder aufheben; 
bei früheren Beschlüssen mit Ausnahme von 29 
(3) genügt eine einfache Mehrheit.

Im Falle des Nichtwidersprechens des Protokolls eines anderen beschlussfassenden Organs ist der StuRa fortan das beschlussfassende Organ.

GrO
§20 (x)

Neuer Absatz. (4) 
Das StuRa-Plenum kann gefasste Beschlüsse 
der Geschäftsführung mit Ausnahme von Fi-
nanzbeschlüssen mit einer einfachen Mehrheit 
ändern oder aufheben.

(4) 
Der StuRa kann gefasste Beschlüsse der an-
deren beschlussfassenden Organe mit einer ein-
fachen Mehrheit ändern oder aufheben.

Notwendig, da bisher der StuRa immer das beschlussfassende Organ ist (durch Protokollbehandlung im Plenum) und jetzt nicht mehr, da andere 
beschlussfassende Organe selbstständig Beschlüsse tätigen können. Das finanzwirksame Beschlüsse verbunden mit Projektförderung von externen 
nicht zurückgenommen werden, ergibt sich aus höherer Gesetzgebung und sollte sich dieser weiterhin anpassen können.

GrO
§20 (4)

Beschlüsse, die den Studentenrat finanziell über 
das Haushaltsjahr hinaus binden, sowie 
Grundordnungsänderungen bedürfen eines Be-
schlusses auf einer ordentlichen Sitzung.

(4) -> (5)
Beschlüsse, die den Studentenrat finanziell über 
das Haushaltsjahr hinaus binden, sowie 
Grundordnungsänderungen bedürfen eines Be-
schlusses auf einer ordentlichen Sitzung.

Keine Änderung.

-

GrO
§20 (5)

Beschlüsse eines beschlussfassenden Organs 
der Studentenschaft mit Ausnahme des StuRa 
werden wirksam, wenn auf der folgenden, or-
dentlichen, beschlussfähigen Sitzung des StuRa 
das Protokoll vorliegt und diesen nicht durch 
einen Antrag auf Neubefassung nach §10 (6) 
Geschäftsordnung widersprochen wird.

(5) -> (6)
Beschlüsse eines beschlussfassenden Organs 
der Studentenschaft mit Ausnahme des StuRa-
Plenums und der Geschäftsführung werden 
wirksam, wenn auf der folgenden, ordentlichen, 
beschlussfähigen Sitzung des StuRa-Plenums 
das Protokoll vorliegt und diesen nicht durch 
einen Antrag auf Neubefassung nach §10 (6) 
Geschäftsordnung widersprochen wird.

Streichen.

Zusammengeführt mit Absatz 2.

§ Gültige Fassung Version 1 von 16/025 Änderungsantrag - Matthias Lüth
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GrO
§23 (x)

Neuer Absatz. Keine Änderung. (2)
Beschlüsse des Sitzungsvorstandes nach §22 
(1) werden mit Beschlussfassung durch den 
Sitzungsvorstand wirksam.

Außerordentliche Sitzungen sollten weiterhin durch den Sitzungsvorstand einberufbar sein.

GrO
§24a
(2)

Der Förderausschuss setzt sich aus der 
Geschäftsführerin Finanzen, sowie vier bis sechs 
weiteren, gemäß §24 Abs.1 gewählten 
Mitgliedern zusammen.

Der Förderausschuss setzt sich aus der Ge-
schäftsführerin Finanzen, sowie vier bis sechs 
weiteren, abweichend von §24 Abs. 1 gewählten 
Mitgliedern der Studierendenschaft zusammen.

Keine Änderung.
redaktionell §24 Abs. 1 zu §24 (1)

Was ist ein gewähltes Mitglied der Studierendenschaft? In der gültigen Fassung ist mit Mitglied, die dann gewählte Person im Förderausschuss gemeint.
§24 (1): Ein Ausschuss besteht aus 4 bis 7 Mitgliedern des StuRa, welche zum Zeitpunkt ihrer Wahl über das aktive Stimmrecht im StuRa verfügen. 2Sie 
werden vom Studentenrat für die laufende Legislatur der Legislative gewählt.

GrO
§24a 
(3)

Die Aufgaben des Förderausschusses ergeben 
sich aus der Richtlinie über die finanzielle 
Förderung studentischer Projekte.

Keine Änderung. Die Aufgaben des Förderausschusses ergeben 
sich aus der Richtlinie über die finanzielle 
Förderung studentischer Projekte. Beschlüsse 
über Hochschulgruppenanerkennungen nach 
der Richtlinie zur Anerkennung von Hoch-
schulgruppen werden abweichend von §20 (2) 
mit Beschlussfassung durch den Förder-
ausschuss wirksam.

Beschleunigung das Anerkennungsverfahrens. Im Zweifel durch den StuRa revidierbar (entweder durch Anträge auf Neubefassung oder durch neuen 
Beschluss nach §20 (neu 4)). Sinnvoll dies in die Grundordnung zu schreiben, da die Förderrichtlinie die Grundordnung nicht überschreiben kann.

GrO
§27 (3) 

Die Geschäftsführung vertritt den StuRa und 
setzt seine Beschlüsse um. Zwischen den Sitzun-
gen des StuRa fasst Sie nicht aufschiebbare 
Beschlüsse.

Die Geschäftsführung vertritt den StuRa und set-
zt seine Beschlüsse um. Zwischen den Sitzun-
gen des StuRa-Plenums fasst Sie nicht auf-
schiebbare Beschlüsse bis zu einem Wert von 
5000€. Außerdem kann Sie Beschlüsse über 
Anträge der Exekutive mit einem Finanzrah-
men von bis zu 350€ je Antrag fassen.

Die Geschäftsführung vertritt den StuRa und set-
zt seine Beschlüsse um. 

§ Gültige Fassung Version 1 von 16/025 Änderungsantrag - Matthias Lüth
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GrO
§27 (x)

Neuer Absatz. Keine Änderung. (4)
Zwischen den Sitzungen des StuRa fasst die 
Geschäftsführung Beschlüsse der 
• alltäglichen Organisation, Beschlüsse 

nach §22 (1), 
• Beschlüsse über Härtefälle nach Härtefall-

ordnung und 
• finanzwirksame Beschlüsse bei Antrag-

stellerinnen aus der Exekutive mit Aus-
nahme von Aufwandsentschädigungen,

die mit Beschlussfassung durch die Ge-
schäftsführung wirksam werden. Antragstel-
lerinnen aus der Exekutive müssen die 
Notwendigkeit der sofortigen Wirksamkeit 
gesondert schriftlich begründen. 
Die Geschäftsführung kann pro Woche nicht 
über mehr als 750 € verfügen.
Beschlüssen dieser Art mit Ausnahme von 
Härtefällen kann durch Anträge auf Neubefas-
sungen nach §10 (6) Geschäftsordnung auf 
der folgenden, ordentlichen, beschlussfähi-
gen Sitzung widersprochen werden, auf der 
das Protokoll vorliegt.

GrO
§27 (x)

Neuer Absatz. Keine Änderung. (5)
Trifft die Geschäftsführung finanzwirksame 
Beschlüsse bei externen Antragstellerinnen, 
werden diese wirksam, wenn auf der folgen-
den, ordentlichen, beschlussfähigen Sitzung 
des StuRa das Protokoll vorliegt und diesen 
nicht durch einen Antrag auf Neubefassung 
nach §10 (6) Geschäftsordnung wider-
sprochen wird.

Die in der Diskussion angeführte Rechtslage aus dem Zuwendungsrecht betrifft nur die externe Projektförderung, um diese vor willkürlichen 
Rücknahmen von Fördermitteln bei bereits gestarteter Förderungsmaßnahme zu schützen. Intern können wir eigene Verfahren festlegen (vgl. auch 
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1548-VwV-SaeHO#p44).

§ Gültige Fassung Version 1 von 16/025 Änderungsantrag - Matthias Lüth
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GrO
§28b 
(1)

Projekte des Studentenrates
Ein Projekt des Studentenrates (StuRa-Projekt) 
ist ein vom Studentenratsplenum beschlossenes 
einmaliges Vorhaben. Ein StuRa Projekt übern-
immt außerordentliche Aufgaben, die von der 
Struktur des StuRa nicht oder nur unzureichend 
abgebildet werden können.

Projekte des Studentenrates
Ein Projekt des Studentenrates (StuRa-Projekt) 
ist ein vom StuRa beschlossenes einmaliges 
Vorhaben. Ein StuRa-Projekt übernimmt außer-
ordentliche Aufgaben, die von der Struktur des 
StuRa nicht oder nur unzureichend abgebildet 
werden können.

Das einzige Mal, dass Plenum in der Ordnung vorkommt, welches nicht näher definiert ist.

FöR
§1 (2)

Der Förderausschuss entscheidet über die fi-
nanzielle Förderung studentischer Projekte laut § 
33 der Finanzordnung und die Anerkennung von 
Hochschulgruppen gemäß Richtlinie zur An-
erkennung von Hochschulgruppen.

Der Förderausschuss bearbeitet die Anträge auf 
finanzielle Förderung studentischer Projekte 
unter Anwendung von § 33 der Finanzordnung. 
Hierzu legt er eine durch einfache Mehrheit 
verabschiedete Beschlussvorlage dem StuRa-
Plenum zur Abstimmung vor.

Keine Änderung.

FöR
§1 (x)

Neuer Absatz. Der Förderausschuss entscheidet über die 
Anerkennung von Hochschulgruppen gemäß 
der Richtlinie zur Anerkennung von Hoch-
schulgruppen.

Keine Änderung.

Auf Grund der Einbindung in die Grundordnung §24a ist keine Änderung erforderlich. Die gelebte Praxis der Protokoll kann anstelle einer Beschlussvor-
lage fortgesetzt werden, insbesondere da Protokolle auf Grund der Hochschulgruppenanerkennung weiterhin notwendig sind.

GO
§6 (1)

Tagesordnung
Zu Beginn der Sitzung ist der Tagesord-
nungsvorschlag des Sitzungsvorstands vor-
zustellen und über Änderungsanträge zu 
beschließen. Danach ist die Tagesordnung zu 
verabschieden.

Tagesordnung
Zu Beginn der Sitzung ist der Tagesord-
nungsvorschlag des Sitzungsvorstands vor-
zustellen und über Änderungsanträge zu 
beschließen. Danach ist die Tagesordnung zu 
verabschieden.

Keine Änderung.

§ Gültige Fassung Version 1 von 16/025 Änderungsantrag - Matthias Lüth
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GO
§6 (2)

Die Tagesordnung muss ein Verzeichnis aller vor 
liegenden Anträge, sowie deren Zuordnung zu 
Tagesordnungspunkten enthalten. Sie muss fol-
gende Punkte vorsehen:
1. Genehmigung der vorliegenden Protokolle,
2. Bericht der Geschäftsführung und Debatte 

des Berichts,
3. Sonstiges.
Die Punkte 1 bis 3 dürfen nur auf ordentlichen 
Sitzungen behandelt werden. Die Punkte 1 und 2 
sind jeweils zu Beginn einer Sitzung zu behan-
deln.

Die Tagesordnung muss ein Verzeichnis aller vor 
liegenden Anträge, sowie deren Zuordnung zu 
Tagesordnungspunkten enthalten. Sie muss fol-
gende Punkte vorsehen:
1. Genehmigung der vorliegenden Protokolle,
2. Abstimmung der Beschlussvorlage der 

Ausschüsse
3. Bericht der Geschäftsführung und Debatte 

des Berichts,
4. Sonstiges.
Die Punkte 1 bis 3 dürfen nur auf ordentlichen 
Sitzungen behandelt werden. Die Punkte 1 und 2 
sind jeweils zu Beginn einer Sitzung zu behan-
deln.

Keine Änderung.

GO
§10 (6)

Anträge auf Neubefassung dürfen nur in Fällen 
nach 20, Abs. 5 GrO und nur im Tagesord-
nungspunkt „Genehmigung der vorliegenden Pro-
tokolle“ gestellt werden. Für sie gelten nicht die 
Fristen nach §5.

Anträge auf Neubefassung dürfen nur in Fällen 
nach 20, Abs. 5 GrO und nur im Tagesord-
nungspunkt „Genehmigung der vorliegenden Pro-
tokolle“ gestellt werden. Für sie gelten nicht die 
Fristen nach §5.

Keine Änderung.

§ Gültige Fassung Version 1 von 16/025 Änderungsantrag - Matthias Lüth
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Die Preise gültig ab  2018 
Pers./Nacht 1 ÜN ab 2 ÜN

Ü/ Fr Kind 0-2 frei frei
Kind 3-12 15,00 € 12,00 €
Junior 26,00 € 24,00 €
Senior/ 27+ 30,00 € 28,00 €

Ü/ HP Kind 0-2 frei frei
Kind 3-12 17,50 € 15,50 €
Junior 33,00 € 31,00 €
Senior/ 27+ 37,50 € 35,50 €

Ü/ VP Kind 0-2 frei frei
Kind 3-12 20,00 € 18,00 €
Junior 38,00 € 36,00 €
Senior/ 27+ 43,00 € 41,00 €

 Im Übernachtungspreis ist die Bettwäsche enthalten, Handtücher können dazu gebucht  werden.
 Einzelzimmerzuschlag: 10,00 € 
 Doppelzimmerzuschlag:   5,00 €/ Pers. 
 Familienappartementzuschlag: 10,00 €/ Nacht

Einzelpreise:    Vesper:  3,00 €      Lunch nur Brötchen:  2,00 €       Handtuchset: 2,50 € 
           

Familien:  Ehepaare und eheähnliche Gemeinschaften mit gleicher Anschrift, Familien oder Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und gleicher Anschrift

sowie eigenen "Kindern" bis einschließlich 26 Jahren auch bei abweichender Anschrift erhalten die Mitgliedskarte zum Preis von 22,50 €. 

Gruppen:  Gruppen u. Begleitpersonen zahlen den Preis für Junioren, ab 20 zahlender Gäste einer Gruppe ist der Aufenthalt einer Person auf Übernachtung und

Verpflegung kostenfrei, ab 30 Personen gibt es zwei Freiplätze . Kitas u. Grundschulen bis 4. Kl. erhalten eine Ermäßigung pro Kind von 3,00 € Ü/HP 
bzw. 6,00 € Ü/VP, und ab 10 Teilnehmern einen Freiplatz. Voraussetzung ist eine gültige Gruppenkarte des DJH. 

Behinderte:  Behinderte  Gäste mit gültigem Behindertenausweis und deren eingetragene Betreuer zahlen den Preis für Junioren. Im Ausweis eingetragene

Betreuer benötigen keine eigene DJH-Mitgliedschaft. 

DJH LV Sachsen e.V. 
JH Görlitz-Altstadt 
Peterstr. 15 
02826 Görlitz 
Tel.:  03581-6490700   /  Fax: 6490701 
e-mail:   goerlitz-city@jugendherberge.de 
www.goerlitz-city.jugendherberge.de  

Voraussetzung für die Übernachtung in 
Jugendherbergen ist die Mitgliedschaft im  
Deutschen Jugendherbergswerk. 
www.djh-mitgliedschaft.de
Jahresgebühr für Jugendherbergsausweis: 

Junior (einschließlich 26 Jahre)      7,00 €  
Familie/ 27+ 22,50 €
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  Nutzungsgebühren für Seminare 
Gruppe:  ……………………………………….  Datum   von:……………………  bis:……………………

Tagungsräume mit Übernachtung
            1/2 Tag          ganzer Tag

 08:00-13:00 od.14:00-19:00           08:00-19:00

Raum m² Preis bitte ankreuzen Preis bitte ankreuzen

Tagungsraum 150 m² 30,00 € 60,00 €

Seminarraum 1 34 m² 20,00 € 30,00 €

Seminarraum 2 40 m² 20,00 € 30,00 €

Seminarraum 3 30 m² 20,00 € 30,00 €

Tagungsräume ohne Übernachtung
            1/2 Tag          ganzer Tag

 08:00-13:00 od.14:00-19:00  08:00-19:00

Raum m² Preis bitte ankreuzen Preis bitte ankreuzen

Tagungsraum 150 m² 150,00 € 250,00 €

Seminarraum 1 34 m² 80,00 € 150,00 €

Seminarraum 2 40 m² 80,00 € 150,00 €

Seminarraum 3 30 m² 80,00 € 150,00 €

Seminartechnik pro Tag: Preis bitte ankreuzen
Flipchart incl. Papier ( 20 Blatt ) 12,00 €       

Papierolle ( 20 Blatt ) 9,00 € 

Flipchart ohne Papier 5,00 € 

Beamer 15,00 €       

Pinnwand je Stck. 5,00 € 

Moderationskoffer 5,00 € 

Beschallungsanlage incl. Mikrofon 26,00 €       

Keyboard 15,00 €       

CD-/ DVD- Player 10,00 €       

Buchbare Serviceleistungen
Internet 7 Tage Hots-Splots Gruppenticket (max. 8 Pers.) 15,00 €

Servicepaket 1: Handtuch+ Duschtuch 3,00 €

Servicepaket 2: Handtuch+ Duschtuch+ Bett bezogen 6,00 €

Mittag (ohne Übern.) 6,50 €

Snack (Kekse, Nüsse) 2,00 €

Obst/ Person 2,50 €

belegtes Brötchen, Kaffee 3,50 €

Kuchen, Kaffee (Vesper) 3,00 €
alkoholfreie Getränke für Tagungen:
Die Abrechnung erfolgt nach Verbrauch!

O-Saft, Apfelsaft   1,30 €

A-Schorle, Cola, Fanta, Sprite, Wasser 1,20 €

Kaffee/ Tee, Tasse 1,50 €

Datum: Unterschrift:
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WILLKOMMEN IN DER SPRITZIGEN SPITZENSTADT!

Hier ist der Name Programm! Als einzige Jugendherberge Deutschlands in einer 
ehemaligen Feuerwache untergebracht, erinnert das Interieur nicht nur farblich 
an die Vergangenheit des Gebäudes. So gelangen besonders hungrige Gäste über 
die Original-Rutschstange direkt in den Speiseraum. Inmitten des historischen 
Zentrums der „Spitze“nstadt Plauen gelegen, bieten sich neben Erkundungen in 
der Hauptstadt des Vogtlandes auch Ausflüge nach Bayern oder Tschechien an. 

AUSSTATTUNG

135 Betten vorwiegend in 1- bis 4-Bett-Zimmern (alle Zimmer mit Dusche/WC), 
davon 6 Doppelzimmer barrierefrei und 3 Familien-Appartements; Speiseraum,  
5 Funktionsräume (25 bis 120 m2), Cafeteria, Spielzimmer, Außenterrasse, Feuer- 
schale, Brutzelküche „open air“, Spielesammlung, Spielplatz, Tischtennis, Dart, 
Airhockey, Kicker, Großfeldschach, Boulderwand, Basketballkorb, „Drahtesel-
stall“ sowie Edelsteinwäsche

SCHLIESSZEIT

Januar und Weihnachten

ANREISE

ÖPNV: DB bis Plauen (Vogtland) Oberer Bahnhof, weiter mit der Straßenbahn bis 
Haltestelle Neues Rathaus, dann ca. 50 m Fußweg
Bus/PKW: A 72 bis Abfahrt Plauen-Süd, weiter Richtung Plauen-Zentrum

HERBERGSLEITUNG

Dieter Neumann

TRÄGER

DJH Lvb. Sachsen e. V.

Neundorfer Straße 3 
08523 Plauen

Tel.: 03741 148376 
Fax: 03741 148463 
E-Mail: plauen@jugendherberge.de
plauen.jugendherberge.de

top

JUGENDHERBERGE PLAUEN „ALTE FEUERWACHE“

Preise 2018 
pro Person und Nacht

Junior
(13 bis 26 Jahre) 3 bis 12 Jahre** 27 PLUS

Ü/F 24,00 € 12,00 € 28,00 €
Ü/HP 31,00 € 15,50 € 35,50 €
Ü/VP 36,00 € 18,00 € 41,00 €

** Diese Preise gelten für Kinder im Rahmen der DJH-Familienmitgliedschaft in Begleitung ihrer  
      Erziehungsberechtigten o. a. Erwachsener (z.B. Großeltern)
»   Die genannten Preise gelten für Aufenthalte ab 2 Nächten im Mehrbettzimmer. Für nur eine 
      Übernachtung wird ein Zuschlag i.H.v. 2,00 € erhoben. Bitte beachten Sie unsere Zuschläge  
      (z.B. Familienappartement 10 € p. Person/Nacht). 

PREISE 2018
Allgemeine Informationen

Alle genannten Preise gelten für Aufenthalte ab 2 Nächten im Mehrbett-
zimmer. Für eine Übernachtung wird ein Zuschlag i.H.v. 2,00 € erhoben.   
Die Standardleistung beinhaltet die Übernachtung im Mehrbettzimmer,  
Bettwäsche und Frühstück. Weitere Mahlzeiten (Mittag- und Abendes-
sen oder Lunchpaket) können Sie jederzeit gern optional zubuchen. 

Mitgliedschaft
Voraussetzung für die Übernachtung in Jugendherbergen ist die Mitglied- 
schaft im Deutschen Jugendherbergswerk (DJH). Mitgliedskarten können 
Sie online unter www.djh-mitgliedschaft.de, telefonisch oder schriftlich  
in den Landesverbänden und Jugendherbergen erwerben.

Junior  7,00 € (Einzelpersonen 16 bis einschließlich 26 Jahre)
Familie/27+  22,50 € (Einzelpersonen ab 27 Jahren; Familien oder  
 Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und gleicher  
 Anschrift sowie eigenen Kindern bis einschließlich  
 26 Jahren auch bei abweichender Anschrift)
Körperschaft Schulen, Vereine, Verbände und Institutionen haben  
 die Möglichkeit, als Körperschaft Mitglied im DJH zu  
 werden. Gruppenkarten sind bei dem Landesverband zu  
 beantragen, wo die Körperschaft ihren Sitz hat. Dieser  
 informiert auch über Regelungen und Preise.

Familienaufenthalt
In Begleitung minderjähriger Kinder zahlen Familien/27plus-Mitglieder den 
Juniorenpreis. Bei Vorliegen einer gültigen Familienkarte des DJH gelten fol-
gende Ermäßigungen auf Übernachtungs- & Verpflegungsleistung:
Kinder bis einschließlich 2 Jahre  kostenfrei
Kinder ab 3 Jahre bis 12. Jahre  50% Ermäßigung

Gruppenaufenthalt
Alle Gäste einer Gruppe (inklusive Begleitpersonen) zahlen den Preis für Ju-
nioren. Gruppen aus Kindertagesstätten und Grundschulen erhalten je Über-
nachtung/Halbpension eine Ermäßigung von 3,00 € pro Kind und Nacht und je 
Übernachtung/Vollpension eine Ermäßigung von 6,00 € pro Kind und Nacht. 
Voraussetzung ist eine gültige Gruppenkarte des DJH.

Behinderte
Gäste mit gültigem Behindertenausweis (bei Anreise vorzulegen) und  
deren eingetragene Betreuer zahlen den Preis für Junioren. Im Ausweis einge-
tragene Begleitpersonen benötigen keine eigene DJH-Mitgliedschaft.

Ein- und Zweibettbelegung, Familienappartementes
Wünschen Sie ausdrücklich ein Zimmer zur Ein- oder Zweibettbelegung oder 
Familienappartement (Verfügbarkeit vorausgesetzt), gelten folgende Auf-
schläge pro Person und Nacht:

Einbettbelegung: 10,00 €; Zweibettbelegung: 5,00 € (außer Jugendherber-
ge Dresden „JGH“)

Familienappartement: 10 €

www.jugendherberge-sachsen.de
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19.02.18

200	  €
100 Rechnung	  Kino	  im	  Kasten 50	  €
200 Werbung 50	  €
300 Sonstiges	  (Porto,	  Teilauto,	  Arbeitsmaterial) 100	  €

Posten Finanzrahmen

200	  €
StuRa 200	  €A

Ausgabenseite

Posten-‐ID

FA	  Kino	  'Jorge	  -‐	  Tod	  eines	  Vertragsarbeiters'

Posten-‐ID Posten Finanzrahmen

Einnahmenseite
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Postadresse: 
Studentenrat der TU 
Dresden 
Helmholtzstr. 10 
01069 Dresden

Besucheradresse: 
StuRa - Haus der Jugend 
George-Bähr-Str. 1e 
01069 Dresden

Bankverbindung: 
Ostsächsische Sparkasse DD 
BIC: OSDDDE81XXX 
IBAN: DE 
86850503003120263710 

Kontakt: 
Telefon: 0351-463-32043 
Telefax: 0351-463-33949 
E-Mail: stura@stura.tu-
dresden.de

Finanzantrag 
An den StuRa TU Dresden 

Angaben zur AntragsstellerIn
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse 

Telefonnummer 

Zahlungsmodalitäten
Zahlungsart Bar oder  Überweisung an: 

Kreditinstitut 

IBAN 

BIC 

KontoinhaberIn 

Angaben zum Antrag
Gruppenname 

Antragsgegenstand 

Betrag Ausfallbürgschaft 
Antragstext, Kostenaufstellung und Begründung bitte per Mail an finanzantrag@stura.tu-dresden.de (direkt in den E-Mail-Text, nicht in 
den Anhang). 
Alle Ausgaben sowie Aufträge in Namen und auf Rechnung der Studentenschaft bedürfen der vorherigen Anmeldung bei der 
Geschäftsführerin Finanzen. Genehmigte und nicht abgerufene Finanzanträge verfallen 4 Monate nach Bewilligung. 
Die Auszahlung erfolgt nach vollständiger Abrechnung und Einreichung der Originalbelege im Servicebüro.
 

 

 

Datum  Unterschrift 

vom StuRa auszufüllen
 

Genehmigung Datum

  StuRa Sitzungsleitung

  Geschäftsführung ProtokollantIn

  Förderausschuss 

Anweisung GF Finanzen

Konto Betrag

Überweisung erfolgt FinanzreferentIn

Von der AntragstellerIn auszufüllen

Bestätigung: Betrag bar erhalten
Datum Unterschrift

Keßler, Martin

ist bekannt

ist bekannt

ist bekannt

ist bekannt

Referat Internet

Neugestaltung Internetpräsenz Studentenrat TU Dresden

16.000,00 €

19.02.2018
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Postadresse: 
Studentenrat der TU 
Dresden 
Helmholtzstr. 10 
01069 Dresden

Besucheradresse: 
StuRa - Haus der Jugend 
George-Bähr-Str. 1e 
01069 Dresden

Bankverbindung: 
Ostsächsische Sparkasse DD 
BIC: OSDDDE81XXX 
IBAN: DE 
86850503003120263710 

Kontakt: 
Telefon: 0351-463-32043 
Telefax: 0351-463-33949 
E-Mail: stura@stura.tu-
dresden.de

Kurze Beschreibung des Antragsgegenstandes (Veranstaltung / Honorar / Material / 
TeilnehmerInnenanzahl / ...)

Wo verbleibt übrig gebliebenes Material? (privat / Schenkung / StuRa / FSR/ ...)

Besteht die Möglichkeit, das StuRa-Logo zu publizieren?

Sonstiges (Bemerkungen zur Zahlungsweise, Vorschläge zur weiteren Zusammenarbeit, etc.)

 

Angaben zu den entstehenden Ausgaben (Auch Kosten angeben, die den StuRa nicht betreffen.)
 

 Betrag [€] Verwendungszweck
 

Angaben zu den entstehenden Einnahmen (Auch Erträge angeben, die den StuRa nicht betreffen.)

 Betrag [€] Quelle 
 

Datum Unterschrift
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch den Evaluationsbogen für vom StuRa geförderte Veranstaltungen 
(zu finden auf unserer Homepage, im Service-Büro oder bei der ReferentIn für Service und 
Förderpolitik) ausfüllen und uns zukommen lassen könntet.

Beantragung von Geld um eine Firma mit der Neugestaltung der Internetzpräsenz des
Studentenrates zu beauftragen.

Es wurden mit mehreren Firmen Gespräche geführt und als Ergebnis gibt es drei Angebote. Die
Kernforderungen an die Internetpräsenz sind dem Antrag angefügt.

16.000,00€ Neugestaltung Internetpräsenz Studentenrat TU Dresden

16.000,00€ Studentenrat TU Dresden

19.02.2018
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Angebotseinholung
Zur Entscheidungsfindung für Ausgaben aus Lieferung und Leistung

Allgemeines

Projekt / Inhalt der Ausschreibung

Geschäftsbereich

Einholung des Angebots per:

Telefon Fax Mail Internet

Sonstige:

Beginn Ende

Angebote (Alle Angebote sind schriftlich an dieses Protokoll anzuhängen.)

Firma Betrag (in Euro)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Entscheidung für Position

Begründung:

Bestätigung

Datum BearbeiterIn

Datum GF

Datum weitere GF

Postadresse:
Studentenrat der TU Dresden
Helmholtzstr. 10
01069 Dresden

Besucheradresse:
StuRa – Haus der Jugend
George-Bähr-Straße 1e
01069 Dresden

Bankverbindung:
Ostsächsische Sparkasse DD
B

Kontakt:
Telefon: 0351 46332043
Telefax: 0351 46333949
E-Mail: stura@stura.tu-dresden.de

Neugestaltung Internetpräsenz Studentenrat TU Dresden

Öffentlichkeitsarbeit

✔ mehrere Gespräche mit den Firmen

01.01.2018 31.01.2018

youbility software 15.470,00 €

Jagdfieber Gmbh & Co. KG 16.637,39 €

Paulsberg OHG 15.708,00 €
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Folgende Sachen sind Kernanforderungen und Inhalt für alle Angebote: 

- Gestaltung der Homepage unter Beibehaltung des Logos und der Farbauswahl 
- Umsetzung eines Navigationskonzeptes 
- Startseite mit Slideshow für News  
- inhaltsbasierte Integration von Facebook und Twitter bei Achtung des Datenschutzes (der 

Benutzer bekommt die Informationen von uns geliefert und nicht von Facebook/Twitter) 
- Gesamtkonzept muss barrierefrei gestaltet werden (Screenreader kompatible, guter 

Kontrast bei der Darstellung der Seiten) 
- Darstellung von Terminen in einer Kalenderansicht mit der Möglichkeit zur Filterung 
- Anbindung von Openstreetmap als für die Visuelle Darstellung des Ortes 
- Archivfunktion für eigene Veranstaltungen 
- Gestaltung eines Downloadbereiches mit Filterung der Inhalte 
- Möglichkeit News, Termine und Downloads den einzelnen Übersichtseiten von 

Referaten, Beratungen, etc. zu zuordnen 
- Gestaltung von Themenseiten Referat, Beratung, sonstige Seite 
- Suchfunktion (am besten mit gewichteten Suchergebnissen) 
- Individualsuche um über Studiengang/Fakultät/Fachschaft den richtigen FSR zu finden 
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Postadresse: 
Studentenrat der TU 
Dresden 
Helmholtzstr. 10 
01069 Dresden

Besucheradresse: 
StuRa - Haus der Jugend 
George-Bähr-Str. 1e 
01069 Dresden

Bankverbindung: 
Ostsächsische Sparkasse DD 
BIC: OSDDDE81XXX 
IBAN: DE 
86850503003120263710 

Kontakt: 
Telefon: 0351-463-32043 
Telefax: 0351-463-33949 
E-Mail: stura@stura.tu-
dresden.de

Finanzantrag 
An den StuRa TU Dresden 

Angaben zur AntragsstellerIn
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse 

Telefonnummer 

Zahlungsmodalitäten
Zahlungsart Bar oder  Überweisung an: 

Kreditinstitut 

IBAN 

BIC 

KontoinhaberIn 

Angaben zum Antrag
Gruppenname 

Antragsgegenstand 

Betrag Ausfallbürgschaft 
Antragstext, Kostenaufstellung und Begründung bitte per Mail an finanzantrag@stura.tu-dresden.de (direkt in den E-Mail-Text, nicht in 
den Anhang). 
Alle Ausgaben sowie Aufträge in Namen und auf Rechnung der Studentenschaft bedürfen der vorherigen Anmeldung bei der 
Geschäftsführerin Finanzen. Genehmigte und nicht abgerufene Finanzanträge verfallen 4 Monate nach Bewilligung. 
Die Auszahlung erfolgt nach vollständiger Abrechnung und Einreichung der Originalbelege im Servicebüro.
 

 

 

Datum  Unterschrift 

vom StuRa auszufüllen
 

Genehmigung Datum

  StuRa Sitzungsleitung

  Geschäftsführung ProtokollantIn

  Förderausschuss 

Anweisung GF Finanzen

Konto Betrag

Überweisung erfolgt FinanzreferentIn

Von der AntragstellerIn auszufüllen

Bestätigung: Betrag bar erhalten
Datum Unterschrift

Soloviova, Veronika; Meißner, Claudia

Referat IbS

Gebärenssprachkurse SoSem 18
4000€
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Postadresse: 
Studentenrat der TU 
Dresden 
Helmholtzstr. 10 
01069 Dresden

Besucheradresse: 
StuRa - Haus der Jugend 
George-Bähr-Str. 1e 
01069 Dresden

Bankverbindung: 
Ostsächsische Sparkasse DD 
BIC: OSDDDE81XXX 
IBAN: DE 
86850503003120263710 

Kontakt: 
Telefon: 0351-463-32043 
Telefax: 0351-463-33949 
E-Mail: stura@stura.tu-
dresden.de

Kurze Beschreibung des Antragsgegenstandes (Veranstaltung / Honorar / Material / 
TeilnehmerInnenanzahl / ...)

Wo verbleibt übrig gebliebenes Material? (privat / Schenkung / StuRa / FSR/ ...)

Besteht die Möglichkeit, das StuRa-Logo zu publizieren?

Sonstiges (Bemerkungen zur Zahlungsweise, Vorschläge zur weiteren Zusammenarbeit, etc.)

 

Angaben zu den entstehenden Ausgaben (Auch Kosten angeben, die den StuRa nicht betreffen.)
 

 Betrag [€] Verwendungszweck
 

Angaben zu den entstehenden Einnahmen (Auch Erträge angeben, die den StuRa nicht betreffen.)

 Betrag [€] Quelle 
 

Datum Unterschrift
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch den Evaluationsbogen für vom StuRa geförderte Veranstaltungen 
(zu finden auf unserer Homepage, im Service-Büro oder bei der ReferentIn für Service und 
Förderpolitik) ausfüllen und uns zukommen lassen könntet.

Wie auch in den letzten Semestern soll es auch dieses Sommersemester
Gebärdensprachkurse geben. Neben dem Anfängerkurs soll es dieses Semester
auch einen Fortgeschrittenenkurs geben. Die Einschreibung für die Kurse soll im Opal erfolgen.

Es gibt nur Angebote von einem Anbieter, da es niemanden anderes gibt, der einen Gebärdensp

2100€
1900€

Fortgeschrittenenkurs
Grundkurs

2000€ StuRa
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